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(Nr. 2321.) Bürgerliches Gesetzbuch. Vom 18. August 1896.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags,
was folgt:

Erstes Buch. Allgemeiner Theil. (§. 1. – §. 240.)
Zweites Buch. Recht der Schuldverhältnisse. (§. 241. – §. 853.)
Drittes Buch. Sachenrecht. (§. 854. – §. 1296.)
Viertes Buch. Familienrecht. (§. 1297. – §. 1921.)
Fünftes Buch. Erbrecht. (§. 1922. – §. 2385.)

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen
Insiegel.
Gegeben Neues Palais, den 18. August 1896.

(L. S.)  Wilhelm.
 

  Fürst zu Hohenlohe.
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Quelle: Scan auf Commons

(Nr. 2322.) Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche. Vom 18. August 1896.

 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

Erster Abschnitt.
Allgemeine Vorschriften.

Artikel 1.

Das Bürgerliche Gesetzbuch tritt am 1. Januar 1900 gleichzeitig mit einem Gesetze, betreffend
Aenderungen des Gerichtsverfassungsgesetzes, der Civilprozeßordnung und der Konkursordnung,
einem Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung, einer Grundbuchordnung
und einem Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit in Kraft.

Artikel 2.

Gesetz im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs und dieses Gesetzes ist jede Rechtsnorm.

Artikel 3.

Soweit in dem Bürgerlichen Gesetzbuch oder in diesem Gesetze die Regelung den Landesgesetzen
vorbehalten oder bestimmt ist, daß landesgesetzliche Vorschriften unberührt bleiben oder erlassen
werden können, bleiben die bestehenden landesgesetzlichen Vorschriften in Kraft und können neue
landesgesetzliche Vorschriften erlassen werden.

Artikel 4.

Soweit in Reichsgesetzen oder in Landesgesetzen auf Vorschriften verwiesen ist, welche durch das
Bürgerliche Gesetzbuch oder durch dieses Gesetz außer Kraft gesetzt werden, treten an deren Stelle
die entsprechenden Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder dieses Gesetzes.

Artikel 5.

Als  Bundesstaat  im  Sinne  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  und  dieses  Gesetzes  gilt  auch  das
Reichsland Elsaß-Lothringen.

Artikel 6.

In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in welchen durch Klage oder Widerklage ein Anspruch auf
Grund des Bürgerlichen Gesetzbuchs geltend gemacht ist, wird die Verhandlung und Entscheidung
letzter Instanz im Sinne des §. 8 des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetze dem
Reichsgerichte zugewiesen.

Artikel 7.

Die Geschäftsfähigkeit einer Person wird nach den Gesetzen des Staates beurtheilt, dem die Person
angehört.
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Erwirbt ein Ausländer, der volljährig ist oder die rechtliche Stellung eines Volljährigen hat, die
Reichsangehörigkeit, so behält er die rechtliche Stellung eines Volljährigen, auch wenn er nach den
deutschen Gesetzen nicht volljährig ist.

Nimmt ein Ausländer im Inland ein Rechtsgeschäft vor, für das er geschäftsunfähig oder in der
Geschäftsfähigkeit beschränkt ist, so gilt er für dieses Rechtsgeschäft insoweit als geschäftsfähig,
als  er  nach  den  deutschen  Gesetzen  geschäftsfähig  sein  würde.  Auf  familienrechtliche  und
erbrechtliche  Rechtsgeschäfte  sowie  auf  Rechtsgeschäfte,  durch  die  über  ein  ausländisches
Grundstück verfügt wird, findet diese Vorschrift keine Anwendung.

Artikel 8.

Ein Ausländer kann im Inlande nach den deutschen Gesetzen entmündigt werden, wenn er seinen
Wohnsitz oder, falls er keinen Wohnsitz hat, seinen Aufenthalt im Inlande hat.

Artikel 9.

Ein Verschollener kann im Inlande nach den deutschen Gesetzen für todt erklärt werden, wenn er
bei dem Beginne der Verschollenheit ein Deutscher war.

Gehörte der Verschollene bei dem Beginne der Verschollenheit einem fremden Staate an, so kann er
im Inlande nach den deutschen Gesetzen mit Wirkung für diejenigen Rechtsverhältnisse, welche sich
nach  den  deutschen  Gesetzen  bestimmen,  sowie  mit  Wirkung  für  das  im  Inlande  befindliche
Vermögen für todt erklärt werden; die Vorschriften des §. 2369 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
finden entsprechende Anwendung.

Hatte ein verschollener ausländischer Ehemann seinen letzten Wohnsitz im Inland und ist die im
Inlande  zurückgebliebene  oder  dahin  zurückgekehrte  Ehefrau  Deutsche  oder  bis  zu  ihrer
Verheirathung mit dem Verschollenen Deutsche gewesen, so kann auf ihren Antrag der Verschollene
im Inlande nach den deutschen Gesetzen ohne die im Abs. 2 bestimmte Beschränkung für todt
erklärt werden.

Artikel 10.

Ein einem fremden Staate angehörender und nach dessen Gesetzen rechtsfähiger Verein, der die
Rechtsfähigkeit im Inlande nur nach den Vorschriften der §§. 21, 22 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
erlangen könnte, gilt als rechtsfähig, wenn seine Rechtsfähigkeit durch Beschluß des Bundesraths
anerkannt  ist.  Auf  nicht  anerkannte  ausländische  Vereine  der  bezeichneten  Art  finden  die
Vorschriften  über  die  Gesellschaft  sowie  die  Vorschrift  des  §.  54  Satz  2  des  Bürgerlichen
Gesetzbuchs Anwendung.

Artikel 11.

Die Form eines Rechtsgeschäfts bestimmt sich nach den Gesetzen, welche für das den Gegenstand
des Rechtsgeschäfts bildende Rechtsverhältniß maßgebend sind. Es genügt jedoch die Beobachtung
der Gesetze des Ortes, an dem das Rechtsgeschäft vorgenommen wird.

Die Vorschrift des Abs. 1 Satz 2 findet keine Anwendung auf ein Rechtsgeschäft, durch das ein Recht
an einer Sache begründet oder über ein solches Recht verfügt wird.

Artikel 12.

Aus einer im Auslande begangenen unerlaubten Handlung können gegen einen Deutschen nicht
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weitergehende Ansprüche geltend gemacht werden, als nach den deutschen Gesetzen begründet
sind.

Artikel 13.

Die Eingehung der Ehe wird, sofern auch nur einer der Verlobten ein Deutscher ist, in Ansehung
eines jeden der Verlobten nach den Gesetzen des Staates beurtheilt, dem er angehört. Das Gleiche
gilt für Ausländer, die im Inland eine Ehe eingehen.

In  Ansehung der  Ehefrau  eines  nach Artikel  9  Abs.  3  für  todt  erklärten  Ausländers  wird  die
Eingehung der Ehe nach den deutschen Gesetzen beurtheilt.

Die  Form einer  Ehe,  die  im Inlande geschlossen wird,  bestimmt sich  ausschließlich  nach den
deutschen Gesetzen.

Artikel 14.

Die persönlichen Rechtsbeziehungen deutscher Ehegatten zu einander werden nach den deutschen
Gesetzen beurtheilt, auch wenn die Ehegatten ihren Wohnsitz im Auslande haben.

Die deutschen Gesetze finden auch Anwendung, wenn der Mann die Reichsangehörigkeit verloren,
die Frau sie aber behalten hat.

Artikel 15.

Das eheliche Güterrecht wird nach den deutschen Gesetzen beurtheilt, wenn der Ehemann zur Zeit
der Eheschließung ein Deutscher war.

Erwirbt  der  Ehemann  nach  der  Eingehung  der  Ehe  die  Reichsangehörigkeit  oder  haben
ausländische Ehegatten ihren Wohnsitz im Inlande, so sind für das eheliche Güterrecht die Gesetze
des Staates maßgebend, dem der Mann zur Zeit der Eingehung der Ehe angehörte; die Ehegatten
können jedoch einen Ehevertrag schließen, auch wenn er nach diesen Gesetzen unzulässig sein
würde.

Artikel 16.

Haben  ausländische  Ehegatten  oder  Ehegatten,  die  nach  der  Eingehung  der  Ehe  die
Reichsangehörigkeit erwerben, den Wohnsitz im Inlande, so finden die Vorschriften des §. 1435 des
Bürgerlichen  Gesetzbuchs  entsprechende  Anwendung;  der  ausländische  gesetzliche  Güterstand
steht einem vertragsmäßigen gleich.

Die Vorschriften der §§. 1357, 1362, 1405 des Bürgerlichen Gesetzbuchs finden Anwendung, soweit
sie Dritten günstiger sind als die ausländischen Gesetze.

Artikel 17.

Für die Scheidung der Ehe sind die Gesetze des Staates maßgebend, dem der Ehemann zur Zeit der
Erhebung der Klage angehört.

Eine Thatsache, die sich ereignet hat, während der Mann einem anderen Staate angehörte, kann als
Scheidungsgrund nur geltend gemacht werden, wenn die Thatsache auch nach den Gesetzen dieses
Staates ein Scheidungsgrund oder ein Trennungsgrund ist.

Ist zur Zeit der Erhebung der Klage die Reichsangehörigkeit des Mannes erloschen, die Frau aber
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Deutsche, so finden die deutschen Gesetze Anwendung.

Auf  Scheidung  sowie  auf  Aufhebung  der  ehelichen  Gemeinschaft  kann  auf  Grund  eines
ausländischen Gesetzes im Inlande nur erkannt werden, wenn sowohl nach dem ausländischen
Gesetze als nach den deutschen Gesetzen die Scheidung zulässig sein würde.

Artikel 18.

Die eheliche Abstammung eines Kindes wird nach den deutschen Gesetzen beurtheilt, wenn der
Ehemann der Mutter zur Zeit der Geburt des Kindes Deutscher ist oder, falls er vor der Geburt des
Kindes gestorben ist, zuletzt Deutscher war.

Artikel 19.

Das Rechtsverhältniß zwischen den Eltern und einem ehelichen Kinde wird nach den deutschen
Gesetzen  beurtheilt,  wenn  der  Vater  und,  falls  der  Vater  gestorben  ist,  die  Mutter  die
Reichsangehörigkeit besitzt. Das Gleiche gilt, wenn die Reichsangehörigkeit des Vaters oder der
Mutter erloschen, die Reichsangehörigkeit des Kindes aber bestehen geblieben ist.

Artikel 20.

Das  Rechtsverhältniß  zwischen  einem  unehelichen  Kinde  und  dessen  Mutter  wird  nach  den
deutschen Gesetzen beurtheilt,  wenn die Mutter eine Deutsche ist.  Das Gleiche gilt,  wenn die
Reichsangehörigkeit  der  Mutter  erloschen,  die  Reichsangehörigkeit  des  Kindes  aber  bestehen
geblieben ist.

Artikel 21.

Die Unterhaltspflicht des Vaters gegenüber dem unehelichen Kinde und seine Verpflichtung, der
Mutter die Kosten der Schwangerschaft, der Entbindung und des Unterhalts zu ersetzen, wird nach
den Gesetzen des Staates beurtheilt, dem die Mutter zur Zeit der Geburt des Kindes angehört; es
können jedoch nicht weitergehende Ansprüche geltend gemacht werden, als nach den deutschen
Gesetzen begründet sind.

Artikel 22.

Die Legitimation eines unehelichen Kindes sowie die Annahme an Kindesstatt bestimmt sich, wenn
der  Vater  zur  Zeit  der  Legitimation  oder  der  Annehmende  zur  Zeit  der  Annahme  die
Reichsangehörigkeit besitzt, nach den deutschen Gesetzen.

Gehört  der  Vater  oder  der  Annehmende  einem  fremden  Staate  an,  während  das  Kind  die
Reichsangehörigkeit besitzt, so ist die Legitimation oder die Annahme unwirksam, wenn die nach
den deutschen Gesetzen erforderliche Einwilligung des Kindes oder eines Dritten, zu dem das Kind
in einem familienrechtlichen Verhältnisse steht, nicht erfolgt ist.

Artikel 23.

Eine Vormundschaft oder eine Pflegschaft kann im Inland auch über einen Ausländer, sofern der
Staat, dem er angehört, die Fürsorge nicht übernimmt, angeordnet werden, wenn der Ausländer
nach den Gesetzen dieses Staates der Fürsorge bedarf oder im Inland entmündigt ist.

Das  deutsche  Vormundschaftsgericht  kann  vorläufige  Maßregeln  treffen,  solange  eine
Vormundschaft  oder  Pflegschaft  nicht  angeordnet  ist.



Artikel 24.

Ein Deutscher wird, auch wenn er seinen Wohnsitz im Auslande hatte, nach den deutschen Gesetzen
beerbt.

Hat ein Deutscher zur Zeit seines Todes seinen Wohnsitz im Auslande gehabt, so können die Erben
sich in Ansehung der Haftung für die Nachlaßverbindlichkeiten auch auf die an dem Wohnsitze des
Erblassers geltenden Gesetze berufen.

Erwirbt ein Ausländer, der eine Verfügung von Todeswegen errichtet oder aufgehoben hat, die
Reichsangehörigkeit, so wird die Gültigkeit der Errichtung ober der Aufhebung nach den Gesetzen
des Staates beurtheilt, dem er zur Zeit der Errichtung oder der Aufhebung angehörte; auch behält
er die Fähigkeit zur Errichtung einer Verfügung von Todeswegen, selbst wenn er das nach den
deutschen Gesetzen erforderliche Alter noch nicht erreicht hat. Die Vorschrift des Artikel 11 Abs. 1
Satz 2 bleibt unberührt.

Artikel 25.

Ein Ausländer, der zur Zeit seines Todes seinen Wohnsitz im Inlande hatte, wird nach den Gesetzen
des  Staates  beerbt,  dem  er  zur  Zeit  seines  Todes  angehörte.  Ein  Deutscher  kann  jedoch
erbrechtliche Ansprüche auch dann geltend machen, wenn sie nur nach den deutschen Gesetzen
begründet sind, es sei denn, daß nach dem Rechte des Staates, dem der Erblasser angehörte, für die
Beerbung eines Deutschen, welcher seinen Wohnsitz in diesem Staate hatte, die deutschen Gesetze
ausschließlich maßgebend sind.

Artikel 26.

Gelangt  aus  einem  im  Ausland  eröffneten  Nachlasse  für  die  nach  den  dortigen  Gesetzen
berechtigten Erben oder Vermächtnißnehmer durch Vermittelung deutscher Behörden Vermögen
ins Inland, so kann ein Anderer der Herausgabe nicht aus dem Grunde widersprechen, daß er als
Erbe oder Vermächtnißnehmer einen Anspruch auf das Vermögen habe.

Artikel 27.

Sind nach dem Rechte eines fremden Staates, dessen Gesetze in dem Artikel 7 Abs. 1, dem Artikel
13 Abs. 1, dem Artikel 15 Abs. 2, dem Artikel 17 Abs. 1 und dem Artikel 25 für maßgebend erklärt
sind, die deutschen Gesetze anzuwenden, so finden diese Gesetze Anwendung.

Artikel 28.

Die Vorschriften der Artikel 15, 19, des Artikel 24 Abs. 1 und der Artikel 25, 27 finden keine
Anwendung auf Gegenstände, die sich nicht in dem Gebiete des Staates befinden, dessen Gesetze
nach jenen Vorschriften maßgebend sind, und die nach den Gesetzen des Staates, in dessen Gebiete
sie sich befinden, besonderen Vorschriften unterliegen.

Artikel 29.

Gehört eine Person keinem Staate an, so werden ihre Rechtsverhältnisse, soweit die Gesetze des
Staates, dem eine Person angehört, für maßgebend erklärt sind, nach den Gesetzen des Staates
beurtheilt, dem die Person zuletzt angehört hat, und, wenn sie auch früher einem Staate nicht
angehört hat, nach den Gesetzen des Staates, in welchem sie ihren Wohnsitz und in Ermangelung
eines Wohnsitzes ihren Aufenthalt hat oder zu der maßgebenden Zeit gehabt hat.



Artikel 30.

Die Anwendung eines ausländischen Gesetzes ist ausgeschlossen, wenn die Anwendung gegen die
guten Sitten oder gegen den Zweck eines deutschen Gesetzes verstoßen würde.

Artikel 31.

Unter Zustimmung des Bundesraths kann durch Anordnung des Reichskanzlers bestimmt werden,
daß gegen einen ausländischen Staat  sowie  dessen Angehörige  und ihre  Rechtsnachfolger  ein
Vergeltungsrecht zur Anwendung gebracht wird.

Zweiter Abschnitt.
Verhältniß des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu den Reichsgesetzen.

Artikel 32.

Die Vorschriften der Reichsgesetze bleiben in Kraft. Sie treten jedoch insoweit außer Kraft, als sich
aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch oder aus diesem Gesetze die Aufhebung ergiebt.

Artikel 33.

Soweit in dem Gerichtsverfassungsgesetze, der Civilprozeßordnung, der Strafprozeßordnung, der
Konkursordnung  und  in  dem Gesetze,  betreffend  die  Anfechtung  von  Rechtshandlungen  eines
Schuldners außerhalb des Konkursverfahrens, vom 21. Juli 1879 (Reichs-Gesetzbl. S. 277) an die
Verwandtschaft oder die Schwägerschaft rechtliche Folgen geknüpft sind, finden die Vorschriften
des Bürgerlichen Gesetzbuchs über Verwandtschaft oder Schwägerschaft Anwendung.

Artikel 34.

Das Strafgesetzbuch wird dahin geändert:

I. Im §. 34 Nr. 6 werden die Worte: „Vormund, Nebenvormund, Kurator, gerichtlicher Beistand oder
Mitglied eines Familienraths“ ersetzt durch die Worte:

„Vormund,  Gegenvormund,  Pfleger,  Beistand  der  Mutter,  Mitglied  eines  Familienraths  oder
Kurator“.

II. An die Stelle des §. 55 treten folgende Vorschriften:

Wer bei Begehung der Handlung das zwölfte Lebensjahr nicht vollendet hat, kann wegen derselben
nicht  strafrechtlich  verfolgt  werden.  Gegen  denselben  können  jedoch  nach  Maßgabe  der
landesgesetzlichen  Vorschriften  die  zur  Besserung  und  Beaufsichtigung  geeigneten  Maßregeln
getroffen werden. Die Unterbringung in eine Familie,  Erziehungsanstalt  oder Besserungsanstalt
kann  nur  erfolgen,  nachdem  durch  Beschluß  des  Vormundschaftsgerichtes  die  Begehung  der
Handlung festgestellt und die Unterbringung für zulässig erklärt ist.

III. An die Stelle des §. 65 treten folgende Vorschriften:

Der Verletzte, welcher das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat, ist selbständig zu dem Antrage auf
Bestrafung berechtigt. Solange er minderjährig ist, hat unabhängig von seiner eigenen Befugniß
auch sein gesetzlicher Vertreter das Recht, den Antrag zu stellen.

Ist der Verletzte geschäftsunfähig oder hat er das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet, so ist
sein gesetzlicher Vertreter der zur Stellung des Antrages Berechtigte.
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IV. Als §. 145a wird folgende Vorschrift eingestellt:

Wer im Inlande Schuldverschreibungen auf den Inhaber, in denen die Zahlung einer bestimmten
Geldsumme versprochen wird, ohne die erforderliche staatliche Genehmigung ausstellt und in den
Verkehr bringt, wird mit einer Geldstrafe bestraft,  die dem fünften Theile des Nennwerths der
ausgegebenen  Schuldverschreibungen  gleichkommen  kann,  mindestens  aber  dreihundert  Mark
beträgt.

V. Im §. 171 Abs. 1 und Abs. 3 werden die Worte: „aufgelöst, für ungültig oder nichtig erklärt
worden ist“, ersetzt durch die Worte:

„aufgelöst oder für nichtig erklärt worden ist“.

VI. An die Stelle des §. 195 tritt folgende Vorschrift:

Ist eine Ehefrau beleidigt worden, so hat sowohl sie als ihr Ehemann das Recht, auf Bestrafung
anzutragen.

VII. Im §. 235 werden die Worte: „ihren Eltern oder ihrem Vormundes“ ersetzt durch die Worte:

„ihren Eltern, ihrem Vormunde oder ihrem Pfleger“.

VIII. Im §. 237 werden die Worte: „ihrer Eltern oder ihres Vormundes“ ersetzt durch die Worte:

„ihrer Eltern, ihres Vormundes oder ihres Pflegers“.

IX. Im §. 238 werden die Worte: „für ungültig erklärt worden ist“ ersetzt durch die Worte:

„für nichtig erklärt worden ist“.

Artikel 35.

Die Strafprozeßordnung wird dahin geändert:

I. Im §. 11 Abs. 1 treten an die Stelle der Sätze 2, 3 folgende Vorschriften:

In Ermangelung eines solchen Wohnsitzes gilt die Hauptstadt des Heimathstaats als ihr Wohnsitz;
ist die Hauptstadt in mehrere Gerichtsbezirke getheilt, so wird der als Wohnsitz geltende Bezirk von
der Landesjustizverwaltung durch allgemeine Anordnung bestimmt. Gehört ein Deutscher einem
Bundesstaate nicht an, so gilt als sein Wohnsitz die Stadt Berlin; ist die Stadt Berlin in mehrere
Gerichtsbezirke getheilt, so wird der als Wohnsitz geltende Bezirk von dem Reichskanzler durch
allgemeine Anordnung bestimmt.

II. An die Stelle des §. 149 Abs. 2 tritt folgende Vorschrift:

Dasselbe gilt von dem gesetzlichen Vertreter eines Angeklagten.

Artikel 36.

Die Gewerbeordnung wird dahin geändert:

I. Der §. 11 Abs. 2 fällt weg; als §. 11a werden folgende Vorschriften eingestellt:

Betreibt eine Ehefrau, für deren güterrechtliche Verhältnisse ausländische Gesetze maßgebend sind,
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im Inlande selbständig ein Gewerbe, so ist es auf ihre Geschäftsfähigkeit in Angelegenheiten des
Gewerbes ohne Einfluß, daß sie Ehefrau ist.

Soweit die Frau in Folge des Güterstandes in der Verfügung über ihr Vermögen beschränkt ist,
finden die Vorschriften des §. 1405 des Bürgerlichen Gesetzbuchs Anwendung. Hat die Frau ihren
Wohnsitz nicht im Inlande, so ist der Einspruch des Mannes gegen den Betrieb des Gewerbes und
der Widerruf der ertheilten Einwilligung in das Güterrechtsregister des Bezirks einzutragen, in
welchem das Gewerbe betrieben wird.

Betreibt die Frau das Gewerbe mit Einwilligung des Mannes oder gilt die Einwilligung nach §. 1405
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs als ertheilt, so haftet für die Verbindlichkeiten der Frau aus
dem Gewerbebetriebe ihr Vermögen ohne Rücksicht auf die dem Manne kraft des Güterstandes
zustehenden Rechte; im Falle des Bestehens einer ehelichen Gütergemeinschaft haftet auch das
gemeinschaftliche Vermögen.

II. Im §. 107 Abs. 1 werden

1. im Satz 4 die Worte: „an den Vater oder Vormund, sofern diese es verlangen“, ersetzt durch die
Worte:

„an den gesetzlichen Vertreter, sofern dieser es verlangt“,

2. im Satz 5 die Worte: „an die Mutter“ ersetzt durch die Worte:

„an die zur gesetzlichen Vertretung nicht berechtigte Mutter“.

III. Im §. 108 treten an die Stelle des Satz 2 folgende Vorschriften:

Die  Ausstellung  erfolgt  auf  Antrag  oder  mit  Zustimmung  des  gesetzlichen  Vertreters.  Ist  die
Erklärung des gesetzlichen Vertreters nicht zu beschaffen ober verweigert dieser die Zustimmung
ohne genügenden Grund und zum Nachtheile des Arbeiters,  so kann die Gemeindebehörde die
Zustimmung ergänzen.

IV. Im §. 110 Abs. 1 werden die Worte: „seines Vaters oder Vormunds“ ersetzt durch die Worte:

„seines gesetzlichen Vertreters“.

V. Im §. 113 tritt an die Stelle des Abs. 4 folgende Vorschrift:

Ist  der  Arbeiter  minderjährig,  so  kann das  Zeugniß  von dem gesetzlichen Vertreter  gefordert
werden. Dieser kann verlangen, daß das Zeugniß an ihn, nicht an den Minderjährigen ausgehändigt
werde. Mit Genehmigung der Gemeindebehörde des im §. 108 bezeichneten Ortes kann auch gegen
den Willen des gesetzlichen Vertreters die Aushändigung unmittelbar an den Arbeiter erfolgen.

VI. Im §. 131 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte: „von dem Vater oder Vormunde“ ersetzt durch die
Worte:

„von dem gesetzlichen Vertreter“.

VII. Im §. 133 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte: „der Vater des Lehrlings“ ersetzt durch die Worte:

„der Vater des Lehrlings, sofern er die Sorge für die Person des Lehrlings hat,“.

Artikel 37.
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Der §. 2 des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 1. November 1867 (Bundes-Gesetzbl. S. 55) wird
dahin geändert:

Wer die aus der Reichsangehörigkeit folgenden Befugnisse in Anspruch nimmt, hat auf Verlangen
den  Nachweis  seiner  Reichsangehörigkeit  und,  sofern  er  unter  elterlicher  Gewalt  oder  unter
Vormundschaft steht, den Nachweis der Genehmigung des gesetzlichen Vertreters zu erbringen.

Eine Ehefrau bedarf der Genehmigung des Ehemanns.

Artikel 38.

Das Gesetz, betreffend die Organisation der Bundeskonsulate, sowie die Amtsrechte und Pflichten
der Bundeskonsuln, vom 8. November 1867 (Bundes-Gesetzbl. S. 137) wird dahin ergänzt:

I. Der §. 16 erhält folgenden Abs. 2:

Einem Wahlkonsul steht in Ansehung der Errichtung einer Verfügung von Todeswegen das im Abs. 1
bezeichnete Recht der Notare nur dann zu, wenn das Recht ihm von dem Reichskanzler besonders
beigelegt ist.

II. Als §. 17a wird folgende Vorschrift eingestellt:

Auf die Errichtung einer Verfügung von Todeswegen finden nicht die Vorschriften des §. 17, sondern
die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs Anwendung.

Artikel 39.

Das Gesetz, betreffend die vertragsmäßigen Zinsen, vom 14. November 1867 (Bundes-Gesetzbl. S.
159) wird aufgehoben.

Artikel 40.

Das  Gesetz,  betreffend  die  Eheschließung  und  die  Beurkundung  des  Personenstandes  von
Bundesangehörigen im Auslande, vom 4. Mai 1870 (Bundes-Gesetzbl. S. 599) wird dahin geändert:

I. In dem §. 3 Abs. 1 Satz 1, dem §. 9, dem §. 11 Abs. 2 und dem §. 12 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort:
„muß“ ersetzt durch das Wort:

„soll“.

II. An die Stelle der §§. 7, 8 treten folgende Vorschriften:

§. 7.

Die  Ehe  wird  dadurch  geschlossen,  daß  die  Verlobten  vor  dem  Beamten  persönlich  und  bei
gleichzeitiger Anwesenheit erklären, die Ehe mit einander eingehen zu wollen. Der Beamte muß zur
Entgegennahme der Erklärungen bereit sein.

Die  Erklärungen  können  nicht  unter  einer  Bedingung  oder  einer  Zeitbestimmung  abgegeben
werden.

§. 7a.

Der Beamte soll bei der Eheschließung in Gegenwart von zwei Zeugen an die Verlobten einzeln und
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nach einander die Frage richten, ob sie die Ehe mit einander eingehen wollen, und, nachdem die
Verlobten die Frage bejaht haben, aussprechen, daß sie kraft dieses Gesetzes nunmehr rechtmäßig
verbundene Eheleute seien.

Als Zeugen sollen Personen, die der bürgerlichen Ehrenrechte für verlustig erklärt sind, während
der  Zeit,  für  welche  die  Aberkennung  der  Ehrenrechte  erfolgt  ist,  sowie  Minderjährige  nicht
zugezogen werden. Personen, die mit einem der Verlobten, mit dem Beamten oder mit einander
verwandt oder verschwägert sind, dürfen als Zeugen zugezogen werden.

§. 8.

Als zur Eheschließung ermächtigter Beamter (§. 1) gilt auch derjenige, welcher, ohne ein solcher
Beamter zu sein, das Amt eines solchen öffentlich ausübt, es sei denn, daß die Verlobten den Mangel
der amtlichen Befugniß bei der Eheschließung kennen.

§. 8a.

Eine Ehe, die vor einem zur Eheschließung ermächtigten Beamten (§. 1) oder vor einer im §. 8 einem
solchen  Beamten  gleichgestellten  Person  geschlossen  wird,  ist  wegen  Formmangels  nur  dann
nichtig, wenn bei der Eheschließung die im §. 7 vorgeschriebene Form nicht beobachtet worden ist.

Ist  die  Ehe  in  das  Heiratsregister  eingetragen  worden  und  haben  die  Ehegatten  nach  der
Eheschließung zehn Jahre oder, falls einer von ihnen vorher gestorben ist, bis zu dessen Tode,
jedoch mindestens drei Jahre als Ehegatten mit einander gelebt, so ist die Ehe als von Anfang an
gültig anzusehen. Diese Vorschrift findet keine Anwendung, wenn bei dem Ablaufe der zehn Jahre
oder zur Zeit des Todes des einen Ehegatten die Nichtigkeitsklage erhoben ist.

Artikel 41.

Das Gesetz über die Erwerbung und den Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit vom 1. Juni
1870 (Bundes-Gesetzbl. S. 355) wird dahin geändert:

I. An die Stelle des §. 11 treten folgende Vorschriften:

Die Verleihung der Staatsangehörigkeit erstreckt sich, insofern nicht dabei eine Ausnahme gemacht
wird,  zugleich  auf  die  Ehefrau  und  auf  diejenigen  minderjährigen  Kinder,  deren  gesetzliche
Vertretung dem Aufgenommenen oder Naturalisirten kraft elterlicher Gewalt zusteht. Ausgenommen
sind Töchter, die verheirathet sind oder verheirathet gewesen sind.

II. Als §. 14a werden folgende Vorschriften eingestellt.

Die Entlassung eines Staatsangehörigen, der unter elterlicher Gewalt oder Vormundschaft steht,
kann von dem gesetzlichen Vertreter nur mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts beantragt
werden.

Die  Genehmigung des  Vormundschaftsgerichts  ist  nicht  erforderlich,  wenn der  Vater  oder  die
Mutter  die  Entlassung  für  sich  und  zugleich  kraft  elterlicher  Gewalt  für  ein  Kind  beantragt.
Erstreckt sich der Wirkungskreis eines der Mutter bestellten Beistandes auf die Sorge für die Person
des Kindes, so bedarf die Mutter in einem solchen Falle der Genehmigung des Beistandes zu dem
Antrag auf Entlassung des Kindes.

III. An die Stelle des §. 19 treten folgende Vorschriften:



Die Entlassung erstreckt sich, insofern nicht dabei eine Ausnahme gemacht wird, zugleich auf die
Ehefrau und auf diejenigen Kinder, deren gesetzliche Vertretung dem Entlassenen kraft elterlicher
Gewalt zusteht.

Diese  Vorschrift  findet  keine  Anwendung auf  Töchter,  die  verheirathet  sind  oder  verheirathet
gewesen sind, sowie auf Kinder, die unter der elterlichen Gewalt der Mutter stehen, falls die Mutter
zu dem Antrage auf  Entlassung der  Kinder  nach §.  14a  Abs.  2  Satz  2  der  Genehmigung des
Beistandes bedarf.

IV. An die Stelle des §. 21 Abs. 2 treten folgende Vorschriften:

Der hiernach eingetretene Verlust der Staatsangehörigkeit erstreckt sich zugleich auf die Ehefrau
und auf diejenigen Kinder, deren gesetzliche Vertretung dem Ausgetretenen kraft elterlicher Gewalt
zusteht, soweit sich die Ehefrau oder die Kinder bei dem Ausgetretenen befinden. Ausgenommen
sind Töchter, die verheirathet sind oder verheirathet gewesen sind.

Artikel 42.

Das  Gesetz,  betreffend  die  Verbindlichkeit  zum Schadenersatze  für  die  bei  dem Betriebe  von
Eisenbahnen, Bergwerken u. s. w. herbeigeführten Tödtungen und Körperverletzungen, vom 7. Juni
1871 (Reichs-Gesetzbl. S. 207) wird dahin geändert:

I. An die Stelle des §. 3 treten folgende Vorschriften:

§. 3.

Im Falle der Tödtung ist der Schadenersatz (§§. 1 und 2) durch Ersatz der Kosten einer versuchten
Heilung sowie des Vermögensnachtheils zu leisten, den der Getödtete dadurch erlitten hat, daß
während der Krankheit seine Erwerbsfähigkeit aufgehoben oder gemindert oder eine Vermehrung
seiner Bedürfnisse eingetreten war. Der Ersatzpflichtige hat außerdem die Kosten der Beerdigung
demjenigen zu ersetzen, dem die Verpflichtung obliegt, diese Kosten zu tragen.

Stand der Getödtete zur Zeit  der Verletzung zu einem Dritten in einem Verhältnisse,  vermöge
dessen er diesem gegenüber kraft Gesetzes unterhaltspflichtig war oder unterhaltspflichtig werden
konnte, und ist dem Dritten in Folge der Tödtung das Recht auf den Unterhalt entzogen, so hat der
Ersatzpflichtige dem Dritten insoweit  Schadenersatz zu leisten,  als  der Getödtete während der
muthmaßlichen Dauer  seines  Lebens  zur  Gewährung des  Unterhalts  verpflichtet  gewesen sein
würde. Die Ersatzpflicht tritt auch dann ein, wenn der Dritte zur Zeit der Verletzung erzeugt, aber
noch nicht geboren war.

§. 3a.

Im Falle einer Körperverletzung ist der Schadenersatz (§§. 1 und 2) durch Ersatz der Kosten der
Heilung sowie des Vermögensnachtheils zu leisten, den der Verletzte dadurch erleidet, daß in Folge
der Verletzung zeitweise oder dauernd seine Erwerbsfähigkeit aufgehoben oder gemindert oder eine
Vermehrung seiner Bedürfnisse eingetreten ist.

II. Im §. 5 werden die Worte: „der in den §§. 1 bis 3 enthaltenen Bestimmungen“ ersetzt durch die
Worte:

„der in den §§. 1 bis 3a enthaltenen Bestimmungen“.

III. An die Stelle der §§. 7, 8, 9 treten folgende Vorschriften:



§. 7.

Der Schadenersatz wegen Aufhebung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit und wegen Vermehrung
der  Bedürfnisse  des  Verletzten  sowie  der  nach  §.  3  Abs.  2  einem  Dritten  zu  gewährende
Schadenersatz ist für die Zukunft durch Entrichtung einer Geldrente zu leisten.

Die Vorschriften des §. 843 Abs. 2 bis 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und des §. 648 Nr. 6 der
Civilprozeßordnung finden entsprechende Anwendung. Das Gleiche gilt für die dem Verletzten zu
entrichtende Geldrente von der Vorschrift des §. 749 Abs. 3 und für die dem Dritten zu entrichtende
Geldrente von der Vorschrift des §. 749 Abs. 1 Nr. 2 der Civilprozeßordnung.

Ist  bei  der  Verurtheilung  des  Verpflichteten  zur  Entrichtung  einer  Geldrente  nicht  auf
Sicherheitsleistung  erkannt  worden,  so  kann  der  Berechtigte  gleichwohl  Sicherheitsleistung
verlangen, wenn die Vermögensverhältnisse des Verpflichteten sich erheblich verschlechtert haben;
unter der gleichen Voraussetzung kann er eine Erhöhung der in dem Urtheile bestimmten Sicherheit
verlangen.

§. 8.

Die Forderungen ans Schadenersatz (§§. 1 bis 3a) verjähren in zwei Jahren von dem Unfall an.
Gegen denjenigen, welchem der Getödtete Unterhalt zu gewähren hatte (§. 3 Abs. 2), beginnt die
Verjährung mit dem Tode. Im Uebrigen finden die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über
die Verjährung Anwendung.

§. 9.

Die gesetzlichen Vorschriften, nach welchen außer den in diesem Gesetze vorgesehenen Fällen der
Unternehmer einer in den §§. 1, 2 bezeichneten Anlage oder eine andere Person, insbesondere
wegen eines eigenen Verschuldens,  für  den bei  dem Betriebe der Anlage durch Tödtung oder
Körperverletzung eines Menschen entstandenen Schaden haftet, bleiben unberührt.

Artikel 43.

Der §. 6 Abs. 2 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der Reichsbeamten, vom 31. März
1873 (Reichs-Gesetzbl. S. 61) wird aufgehoben.

Artikel 44.

Die Vorschriften des §. 44 des Reichs-Militärgesetzes vom 2. Mai 1874 (Reichs-Gesetzbl. S. 45)
finden  entsprechende  Anwendung  auf  Personen,  die  zur  Besatzung  eines  in  Dienst  gestellten
Schiffes der Kaiserlichen Marine gehören, solange das Schiff sich außerhalb eines inländischen
Hafens befindet oder die Personen als Kriegsgefangene oder Geißeln in der Gewalt des Feindes sind,
ingleichen auf andere an Bord eines solchen Schiffes genommene Personen, solange das Schiff sich
außerhalb eines inländischen Hafens befindet und die Personen an Bord sind. Die Frist, mit deren
Ablaufe die letztwillige Verfügung ihre Gültigkeit verliert, beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem
das Schiff in einen inländischen Hafen zurückkehrt oder der Verfügende aufhört, zu dem Schiffe zu
gehören, oder als Kriegsgefangener oder Geißel aus der Gewalt des Feindes entlassen wird. Den
Schiffen stehen die sonstigen Fahrzeuge der Kaiserlichen Marine gleich.

Artikel 45.

Der §. 45 Abs. 2 Satz 2 des Reichs-Militärgesetzes vom 2. Mai 1874 (Reichs-Gesetzbl. S. 45) wird
aufgehoben.

https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/buergerliches-gesetzbuch-buch-1/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/zivilprozessordnung/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/zivilprozessordnung/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/zivilprozessordnung/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/zivilprozessordnung/
https://deutscher-reichsanzeiger.de/Gesetze/beamtengesetze-bbg/
https://deutscher-reichsanzeiger.de/Gesetze/beamtengesetze-bbg/


Artikel 46.

Das Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschließung vom 6. Februar 1875
(Reichs-Gesetzbl. S. 23) wird dahin geändert:

I. Die §§. 28 bis 40, 42, 43, 51 bis 53 werden aufgehoben.

II. An die Stelle der §§. 41, 44, 50, 55 treten folgende Vorschriften:

§. 41.

Für die Eheschließung sind die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs maßgebend.

§. 44.

Für die Anordnung des vor der Eheschließung zu erlassenden Aufgebots ist jeder Standesbeamte
zuständig, vor dem nach §. 1320 des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Ehe geschlossen werden darf.

§. 50.

Der  Standesbeamte  soll  ohne  Aufgebot  die  Eheschließung  nur  vornehmen,  wenn  ihm ärztlich
bescheinigt  wird,  daß die lebensgefährliche Erkrankung eines der Verlobten den Aufschub der
Eheschließung nicht gestattet.

§. 55.

Ist eine Ehe für nichtig erklärt, ist in einem Rechtsstreite, der die Feststellung des Bestehens oder
des Nichtbestehens einer Ehe zwischen den Parteien zum Gegenstande hat, das Nichtbestehen der
Ehe festgestellt, ist eine Ehe vor dem Tode eines der Ehegatten ausgelöst oder ist nach §. 1575 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs die eheliche Gemeinschaft aufgehoben, so ist dies am Rande der über die
Eheschließung bewirkten Eintragung zu vermerken.

Wird die eheliche Gemeinschaft nach der Aufhebung wiederhergestellt, so ist dies auf Antrag am
Rande zu vermerken.

III. Der §. 67 erhält folgenden Absatz 2:

Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn der Geistliche oder der Religionsdiener im Falle
einer lebensgefährlichen, einen Aufschub nicht gestattenden Erkrankung eines der Verlobten zu den
religiösen Feierlichkeiten der Eheschließung schreitet.

IV. Im §. 69 werden die Worte: „in diesem Gesetze“ ersetzt durch die Worte:

„in diesem Gesetze und in dem Bürgerlichen Gesetzbuche“.

V. Im §. 75 Abs. 1 werden die Worte: „nach den Vorschriften dieses Gesetzes“ ersetzt durch die
Worte:

„nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs“.

Artikel 47.

Der Artikel 3 des Gesetzes, betreffend den Wucher, vom 24. Mai 1880 (Reichs-Gesetzbl. S. 109) in
der Fassung des Artikel II des Gesetzes, betreffend Ergänzung der Bestimmungen über den Wucher,
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vom 19. Juni 1893 (Reichs-Gesetzbl. S. 197) wird aufgehoben.

Artikel 48.

Der  §.  16  Abs.  2  des  Gesetzes,  betreffend  die  Fürsorge  für  die  Wittwen  und  Waisen  der
Reichsbeamten der Civilverwaltung, vom 20. April 1881 (Reichs-Gesetzbl. S. 85) wird aufgehoben.

Artikel 49.

Der §. 18 Abs. 2 des Gesetzes, betreffend die Fürsorge für die Wittwen und Waisen von Angehörigen
des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine, vom 17. Juni 1887 (Reichs-Gesetzbl. S. 237) wird
aufgehoben.

Artikel 50.

Der §. 9 des Gesetzes, betreffend das Reichsschuldbuch, vom 31. Mai 1891 (Reichs. Gesetzbl. S. 321)
wird dahin geändert:

Eine Ehefrau wird zu Anträgen ohne Zustimmung des Ehemannes zugelassen.

Die  Ehefrau  bedarf  der  Zustimmung  des  Ehemannes,  wenn  ein  Vermerk  zu  dessen  Gunsten
eingetragen ist. Ein solcher Vermerk ist einzutragen, wenn die Ehefrau oder mit ihrer Zustimmung
der Ehemann die Eintragung beantragt. Die Ehefrau ist dem Ehemanne gegenüber zur Ertheilung
der Zustimmung verpflichtet, wenn sie nach dem unter ihnen bestehenden Güterstande über die
Buchforderung nur mit Zustimmung des Ehemannes verfügen kann.

Artikel 51.

Der §. 8 Abs. 2 des Gesetzes, betreffend die Fürsorge für die Wittwen und Waisen der Personen des
Soldatenstandes, des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine vom Feldwebel abwärts, vom 13.
Juni 1895 (Reichs-Gesetzbl. S. 261) wird aufgehoben.

Artikel 52.

Ist  auf  Grund  eines  Reichsgesetzes  dem Eigenthümer  einer  Sache  wegen  der  im öffentlichen
Interesse  erfolgenden  Entziehung,  Beschädigung  oder  Benutzung  der  Sache  oder  wegen
Beschränkung des Eigenthums eine Entschädigung zu gewähren und steht einem Dritten ein Recht
an der Sache zu, für welches nicht eine besondere Entschädigung gewährt wird, so hat der Dritte,
soweit sein Recht beeinträchtigt wird, an dem Entschädigungsanspruche dieselben Rechte, die ihm
im Falle des Erlöschens seines Rechtes durch Zwangsversteigerung an dem Erlöse zustehen.

Artikel 53.

Ist  in  einem Falle  des  Artikel  52  die  Entschädigung  dem Eigenthümer  eines  Grundstücks  zu
gewähren, so finden auf den Entschädigungsanspruch die Vorschriften des §. 1128 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs  entsprechende  Anwendung.  Erhebt  ein  Berechtigter  innerhalb  der  im  §.  1128
bestimmten Frist Widerspruch gegen die Zahlung der Entschädigung an den Eigenthümer, so kann
der Eigenthümer und jeder Berechtigte die Eröffnung eines Vertheilungsverfahrens nach den für die
Vertheilung des Erlöses im Falle der Zwangsversteigerung geltenden Vorschriften beantragen. Die
Zahlung hat in diesem Falle an das für das Vertheilungsverfahren zuständige Gericht zu erfolgen.

Ist das Recht des Dritten eine Reallast, eine Hypothek, eine Grundschuld oder eine Rentenschuld, so
erlischt  die  Haftung  des  Entschädigungsanspruchs,  wenn  der  beschädigte  Gegenstand
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wiederhergestellt  oder  für  die  entzogene  bewegliche  Sache  Ersatz  beschafft  ist.  Ist  die
Entschädigung wegen Benutzung des Grundstücks oder wegen Entziehung oder Beschädigung von
Früchten oder von Zubehörstücken zu gewähren, so finden die Vorschriften des §. 1123 Abs. 2 Satz
1 und des §. 1124 Abs. 1, 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.

Artikel 54.

Die Vorschrift des §. 36 Abs. 4 des Gesetzes, betreffend die Beschränkungen des Grundeigenthums
in der Umgebung von Festungen, vom 21. Dezember 1871 (Reichs-Gesetzbl. S. 459) wird durch die
Vorschriften  der  Artikel  52,  53  nicht  berührt.  Findet  nach  diesen  Vorschriften  ein
Vertheilungsverfahren  statt,  so  ist  die  Entschädigung  auf  Ersuchen  des  für  das  Verfahren
zuständigen Gerichts an dieses zu leisten, soweit sie zur Zeit der Stellung des Ersuchens noch
aussteht.

Die Vorschrift des §. 37 desselben Gesetzes wird dahin geändert:

Ist das Grundstück mit einem Rechte belastet, welches durch die Beschränkung des Eigenthums
beeinträchtigt  wird,  so  kann der  Berechtigte  bis  zum Ablauf  eines  Monats,  nachdem ihm der
Eigenthümer  die  Beschränkung  des  Eigenthums  mitgetheilt  hat,  die  Eröffnung  des
Vertheilungsverfahrens  beantragen.

Dritter Abschnitt.
Verhältniß des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu den Landesgesetzen.

Artikel 55.

Die  privatrechtlichen  Vorschriften  der  Landesgesetze  treten  außer  Kraft,  soweit  nicht  in  dem
Bürgerlichen Gesetzbuch oder in diesem Gesetz ein Anderes bestimmt ist.

Artikel 56.

Unberührt  bleiben  die  Bestimmungen  der  Staatsverträge,  die  ein  Bundesstaat  mit  einem
ausländischen  Staate  vor  dem  Inkrafttreten  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  geschlossen  hat.

Artikel 57.

gegenstandslos ( durch RGBl-1609191-Nr28-Erstes-Bereinigungsgesetz-der-Reichsgesetze ).

Artikel 58.

gegenstandslos ( durch RGBl-1609191-Nr28-Erstes-Bereinigungsgesetz-der-Reichsgesetze ).

Artikel 59.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über Familienfideikommisse und Lehen, mit
Einschluß der allodifizirten Lehen, sowie über Stammgüter.

Artikel 60.

Unberührt  bleiben  die  landesgesetzlichen  Vorschriften,  welche  die  Bestellung  einer  Hypothek,
Grundschuld oder Rentenschuld an einem Grundstücke, dessen Belastung nach den in den Artikeln
57 bis 59 bezeichneten Vorschriften nur beschränkt zulässig ist, dahin gestatten, daß der Gläubiger
Befriedigung aus dem Grundstücke lediglich im Wege der Zwangsverwaltung suchen kann.
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Artikel 61.

Ist  die  Veräußerung  oder  Belastung  eines  Gegenstandes  nach  den  in  den  Artikeln  57  bis  59
bezeichneten Vorschriften unzulässig oder nur beschränkt zulässig, so finden auf einen Erwerb, dem
diese  Vorschriften  entgegenstehen,  die  Vorschriften  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  zu  Gunsten
derjenigen, welche Rechte von einem Nichtberechtigten herleiten, entsprechende Anwendung.

Artikel 62.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über Rentengüter.

Artikel 63.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über das Erbpachtrecht, mit Einschluß des
Büdnerrechts  und  des  Häuslerrechts,  in  denjenigen  Bundesstaaten,  in  welchen  solche  Rechte
bestehen.  Die  Vorschriften des §.  1017 des Bürgerlichen Gesetzbuchs finden auf  diese Rechte
entsprechende Anwendung.

Artikel 64.

Unberührt  bleiben  die  landesgesetzlichen  Vorschriften  über  das  Anerbenrecht  in  Ansehung
landwirthschaftlicher und forstwirthschaftlicher Grundstücke nebst deren Zubehör.

Die Landesgesetze können das Recht des Erblassers, über das dem Anerbenrecht unterliegende
Grundstück von Todeswegen zu verfügen, nicht beschränken.

Artikel 65.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, welche dem Wasserrecht angehören, mit
Einschluß des Mühlenrechts, des Flötzrechts und des Flößereirechts sowie der Vorschriften zur
Beförderung  der  Bewässerung  und  Entwässerung  der  Grundstücke  und  der  Vorschriften  über
Anlandungen, entstehende Inseln und verlassene Flußbetten.

Artikel 66.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, welche dem Deich- und Sielrecht angehören.

Artikel 67.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, welche dem Bergrecht angehören.

Ist nach landesgesetzlicher Vorschrift wegen Beschädigung eines Grundstücks durch Bergbau eine
Entschädigung zu gewähren, so finden die Vorschriften der Artikel 52, 53 Anwendung, soweit nicht
die Landesgesetze ein Anderes bestimmen.

Artikel 68.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, welche die Belastung eines Grundstücks mit
dem vererblichen und veräußerlichen Rechte zur Gewinnung eines den bergrechtlichen Vorschriften
nicht  unterliegenden Minerals  gestatten und den Anhalt  dieses  Rechtes  näher  bestimmen.  Die
Vorschriften der §§. 874, 875, 876, 1015, 1017 des Bürgerlichen Gesetzbuchs finden entsprechende
Anwendung.

Artikel 69.
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Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über Jagd und Fischerei, unbeschadet der
Vorschrift des §. 958 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und der Vorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuchs über den Ersatz des Wildschadens.

Artikel 70.

Unberührt  bleiben die  landesgesetzlichen Vorschriften über  die  Grundsätze,  nach welchen der
Wildschaden  festzustellen  ist,  sowie  die  landesgesetzlichen  Vorschriften,  nach  welchen  der
Anspruch  auf  Ersatz  des  Wildschadens  innerhalb  einer  bestimmten  Frist  bei  der  zuständigen
Behörde geltend gemacht werden muß.

Artikel 71.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, nach welchen

1. die Verpflichtung zum Ersatze des Wildschadens auch dann eintritt, wenn der Schaden durch
jagdbare Thiere anderer als der im §. 835 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Gattungen
angerichtet wird;

2. für den Wildschaden, der durch ein aus einem Gehege ausgetretenes jagdbares Thier angerichtet
wird, der Eigenthümer oder der Besitzer des Geheges verantwortlich ist;

3. der Eigenthümer eines Grundstücks, wenn das Jagdrecht auf einem anderen Grundstücke nur
gemeinschaftlich mit dem Jagdrecht auf seinem Grundstück ausgeübt werden darf, für den auf dem
anderen Grundstück angerichteten Wildschaden auch dann haftet, wenn er die ihm angebotene
Pachtung der Jagd abgelehnt hat;

4. der Wildschaden, der an Gärten, Obstgärten, Weinbergen, Baumschulen und einzelstehenden
Bäumen angerichtet wird, dann nicht zu ersetzen ist, wenn die Herstellung von Schutzvorrichtungen
unterblieben ist, die unter gewöhnlichen Umständen zur Abwendung des Schadens ausreichen;

5. die Verpflichtung zum Schadensersatz im Falle des §. 835 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
abweichend bestimmt wird;

6. die Gemeinde an Stelle der Eigenthümer der zu einem Jagdbezirke vereinigten Grundstücke zum
Ersatze des Wildschadens verpflichtet und zum Rückgriff auf die Eigenthümer berechtigt ist oder an
Stelle der Eigenthümer oder des Verbandes der Eigenthümer oder der Gemeinde oder neben ihnen
der Jagdpächter zum Ersatze des Schadens verpflichtet ist;

7.  der  zum  Ersatze  des  Wildschadens  Verpflichtete  Erstattung  des  geleisteten  Ersatzes  von
demjenigen verlangen kann, welcher in einem anderen Bezirke zur Ausübung der Jagd berechtigt
ist.

Artikel 72.

Besteht in Ansehung eines Grundstücks ein zeitlich nicht begrenztes Nutzungsrecht, so finden die
Vorschriften des §.  835 des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Verpflichtung zum Ersatze des
Wildschadens  mit  der  Maßgabe  Anwendung,  daß  an  die  Stelle  des  Eigenthümers  der
Nutzungsberechtigte  stritt.

Artikel 73.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über Regalien.
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Artikel 74.

Unberührt  bleiben  die  landesgesetzlichen  Vorschriften  über  Zwangsrechte,  Bannrechte  und
Realgewerbeberechtigungen.

Artikel 75.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, welche dem Versicherungsrecht angehören,
soweit nicht in dem Bürgerlichen Gesetzbuche besondere Bestimmungen getroffen sind.

Artikel 76.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, welche dem Verlagsrecht angehören.

Artikel 77.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über die Haftung des Staates, der Gemeinden
und anderer Kommunalverbände (Provinzial-, Kreis-, Amtsverbände) für den von ihren Beamten in
Ausübung  der  diesen  anvertrauten  öffentlichen  Gewalt  zugefügten  Schaden  sowie  die
landesgesetzlichen Vorschriften, welche das Recht des Beschädigten, von dem Beamten den Ersatz
eines  solchen  Schadens  zu  verlangen,  insoweit  ausschließen,  als  der  Staat  oder  der
Kommunalverband  haftet.

Artikel 78.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, nach welchen die Beamten für die von ihnen
angenommenen  Stellvertreter  und  Gehülfen  in  weiterem Umfange  als  nach  dem Bürgerlichen
Gesetzbuche haften.

Artikel 79.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, nach welchen die zur amtlichen Feststellung
des Werthes von Grundstücken bestellten Sachverständigen für den aus einer Verletzung ihrer
Berufspflicht entstandenen Schaden in weiterem Umfange als nach dem Bürgerlichen Gesetzbuche
haften.

Artikel 80.

Unberührt  bleiben,  soweit  nicht  in  dem Bürgerlichen  Gesetzbuch  eine  besondere  Bestimmung
getroffen ist, die landesgesetzlichen Vorschriften über die vermögensrechtlichen Ansprüche und
Verbindlichkeiten der Beamten, der Geistlichen und der Lehrer an öffentlichen Unterrichtsanstalten
aus dem Amts- oder Dienstverhältnisse, mit Einschluß der Ansprüche der Hinterbliebenen.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über das Pfründenrecht.

Artikel 81.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, welche die Uebertragbarkeit der Ansprüche
der im Artikel 80 Abs. 1 bezeichneten Personen auf Besoldung, Wartegeld, Ruhegehalt, Wittwen-
und Waisengeld beschränken, sowie die landesgesetzlichen Vorschriften, welche die Aufrechnung
gegen solche Ansprüche abweichend von der Vorschrift des §. 394 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
zulassen.

Artikel 82.
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Unberührt bleiben die Vorschriften der Landesgesetze über die Verfassung solcher Vereine, deren
Rechtsfähigkeit auf staatlicher Verleihung beruht.

Artikel 83.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über Waldgenossenschaften.

Artikel 84.

Unberührt  bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften,  nach welchen eine Religionsgesellschaft
oder eine geistliche Gesellschaft Rechtsfähigkeit nur im Wege der Gesetzgebung erlangen kann.

Artikel 85.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, nach welchen im Falle des §. 45 Abs. 3 des
Bürgerlichen  Gesetzbuchs  das  Vermögen  des  aufgelösten  Vereins  an  Stelle  des  Fiskus  einer
Körperschaft, Stiftung oder Anstalt des öffentlichen Rechtes anfällt.

Artikel 86.

Unberührt  bleiben die  landesgesetzlichen Vorschriften,  welche den Erwerb von Rechten durch
juristische Personen beschränken oder von staatlicher Genehmigung abhängig machen, soweit diese
Vorschriften Gegenstände im Werthe von mehr als fünftausend Mark betreffen. Wird die nach dem
Landesgesetze zu einem Erwerbe von Todeswegen erforderliche Genehmigung ertheilt, so gilt sie
als vor dem Erbfall ertheilt; wird sie verweigert, so gilt die juristische Person in Ansehung des
Anfalls  als  nicht  vorhanden;  die  Vorschrift  des  §.  2043  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  findet
entsprechende Anwendung.

Artikel 87.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, welche die Wirksamkeit von Schenkungen
an Mitglieder religiöser Orden oder ordensähnlicher Kongregationen von staatlicher Genehmigung
abhängig machen.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, nach welchen Mitglieder religiöser Orden
oder ordensähnlicher Kongregationen nur mit staatlicher Genehmigung von Todeswegen erwerben
können. Die Vorschriften des Artikel 86 Satz 2 finden entsprechende Anwendung.

Mitglieder solcher religiöser Orden oder ordensähnlicher Kongregationen, bei denen Gelübde auf
Lebenszeit oder auf unbestimmte Zeit nicht abgelegt werden, unterliegen nicht den in den Abs. 1, 2
bezeichneten Vorschriften.

Artikel 88.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, welche den Erwerb von Grundstücken durch
Ausländer von staatlicher Genehmigung abhängig machen.

Artikel 89.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über die zum Schutze der Grundstücke und
der Erzeugnisse von Grundstücken gestattete Pfändung von Sachen, mit Einschluß der Vorschriften
über die Entrichtung von Pfandgeld oder Ersatzgeld.

Artikel 90.
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Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über die Rechtsverhältnisse, welche sich aus
einer  auf  Grund des  öffentlichen  Rechtes  wegen der  Führung eines  Amtes  oder  wegen eines
Gewerbebetriebs erfolgten Sicherheitsleistung ergeben.

Artikel 91.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, nach welchen der Fiskus, eine Körperschaft,
Stiftung oder Anstalt des öffentlichen Rechtes oder eine unter der Verwaltung einer öffentlichen
Behörde stehende Stiftung berechtigt ist, zur Sicherung gewisser Forderungen die Eintragung einer
Hypothek an Grundstücken des Schuldners zu verlangen, und nach welchen die Eintragung der
Hypothek auf Ersuchen einer bestimmten Behörde zu erfolgen hat. Die Hypothek kann nur als
Sicherungshypothek eingetragen werden; sie entsteht mit der Eintragung.

Artikel 92.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, nach welchen Zahlungen aus öffentlichen
Kassen an der Kasse in Empfang zu nehmen sind.

Artikel 93.

Unberührt  bleiben  die  landesgesetzlichen  Vorschriften  über  die  Fristen,  bis  zu  deren  Ablaufe
gemiethete Räume bei Beendigung des Miethverhältnisses zu räumen sind.

Artikel 94.

Unberührt  bleiben  die  landesgesetzlichen  Vorschriften,  welche  den  Geschäftsbetrieb  der
gewerblichen  Pfandleiher  und  der  Pfandleihanstalten  betreffen.

Unberührt  bleiben  die  landesgesetzlichen  Vorschriften,  nach  welchen  öffentlichen
Pfandleihanstalten das Recht zusteht, die ihnen verpfändeten Sachen dem Berechtigten nur gegen
Bezahlung des auf die Sache gewährten Darlehens herauszugeben.

Artikel 95.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, welche dem Gesinderecht angehören. Dies
gilt insbesondere auch von den Vorschriften über die Schadensersatzpflicht desjenigen, welcher
Gesinde  zum  widerrechtlichen  Verlassen  des  Dienstes  verleitet  oder  in  Kenntniß  eines  noch
bestehenden Gesindeverhältnisses in Dienst nimmt oder ein unrichtiges Dienstzeugniß ertheilt.

Die Vorschriften der §§. 104 bis 115, 131, 278, 617 bis 619, 624, 831, des §. 840 Abs. 2 und des §.
1358 des Bürgerlichen Gesetzbuchs finden Anwendung, die Vorschriften des §.  617 jedoch nur
insoweit, als die Landesgesetze dem Gesinde nicht weitergehende Ansprüche gewähren.

Ein Züchtigungsrecht steht dem Dienstberechtigten dem Gesinde gegenüber nicht zu.

Artikel 96.

Unberührt  bleiben  die  landesgesetzlichen  Vorschriften  über  einen  mit  der  Ueberlassung eines
Grundstücks in Verbindung stehenden Leibgedings-, Leibzuchts-, Altentheils- oder Auszugsvertrag,
soweit sie das sich aus dem Vertrag ergebende Schuldverhältniß für den Fall regeln, daß nicht
besondere Vereinbarungen getroffen werden.

Artikel 97.
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Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, welche die Eintragung von Gläubigern des
Bundesstaats  in  ein  Staatsschuldbuch  und  die  aus  der  Eintragung  sich  ergebenden
Rechtsverhältnisse,  insbesondere  die  Uebertragung  und  Belastung  einer  Buchforderung,  regeln.

Soweit nach diesen Vorschriften eine Ehefrau berechtigt ist,  selbständig Anträge zu stellen, ist
dieses  Recht  ausgeschlossen,  wenn  ein  Vermerk  zu  Gunsten  des  Ehemanns  im  Schuldbuch
eingetragen ist. Ein solcher Vermerk ist einzutragen, wenn die Ehefrau oder mit ihrer Zustimmung
der Ehemann die Eintragung beantragt. Die Ehefrau ist dem Ehemanne gegenüber zur Ertheilung
der Zustimmung verpflichtet, wenn sie nach dem unter ihnen bestehenden Güterstand über die
Buchforderung nur mit Zustimmung des Ehemanns verfügen kann.

Artikel 98.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über die Rückzahlung oder Umwandlung
verzinslicher  Staatsschulden,  für  die  Inhaberpapiere  ausgegeben oder  die  im Staatsschuldbuch
eingetragen sind.

Artikel 99.

Unberührt  bleiben  die  landesgesetzlichen  Vorschriften  über  die  öffentlichen  Sparkassen,
unbeschadet der Vorschriften des §. 808 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und der Vorschriften des
Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Anlegung von Mündelgeld.

Artikel 100.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, nach welchen bei Schuldverschreibungen
auf den Inhaber, die der Bundesstaat oder eine ihm angehörende Körperschaft, Stiftung oder Anstalt
des öffentlichen Rechtes ausstellt:

1. die Gültigkeit der Unterzeichnung von der Beobachtung einer besonderen Form abhängt, auch
wenn eine solche Bestimmung in die Urkunde nicht aufgenommen ist;

2. der im §. 804 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichnete Anspruch ausgeschlossen ist,
auch wenn die Ausschließung in dem Zins- oder Rentenscheine nicht bestimmt ist.

Artikel 101.

Unberührt  bleiben  die  landesgesetzlichen  Vorschriften,  welche  den  Bundesstaat  oder  ihm
angehörende Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechtes abweichend von
der  Vorschrift  des  §.  806  Satz  2  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  verpflichten,  die  von  ihnen
ausgestellten, auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen auf den Namen eines bestimmten
Berechtigten umzuschreiben, sowie die landesgesetzlichen Vorschriften, welche die sich aus der
Umschreibung einer solchen Schuldverschreibung ergebenden Rechtsverhältnisse, mit Einschluß
der Kraftloserklärung, regeln.

Artikel 102.

Unberührt  bleiben  die  landesgesetzlichen  Vorschriften  über  die  Kraftloserklärung  und  die
Zahlungssperre in Ansehung der im §. 807 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Urkunden.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, welche für die Kraftloserklärung der im §.
808  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  bezeichneten  Urkunden  ein  anderes  Verfahren  als  das
Aufgebotsverfahren bestimmen.
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Artikel 103.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, nach welchen der Staat sowie Verbände und
Anstalten, die auf Grund des öffentlichen Rechtes zur Gewährung von Unterhalt verpflichtet sind,
Ersatz der für den Unterhalt gemachten Aufwendungen von der Person, welcher sie den Unterhalt
gewährt  haben,  sowie  von  denjenigen  verlangen  können,  welche  nach  den  Vorschriften  des
Bürgerlichen Gesetzbuchs unterhaltspflichtig waren.

Artikel 104.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über den Anspruch auf Rückerstattung mit
Unrecht erhobener öffentlicher Abgaben oder Kosten eines Verfahrens.

Artikel 105.

Unberührt  bleiben  die  landesgesetzlichen  Vorschriften,  nach  welchen  der  Unternehmer  eines
Eisenbahnbetriebs oder eines anderen mit gemeiner Gefahr verbundenen Betriebs für den aus dem
Betrieb entstehenden Schaden in weiterem Umfang als nach den Vorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuchs verantwortlich ist.

Artikel 106.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, nach welchen, wenn ein dem öffentlichen
Gebrauche dienendes Grundstück zu einer Anlage oder zu einem Betriebe benutzt werden darf, der
Unternehmer  der  Anlage  oder  des  Betriebs  für  den  Schaden  verantwortlich  ist,  der  bei  dem
öffentlichen Gebrauche des Grundstücks durch die Anlage oder den Betrieb verursacht wird.

Artikel 107.

Unberührt  bleiben die  landesgesetzlichen Vorschriften über die  Verpflichtung zum Ersatze des
Schadens, der durch das Zuwiderhandeln gegen ein zum Schutze von Grundstücken erlassenes
Strafgesetz verursacht wird.

Artikel 108.

Unberührt  bleiben die  landesgesetzlichen Vorschriften über die  Verpflichtung zum Ersatze des
Schadens, der bei einer Zusammenrottung, einem Auflauf oder einem Aufruhr entsteht.

Artikel 109.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über die im öffentlichen Interesse erfolgende
Entziehung,  Beschädigung  oder  Benutzung  einer  Sache,  Beschränkung  des  Eigenthums  und
Entziehung oder Beschränkung von Rechten. Auf die nach landesgesetzlicher Vorschrift wegen eines
solchen  Eingriffs  zu  gewährende  Entschädigung  finden  die  Vorschriften  der  Artikel  52,  53
Anwendung, soweit nicht die Landesgesetze ein Anderes bestimmen.

Artikel 110.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, welche für den Fall, daß zerstörte Gebäude
in anderer Lage wiederhergestellt werden, die Rechte an den betheiligten Grundstücken regeln.

Artikel 111.

Unberührt  bleiben  die  landesgesetzlichen  Vorschriften,  welche  im  öffentlichen  Interesse  das



Eigenthum in Ansehung thatsächlicher Verfügungen beschränken.

Artikel 112.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über die Behandlung der einem Eisenbahn-
oder Kleinbahnunternehmen gewidmeten Grundstücke und sonstiger Vermögensgegenstände als
Einheit (Bahneinheit), über die Veräußerung und Belastung einer solchen Bahneinheit ober ihrer
Bestandtheile, insbesondere die Belastung im Falle der Ausstellung von Theilschuldverschreibungen
auf den Inhaber, und die sich dabei ergebenden Rechtsverhältnisse sowie über die Liquidation zum
Zwecke der Befriedigung der Gläubiger, denen ein Recht auf abgesonderte Befriedigung aus den
Bestandtheilen der Bahneinheit zusteht.

Artikel 113.

Unberührt  bleiben  die  landesgesetzlichen  Vorschriften  über  die  Zusammenlegung  von
Grundstücken,  über  die  Gemeinheitstheilung,  die  Regulirung  der  Wege,  die  Ordnung  der
gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse sowie über die Ablösung, Umwandlung oder Einschränkung
von Dienstbarkeiten und Reallasten. Dies gilt insbesondere auch von den Vorschriften, welche die
durch ein Verfahren dieser Art begründeten gemeinschaftlichen Angelegenheiten zum Gegenstande
haben oder welche sich auf den Erwerb des Eigenthums, auf die Begründung, Aenderung und
Aufhebung  von  anderen  Rechten  an  Grundstücken  und  auf  die  Berichtigung  des  Grundbuchs
beziehen.

Artikel 114.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, nach welchen die dem Staate oder einer
öffentlichen  Anstalt  in  Folge  der  Ordnung  der  gutsherrlich-bäuerlichen  Verhältnisse  oder  der
Ablösung  von  Dienstbarkeiten,  Reallasten  oder  der  Oberlehnsherrlichkeit  zustehenden
Ablösungsrenten und sonstigen Reallasten zu ihrer Begründung und zur Wirksamkeit gegenüber
dem öffentlichen Glauben des Grundbuchs nicht der Eintragung bedürfen.

Artikel 115.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, welche die Belastung eines Grundstücks mit
gewissen  Grunddienstbarkeiten  oder  beschränkten  persönlichen  Dienstbarkeiten  oder  mit
Reallasten untersagen oder beschränken, sowie die landesgesetzlichen Vorschriften, welche den
Inhalt und das Maß solcher Rechte näher bestimmen.

Artikel 116.

Die  in  den  Artikeln  113  bis  115  bezeichneten  landesgesetzlichen  Vorschriften  finden  keine
Anwendung auf die nach den §§. 912, 916, 917 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu entrichtenden
Geldrenten  und  auf  die  in  den  §§.  1021,  1022  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  bestimmten
Unterhaltungspflichten.

Artikel 117.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, welche die Belastung eines Grundstücks
über eine bestimmte Werthgrenze hinaus untersagen.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, welche die Belastung eines Grundstücks mit
einer  unkündbaren  Hypothek  oder  Grundschuld  untersagen  oder  die  Ausschließung  des
Kündigungsrechts  des  Eigenthümers  bei  Hypothekenforderungen  und  Grundschulden  zeitlich
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beschränken und bei Rentenschulden nur für eine kürzere als die im §. 1202 Abs. 2 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs bestimmte Zeit zulassen.

Artikel 118.

Unberührt  bleiben  die  landesgesetzlichen  Vorschriften,  welche  einer  Geldrente,  Hypothek,
Grundschuld oder Rentenschuld, die dem Staate oder einer öffentlichen Anstalt wegen eines zur
Verbesserung des belasteten Grundstücks gewährten Darlehens zusteht, den Vorrang vor anderen
Belastungen des Grundstücks einräumen. Zu Gunsten eines Dritten finden die Vorschriften der §§.
892, 893 des Bürgerlichen Gesetzbuchs Anwendung.

Artikel 119.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, welche

1. die Veräußerung eines Grundstücks beschränken;

2. die Theilung eines Grundstücks oder die getrennte Veräußerung von Grundstücken, die bisher
zusammen bewirthschaftet worden sind, untersagen oder beschränken;

3.  die  nach  §.  890  Abs.  1  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  zulässige  Vereinigung  mehrerer
Grundstücke oder die nach §. 890 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zulässige Zuschreibung
eines Grundstücks zu einem anderen Grundstück untersagen oder beschränken.

Artikel 120.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, nach welchen im Falle der Veräußerung
eines Theiles eines Grundstücks dieser Theil von den Belastungen des Grundstücks befreit wird,
wenn von der zuständigen Behörde festgestellt wird, daß die Rechtsänderung für die Berechtigten
unschädlich ist.

Unberührt  bleiben  die  landesgesetzlichen  Vorschriften,  nach  welchen  unter  der  gleichen
Voraussetzung:

1.  im Falle  der  Theilung eines  mit  einer  Reallast  belasteten Grundstücks  die  Reallast  auf  die
einzelnen Theile des Grundstücks vertheilt wird;

2. im Falle der Aufhebung eines dem jeweiligen Eigenthümer eines Grundstücks an einem anderen
Grundstücke  zustehenden  Rechtes  die  Zustimmung derjenigen  nicht  erforderlich  ist,  zu  deren
Gunsten das Grundstück des Berechtigten belastet ist;

3. in den Fällen des §. 1128 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und des Artikel 52 dieses Gesetzes der
dem Eigenthümer zustehende Entschädigungsanspruch von dem einem Dritten an dem Anspruche
zustehenden Rechte befreit wird.

Artikel 121.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, nach welchen im Falle der Theilung eines für
den Staat oder eine öffentliche Anstalt mit einer Reallast belasteten Grundstücks nur ein Theil des
Grundstücks mit der Reallast belastet bleibt und dafür zu Gunsten des jeweiligen Eigenthümers
dieses Theiles die übrigen Theile mit gleichartigen Reallasten belastet werden.

Artikel 122.
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Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, welche die Rechte des Eigenthümers eines
Grundstücks  in  Ansehung  der  auf  der  Grenze  oder  auf  dem  Nachbargrundstücke  stehenden
Obstbäume abweichend von den Vorschriften des §. 910 und des §. 923 Abs. 2 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs bestimmen.

Artikel 123.

Unberührt  bleiben  die  landesgesetzlichen  Vorschriften,  welche  das  Recht  des  Nothwegs  zum
Zwecke der Verbindung eines Grundstücks mit einer Wasserstraße oder einer Eisenbahn gewähren.

Artikel 124.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, welche das Eigenthum an Grundstücken zu
Gunsten  der  Nachbarn  noch  anderen  als  den  im  Bürgerlichen  Gesetzbuche  bestimmten
Beschränkungen unterwerfen.  Dies gilt  insbesondere auch von den Vorschriften,  nach welchen
Anlagen sowie Bäume und Sträucher nur in einem bestimmten Abstande von der Grenze gehalten
werden dürfen.

Artikel 125.

Unberührt  bleiben  die  landesgesetzlichen  Vorschriften,  welche  die  Vorschrift  des  §.  26  der
Gewerbeordnung  auf  Eisenbahn-,  Dampfschiffahrts-  und  ähnliche  Verkehrsunternehmungen
erstrecken.

Artikel 126.

Durch Landesgesetz kann das dem Staate an einem Grundstücke zustehende Eigenthum auf einen
Kommunalverband und das einem Kommunalverband an einem Grundstücke zustehende Eigenthum
auf einen anderen Kommunalverband oder auf den Staat übertragen werden.

Artikel 127.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über die Uebertragung des Eigenthums an
einem Grundstücke,  das  im Grundbuche  nicht  eingetragen  ist  und  nach  den  Vorschriften  der
Grundbuchordnung auch nach der Uebertragung nicht eingetragen zu werden braucht.

Artikel 128.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über die Begründung und Aufhebung einer
Dienstbarkeit  an  einem Grundstücke,  das  im Grundbuche nicht  eingetragen ist  und nach den
Vorschriften der Grundbuchordnung nicht eingetragen zu werden braucht.

Artikel 129.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften,  nach welchen das Recht zur Aneignung
eines nach §. 928 des Bürgerlichen Gesetzbuchs aufgegebenen Grundstücks an Stelle des Fiskus
einer bestimmten anderen Person zusteht.

Artikel 130.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über das Recht zur Aneignung der einem
Anderen gehörenden, im Freien betroffenen Tauben.

Artikel 131.
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Unberührt  bleiben  die  landesgesetzlichen  Vorschriften,  welche  für  den  Fall,  daß  jedem  der
Miteigenthümer eines mit einem Gebäude versehenen Grundstücks die ausschließliche Benutzung
eines Theiles des Gebäudes eingeräumt ist,  das Gemeinschaftsverhältniß näher bestimmen, die
Anwendung der §§. 749 bis 751 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ausschließen und für den Fall des
Konkurses  über  das  Vermögen  eines  Miteigenthümers  dem  Konkursverwalter  das  Recht,  die
Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen, versagen.

Artikel 132.

Unberührt  bleiben  die  landesgesetzlichen  Vorschriften  über  die  Kirchenbaulast  und  die
Schulbaulast.

Artikel 133.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über das Recht zur Benutzung eines Platzes
in  einem  dem  öffentlichen  Gottesdienste  gewidmeten  Gebäude  oder  auf  einer  öffentlichen
Begräbnißstätte.

Artikel 134.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über die religiöse Erziehung der Kinder.

Artikel 135.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über die Zwangserziehung Minderjähriger.
Die Zwangserziehung ist jedoch, unbeschadet der Vorschriften der §§. 55, 56 des Strafgesetzbuchs
nur zulässig, wenn sie von dem Vormundschaftsgericht angeordnet wird. Die Anordnung kann außer
den  Fällen  der  §§.  1666,  1838  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  nur  erfolgen,  wenn  die
Zwangserziehung  zur  Verhütung  des  völligen  sittlichen  Verderbens  nothwendig
ist.rgbl/buergerliches-gesetzbuch-buch-3/

Die  Landesgesetze  können  die  Entscheidung  darüber,  ob  der  Minderjährige,  dessen
Zwangserziehung angeordnet ist, in einer Familie oder in einer Erziehungs- oder Besserungsanstalt
unterzubringen sei, einer Verwaltungsbehörde übertragen, wenn die Unterbringung auf öffentliche
Kosten zu erfolgen hat.

Artikel 136.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, nach welchen

1.  der  Vorstand  einer  unter  staatlicher  Verwaltung  oder  Aufsicht  stehenden  Erziehungs-  oder
Verpflegungsanstalt oder ein Beamter alle oder einzelne Rechte und Pflichten eines Vormundes für
diejenigen Minderjährigen hat, welche in der Anstalt oder unter der Aufsicht des Vorstandes oder
des Beamten in einer von ihm ausgewählten Familie oder Anstalt erzogen oder verpflegt werden,
und der Vorstand der Anstalt oder der Beamte auch nach der Beendigung der Erziehung oder der
Verpflegung bis zur Volljährigkeit des Mündels diese Rechte und Pflichten behält, unbeschadet der
Befugniß des Vormundschaftsgerichts, einen anderen Vormund zu bestellen;

2. die Vorschriften der Nr. 1 bei unehelichen Minderjährigen auch dann gelten, wenn diese unter
der Aufsicht des Vorstandes oder des Beamten in der mütterlichen Familie erzogen oder verpflegt
werden;

3.  der  Vorstand  einer  unter  staatlicher  Verwaltung  oder  Aufsicht  stehenden  Erziehungs-  oder
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Verpflegungsanstalt oder ein von ihm bezeichneter Angestellter der Anstalt oder ein Beamter vor
den nach §. 1776 des Bürgerlichen Gesetzbuchs als Vormünder berufenen Personen zum Vormunde
der in Nr. 1, 2 bezeichneten Minderjährigen bestellt werden kann;

4.  im  Falle  einer  nach  den  Vorschriften  der  Nr.  1  bis  3  stattfindenden  Bevormundung  ein
Gegenvormund  nicht  zu  bestellen  ist  und  dem Vormunde  die  nach  §.  1852  des  Bürgerlichen
Gesetzbuchs zulässigen Befreiungen zu stehen.

Artikel 137.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über die Grundsätze, nach denen in den
Fällen des §. 1515 Abs. 2, 3 und der §§. 2049, 2312 des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Ertragswerth
eines Landguts festzustellen ist.

Artikel 138.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften,  nach welchen im Falle des §.  1936 des
Bürgerlichen  Gesetzbuchs  an  Stelle  des  Fiskus  eine  Körperschaft,  Stiftung  oder  Anstalt  des
öffentlichen Rechtes gesetzlicher Erbe ist.

Artikel 139.

Unberührt  bleiben  die  landesgesetzlichen  Vorschriften,  nach  welchen  dem  Fiskus  oder  einer
anderen  juristischen  Person  in  Ansehung  des  Nachlasses  einer  verpflegten  oder  unterstützten
Person ein Erbrecht, ein Pflichttheilsanspruch oder ein Recht auf bestimmte Sachen zusteht.

Artikel 140.

Unberührt  bleiben die  landesgesetzlichen Vorschriften,  nach welchen das  Nachlaßgericht  auch
unter  anderen  als  den  im  §.  1960  Abs.  1  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  bezeichneten
Voraussetzungen die Anfertigung eines Nachlaßverzeichnisses sowie bis zu dessen Vollendung die
erforderlichen  Sicherungsmaßregeln,  insbesondere  die  Anlegung  von  Siegeln,  von  Amtswegen
anordnen kann oder soll.

Artikel 141.

Die Landesgesetze können bestimmen, daß für die Beurkundung von Rechtsgeschäften, die nach
den  Vorschriften  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  gerichtlicher  oder  notarieller  Beurkundung
bedürfen,  entweder  nur  die  Gerichte  oder  nur  die  Notare  zuständig  sind.

Artikel 142.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, welche in Ansehung der in dem Gebiete des
Bundesstaats  liegenden Grundstücke  bestimmen,  daß für  die  Beurkundung des  im §.  313  des
Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Vertrags sowie für die nach §. 873 Abs. 2 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs zur Bindung der Betheiligten erforderliche Beurkundung der Erklärungen außer den
Gerichten und Notaren auch andere Behörden und Beamte zuständig sind.

Artikel 143.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, welche in Ansehung der in dem Gebiete des
Bundesstaats liegenden Grundstücke bestimmen, daß die Einigung der Parteien in den Fällen der §§.
925, 1015 des Bürgerlichen Gesetzbuchs außer vor dem Grundbuchamt auch vor Gericht, vor einem
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Notar, vor einer anderen Behörde oder vor einem anderen Beamten erklärt werden kann.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, nach welchen es bei der Auflassung eines
Grundstücks der gleichzeitigen Anwesenheit beider Theile nicht bedarf, wenn das Grundstück durch
ein  Gericht  oder  einen  Notar  versteigert  worden  ist  und  die  Auflassung  noch  in  dem
Versteigerungstermine stattfindet.

Artikel 144.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über die sachliche und örtliche Zuständigkeit
der Hinterlegungsstellen. Die Landesgesetze können bestimmen, daß die Anlegung von Mündelgeld
nach §. 1808 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bei den Hinterlegungsstellen des Bundesstaats nicht
stattfindet.

Artikel 145.

Die Landesgesetze können über die Hinterlegung nähere Bestimmungen treffen, insbesondere den
Nachweis der Empfangsberechtigung regeln und vorschreiben, daß die hinterlegten Gelder und
Werthpapiere gegen die Verpflichtung zur Rückerstattung in das Eigenthum des Fiskus oder der als
Hinterlegungsstelle bestimmten Anstalt übergehen, daß der Verkauf der hinterlegten Sachen von
Amtswegen angeordnet werden kann sowie daß der Anspruch auf Rückerstattung mit dem Ablauf
einer  gewissen  Zeit  oder  unter  sonstigen  Voraussetzungen  zu  Gunsten  des  Fiskus  oder  der
Hinterlegungsanstalt erlischt. In den Fällen des §. 382, des §. 1171 Abs. 3 und des §. 1269 Satz 3 des
Bürgerlichen  Gesetzbuchs  muß  dem  Hinterleger  die  Rücknahme  des  hinterlegten  Betrags
mindestens während eines Jahres von dem Zeitpunkt an gestattet werden, mit welchem das Recht
des Gläubigers auf den hinterlegten Betrag erlischt.

Von einer gerichtlichen Anordnung kann die Hinterlegung nicht abhängig gemacht werden.

Artikel 146.

Ist  durch  Landesgesetz  bestimmt,  daß  die  Hinterlegungsstellen  auch  andere  Sachen als  Geld,
Werthpapiere  und  sonstige  Urkunden  sowie  Kostbarkeiten  anzunehmen  haben,  so  finden  auf
Schuldverhältnisse, die auf Leistung derartiger Sachen gerichtet sind, die Vorschriften der §§. 372
bis 382 des Bürgerlichen Gesetzbuchs Anwendung.

Artikel 147.

Unberührt  bleiben  die  landesgesetzlichen  Vorschriften,  nach  welchen  für  die  dem
Vormundschaftsgericht oder dem Nachlaßgericht obliegenden Verrichtungen andere als gerichtliche
Behörden zuständig sind.

Sind durch Landesgesetz die Verrichtungen des Nachlaßgerichts einer anderen Behörde als einem
Gericht  übertragen,  so  ist  für  die  Abnahme  des  im  §.  2006  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs
vorgeschriebenen  Offenbarungseids  das  Amtsgericht  zuständig,  in  dessen  Bezirke  die
Nachlaßbehörde  ihren  Sitz  hat.

Artikel 148.

Die Landesgesetze  können die  Zuständigkeit  des  Nachlaßgerichts  zur  Aufnahme des  Inventars
ausschließen.

Artikel 149.
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Unberührt  bleiben die  landesgesetzlichen Vorschriften,  nach welchen bei  der  Errichtung einer
Verfügung von Todeswegen der Richter an Stelle des Gerichtsschreibers oder der zwei Zeugen eine
besonders dazu bestellte Urkundsperson zuziehen kann.

Auf die Urkundsperson finden die Vorschriften der §§. 2234 bis 2236 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
Anwendung.

Artikel 150.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften,  nach welchen im Falle des §.  2249 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs an Stelle des Vorstehers oder neben dem Vorsteher eine andere amtlich
bestellte Person zuständig ist.

Artikel 151.

Durch die Vorschriften der §§. 2234 bis 2245, 2276 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und des Artikel
149 dieses Gesetzes werden die allgemeinen Vorschriften der Landesgesetze über die Errichtung
gerichtlicher oder notarieller Urkunden nicht berührt. Ein Verstoß gegen eine solche Vorschrift ist,
unbeschadet der Vorschriften über die Folgen des Mangels der sachlichen Zuständigkeit,  ohne
Einfluß auf die Gültigkeit der Verfügung von Todeswegen.

Artikel 152.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, welche für die nicht nach den Vorschriften
der Civilprozeßordnung zu erledigenden Rechtsstreitigkeiten die Vorgänge bestimmen, mit denen
die  nach  den  Vorschriften  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  an  die  Klagerhebung  und  an  die
Rechtshängigkeit geknüpften Wirkungen eintreten. Soweit solche Vorschriften fehlen, finden die
Vorschriften der Civilprozeßordnung entsprechende Anwendung.

Vierter Abschnitt.
Übergangsvorschriften.

Artikel 153.

gegenstandslos ( durch RGBl-1609191-Nr28-Erstes-Bereinigungsgesetz-der-Reichsgesetze ).

Artikel 154.

gegenstandslos ( durch RGBl-1609191-Nr28-Erstes-Bereinigungsgesetz-der-Reichsgesetze ).

Artikel 155.

gegenstandslos ( durch RGBl-1609191-Nr28-Erstes-Bereinigungsgesetz-der-Reichsgesetze ).

Artikel 156.

gegenstandslos ( durch RGBl-1609191-Nr28-Erstes-Bereinigungsgesetz-der-Reichsgesetze ).

Artikel 157.

Die Vorschriften der französischen und der badischen Gesetze über den erwählten Wohnsitz bleiben
für Rechtsverhältnisse, die sich nach diesen Gesetzen bestimmen, in Kraft, sofern der Wohnsitz vor
dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs erwählt worden ist.
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Artikel 158.

gegenstandslos ( durch RGBl-1609191-Nr28-Erstes-Bereinigungsgesetz-der-Reichsgesetze ).

Artikel 159.

gegenstandslos ( durch RGBl-1609191-Nr28-Erstes-Bereinigungsgesetz-der-Reichsgesetze ).

Artikel 160.

gegenstandslos ( durch RGBl-1609191-Nr28-Erstes-Bereinigungsgesetz-der-Reichsgesetze ).

Artikel 161.

gegenstandslos ( durch RGBl-1609191-Nr28-Erstes-Bereinigungsgesetz-der-Reichsgesetze ).

Artikel 162.

gegenstandslos ( durch RGBl-1609191-Nr28-Erstes-Bereinigungsgesetz-der-Reichsgesetze ).

Artikel 163.

Auf die zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestehenden juristischen Personen
finden von dieser Zeit an die Vorschriften der §§. 25 bis 53, 85 bis 89 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
Anwendung, soweit sich nicht aus den Artikeln 164 bis 166 ein Anderes ergiebt.

Artikel 164.

In  Kraft  bleiben  die  landesgesetzlichen  Vorschriften  über  die  zur  Zeit  des  Inkrafttretens  des
Bürgerlichen Gesetzbuchs bestehenden Realgemeinden und ähnlichen Verbände, deren Mitglieder
als solche zu Nutzungen an land- und forstwirthschaftlichen Grundstücken, an Mühlen, Brauhäusern
und ähnlichen Anlagen berechtigt sind. Es macht keinen Unterschied, ob die Realgemeinden oder
sonstigen Verbände juristische Personen sind oder nicht und ob die Berechtigung der Mitglieder an
Grundbesitz geknüpft ist oder nicht.

Artikel 165.

In Kraft bleiben die Vorschriften der bayerischen Gesetze, betreffend die privatrechtliche Stellung
der Vereine sowie der Erwerbs- und Wirthschaftsgesellschaften, vom 29. April 1869 in Ansehung
derjenigen Vereine und registrirten Gesellschaften, welche auf Grund dieser Gesetze zur Zeit des
Inkrafttretens des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestehen.

Artikel 166.

In  Kraft  bleiben die  Vorschriften  des  sächsischen Gesetzes  vom 15.  Juni  1868,  betreffend die
juristischen Personen, in Ansehung derjenigen Personenvereine, welche zur Zeit des Inkrafttretens
des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Rechtsfähigkeit durch Eintragung in das Genossenschaftsregister
erlangt haben.

Artikel 167.

In Kraft bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, welche die zur Zeit des Inkrafttretens des
Bürgerlichen  Gesetzbuchs  bestehenden  landschaftlichen  oder  ritterschaftlichen  Kreditanstalten
betreffen.
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Artikel 168.

Eine zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestehende Verfügungsbeschränkung
bleibt wirksam, unbeschadet der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu Gunsten derjenigen,
welche Rechte von einem Nichtberechtigten herleiten.

Artikel 169.

Die  Vorschriften  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  über  die  Verjährung  finden  auf  die  vor  dem
Inkrafttreten  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  entstandenen,  noch  nicht  verjährten  Ansprüche
Anwendung. Der Beginn sowie die Hemmung und Unterbrechung der Verjährung bestimmen sich
jedoch  für  die  Zeit  vor  dem Inkrafttreten  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  nach  den  bisherigen
Gesetzen.

Ist  die  Verjährungsfrist  nach  dem  Bürgerlichen  Gesetzbuche  kürzer  als  nach  den  bisherigen
Gesetzen,  so  wird  die  kürzere  Frist  von  dem  Inkrafttreten  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  an
berechnet. Läuft jedoch die in den bisherigen Gesetzen bestimmte längere Frist früher als die im
Bürgerlichen Gesetzbuche bestimmte kürzere Frist ab, so ist die Verjährung mit dem Ablaufe der
längeren Frist vollendet.

Artikel 170.

Für ein Schuldverhältniß, das vor dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs entstanden ist,
bleiben die bisherigen Gesetze maßgebend.

Artikel 171.

Ein zur  Zeit  des  Inkrafttretens des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestehendes Mieth-,  Pacht-  oder
Dienstverhältniß bestimmt sich, wenn nicht die Kündigung nach dem Inkrafttreten des Bürgerlichen
Gesetzbuchs für den ersten Termin erfolgt, für den sie nach den bisherigen Gesetzen zulässig ist,
von diesem Termin an nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

Artikel 172.

Wird eine Sache, die zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Gesetzbuchs vermiethet oder
verpachtet war, nach dieser Zeit veräußert oder mit einem Rechte belastet, so hat der Miether oder
Pächter dem Erwerber der Sache oder des Rechtes gegenüber die im Bürgerlichen Gesetzbuche
bestimmten Rechte. Weitergehende Rechte des Miethers oder Pächters, die sich aus den bisherigen
Gesetzen ergeben, bleiben unberührt, unbeschadet der Vorschrift des Artikel 171.

Artikel 173.

Auf eine zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestehende Gemeinschaft nach
Bruchtheilen finden von dieser Zeit an die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs Anwendung.

Artikel 174.

Von  dem  Inkrafttreten  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  an  gelten  für  die  vorher  ausgestellten
Schuldverschreibungen auf den Inhaber die Vorschriften der §§. 798 bis 800, 802, 804 und des §.
806  Satz  1  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs.  Bei  den  auf  Sicht  zahlbaren  unverzinslichen
Schuldverschreibungen sowie bei Zins-, Renten- und Gewinnantheilscheinen bleiben jedoch für die
Kraftloserklärung und die Zahlungssperre die bisherigen Gesetze maßgebend.
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Die  Verjährung  der  Ansprüche  aus  den  vor  dem  Inkrafttreten  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs
ausgestellten Schuldverschreibungen auf den Inhaber bestimmt sich, unbeschadet der Vorschriften
des §. 802 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, nach den bisherigen Gesetzen.

Artikel 175.

Für  Zins-,  Renten-  und  Gewinnantheilscheine,  die  nach  dem  Inkrafttreten  des  Bürgerlichen
Gesetzbuchs  für  ein  vor  dieser  Zeit  ausgestelltes  Inhaberpapier  ausgegeben  werden,  sind  die
Gesetze  maßgebend,  welche  für  die  vor  dem  Inkrafttreten  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs
ausgegebenen Scheine gleicher Art gelten.

Artikel 176.

Die Außerkurssetzung von Schuldverschreibungen auf den Inhaber findet nach dem Inkrafttreten
des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht mehr statt. Eine vorher erfolgte Außerkurssetzung verliert mit
dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs ihre Wirkung.

Artikel 177.

Von dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs an gelten für vorher ausgegebene Urkunden
der im §. 808 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Art, sofern der Schuldner nur gegen
Aushändigung der Urkunde zur Leistung verpflichtet ist, die Vorschriften des §. 808 Abs. 2 Satz 2, 3
des Bürgerlichen Gesetzbuchs und des Artikel 102 Abs. 2 dieses Gesetzes.

Artikel 178.

Ein  zur  Zeit  des  Inkrafttretens  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  anhängiges  Verfahren,  das  die
Kraftloserklärung einer Schuldverschreibung auf den Inhaber oder einer Urkunde der im §. 808 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Art oder die Zahlungssperre für ein solches Papier zum
Gegenstande hat, ist nach den bisherigen Gesetzen zu erledigen. Nach diesen Gesetzen bestimmen
sich auch die Wirkungen des Verfahrens und der Entscheidung.

Artikel 179.

Hat ein Anspruch aus einem Schuldverhältnisse nach den bisherigen Gesetzen durch Eintragung in
ein öffentliches Buch Wirksamkeit gegen Dritte erlangt, so behält er diese Wirksamkeit auch nach
dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

Artikel 180.

Auf ein zur Zeit  des Inkrafttretens des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestehendes Besitzverhältniß
finden  von  dieser  Zeit  an,  unbeschadet  des  Artikel  191,  die  Vorschriften  des  Bürgerlichen
Gesetzbuchs Anwendung.

Artikel 181.

Auf das zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestehende Eigenthum finden von
dieser Zeit an die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs Anwendung.

Steht zur Zeit  des Inkrafttretens des Bürgerlichen Gesetzbuchs das Eigenthum an einer Sache
Mehreren nicht nach Bruchtheilen zu oder ist zu dieser Zeit ein Sondereigenthum an stehenden
Erzeugnissen eines Grundstücks,  insbesondere an Bäumen, begründet,  so bleiben diese Rechte
bestehen.
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Artikel 182.

Das zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestehende Stockwerkseigenthum
bleibt  bestehen.  Das Rechtsverhältniß der Betheiligten unter einander bestimmt sich nach den
bisherigen Gesetzen.

Artikel 183.

Zu Gunsten eines Grundstücks, das zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Gesetzbuchs mit
Wald  bestanden  ist,  bleiben  die  landesgesetzlichen  Vorschriften,  welche  die  Rechte  des
Eigenthümers  eines  Nachbargrundstücks  in  Ansehung  der  auf  der  Grenze  oder  auf  dem
Waldgrundstücke stehenden Bäume und Sträucher abweichend von den Vorschriften des §. 910 und
des §. 923 Abs. 2, 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestimmen, bis zur nächsten Verjüngung des
Waldes in Kraft.

Artikel 184.

Rechte,  mit  denen  eine  Sache  oder  ein  Recht  zur  Zeit  des  Inkrafttretens  des  Bürgerlichen
Gesetzbuchs belastet ist, bleiben mit dem sich aus den bisherigen Gesetzen ergebenden Inhalt und
Range bestehen, soweit sich nicht aus den Artikeln 192 bis 195 ein Anderes ergiebt. Von dem
Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs an gelten jedoch für ein Erbbaurecht die Vorschriften
des §. 1017, für eine Grunddienstbarkeit die Vorschriften der §§. 1020 bis 1028 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs.

Artikel 185.

Ist zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Ersitzung des Eigenthums oder
Nießbrauchs an einer beweglichen Sache noch nicht vollendet,  so finden auf die Ersitzung die
Vorschriften des Artikel 169 entsprechende Anwendung.

Artikel 186.

Das Verfahren, in welchem die Anlegung der Grundbücher erfolgt, sowie der Zeitpunkt, in welchem
das Grundbuch für einen Bezirk als angelegt anzusehen ist, werden für jeden Bundesstaat durch
landesherrliche Verordnung bestimmt.

Ist das Grundbuch für einen Bezirk als angelegt anzusehen, so ist die Anlegung auch für solche zu
dem  Bezirke  gehörende  Grundstücke,  die  noch  kein  Blatt  im  Grundbuche  haben,  als  erfolgt
anzusehen, soweit nicht bestimmte Grundstücke durch besondere Anordnung ausgenommen sind.

Artikel 187.

Eine Grunddienstbarkeit, die zu der Zeit besteht, zu welcher das Grundbuch als angelegt anzusehen
ist, bedarf zur Erhaltung der Wirksamkeit gegenüber dem öffentlichen Glauben des Grundbuchs
nicht der Eintragung. Die Eintragung hat jedoch zu erfolgen, wenn sie von dem Berechtigten oder
von dem Eigenthümer des belasteten Grundstücks verlangt wird; die Kosten sind von demjenigen zu
tragen und vorzuschießen, welcher die Eintragung verlangt.

Durch  Landesgesetz  kann  bestimmt  werden,  daß  die  bestehenden  Grunddienstbarkeiten  oder
einzelne Arten zur Erhaltung der Wirksamkeit gegenüber dem öffentlichen Glauben des Grundbuchs
bei der Anlegung des Grundbuchs oder später in das Grundbuch eingetragen werden müssen. Die
Bestimmung kann auf einzelne Grundbuchbezirke beschränkt werden.
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Artikel 188.

Durch landesherrliche Verordnung kann bestimmt werden, daß gesetzliche Pfandrechte, die zu der
Zeit bestehen, zu welcher das Grundbuch als angelegt anzusehen ist, zur Erhaltung der Wirksamkeit
gegenüber  dem  öffentlichen  Glauben  des  Grundbuchs  während  einer  zehn  Jahre  nicht
übersteigenden, von dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs an zu berechnenden Frist
nicht der Eintragung bedürfen.

Durch  landesherrliche  Verordnung  kann  bestimmt  werden,  daß  Miethrechte  und  Pachtrechte,
welche  zu  der  im  Abs.  1  bezeichneten  Zeit  als  Rechte  an  einem Grundstücke  bestehen,  zur
Erhaltung  der  Wirksamkeit  gegenüber  dem  öffentlichen  Glauben  des  Grundbuchs  nicht  der
Eintragung bedürfen.

Artikel 189.

Der Erwerb und Verlust  des Eigenthums sowie die Begründung,  Uebertragung,  Belastung und
Aufhebung eines anderen Rechtes an einem Grundstück oder eines Rechtes an einem solchen
Rechte erfolgen auch nach dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs nach den bisherigen
Gesetzen, bis das Grundbuch als angelegt anzusehen ist. Das Gleiche gilt von der Aenderung des
Inhalts  und des  Ranges  der  Rechte.  Ein  nach den Vorschriften  des  Bürgerlichen Gesetzbuchs
unzulässiges  Recht  kann  nach  dem  Inkrafttreten  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  nicht  mehr
begründet werden.

Ist  zu  der  Zeit,  zu  welcher  das  Grundbuch  als  angelegt  anzusehen  ist,  der  Besitzer  als  der
Berechtigte im Grundbuch eingetragen, so finden auf eine zu dieser Zeit noch nicht vollendete, nach
§.  990  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  zulässige  Ersitzung  die  Vorschriften  des  Artikel  169
entsprechende Anwendung.

Die Aufhebung eines Rechtes, mit dem ein Grundstück oder ein Recht an einem Grundstücke zu der
Zeit belastet ist, zu welcher das Grundbuch als angelegt anzusehen ist, erfolgt auch nach dieser Zeit
nach den bisherigen Gesetzen, bis das Recht in das Grundbuch eingetragen wird.

Artikel 190.

Das nach §. 928 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs dem Fiskus zustehende Aneignungsrecht
erstreckt sich auf alle Grundstücke, die zu der Zeit herrenlos sind, zu welcher das Grundbuch als
angelegt anzusehen ist. Die Vorschrift des Artikel 129 findet entsprechende Anwendung.

Artikel 191.

Die bisherigen Gesetze über den Schutz im Besitz einer Grunddienstbarkeit oder einer beschränkten
persönlichen  Dienstbarkeit  finden  auch  nach  dem Inkrafttreten  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs
Anwendung, bis das Grundbuch für das belastete Grundstück als angelegt anzusehen ist.

Von der Zeit an, zu welcher das Grundbuch als angelegt anzusehen ist, finden zum Schutze der
Ausübung einer Grunddienstbarkeit, mit welcher das Halten einer dauernden Anlage verbunden ist,
die  für  den  Besitzschutz  geltenden  Vorschriften  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  entsprechende
Anwendung, solange Dienstbarkeiten dieser Art nach Artikel 128 oder Artikel 187 zur Erhaltung der
Wirksamkeit gegenüber dem öffentlichen Glauben des Grundbuchs nicht der Eintragung bedürfen.
Das Gleiche gilt für Grunddienstbarkeiten anderer Art mit der Maßgabe, daß der Besitzschutz nur
gewährt wird, wenn die Dienstbarkeit in jedem der drei letzten Jahre vor der Störung mindestens
einmal ausgeübt worden ist.
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Artikel 192.

Ein zu der Zeit,  zu welcher das Grundbuch als angelegt anzusehen ist,  an einem Grundstücke
bestehendes Pfandrecht gilt von dieser Zeit an als eine Hypothek, für welche die Ertheilung des
Hypothekenbriefs ausgeschlossen ist. Ist der Betrag der Forderung, für die das Pfandrecht besteht,
nicht bestimmt, so gilt das Pfandrecht als Sicherungshypothek.

Ist das Pfandrecht dahin beschränkt, daß der Gläubiger Befriedigung aus dem Grundstücke nur im
Wege der Zwangsverwaltung suchen kann, so bleibt diese Beschränkung bestehen.

Artikel 193.

Durch Landesgesetz kann bestimmt werden, daß ein Pfandrecht, welches nach Artikel 192 nicht als
Sicherungshypothek gilt, als Sicherungshypothek oder als eine Hypothek gelten soll, für welche die
Ertheilung  des  Hypothekenbriefs  nicht  ausgeschlossen  ist,  und  daß  eine  über  das  Pfandrecht
ertheilte Urkunde als Hypothekenbrief gelten soll.

Artikel 194.

Durch Landesgesetz kann bestimmt werden, daß ein Gläubiger, dessen Pfandrecht zu der im Artikel
192 bezeichneten Zeit besteht, die Löschung eines im Range vorgehenden oder gleichstehenden
Pfandrechts, falls dieses sich mit dem Eigenthum in einer Person vereinigt, in gleicher Weise zu
verlangen berechtigt ist, wie wenn zur Sicherung des Rechtes auf Löschung eine Vormerkung im
Grundbuch eingetragen wäre.

Artikel 195.

Eine zu der Zeit, zu welcher das Grundbuch als angelegt anzusehen ist, bestehende Grundschuld gilt
von dieser Zeit  an als Grundschuld im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs und eine über die
Grundschuld ertheilte Urkunde als Grundschuldbrief. Die Vorschrift des Artikel 192 Abs. 2 findet
entsprechende Anwendung.

Durch Landesgesetz kann bestimmt werden, daß eine zu der im Abs. 1 bezeichneten Zeit bestehende
Grundschuld  als  eine  Hypothek,  für  welche  die  Ertheilung  des  Hypothekenbriefs  nicht
ausgeschlossen ist, oder als Sicherungshypothek gelten soll und daß eine über die Grundschuld
ertheilte Urkunde als Hypothekenbrief gelten soll.

Artikel 196.

Durch  Landesgesetz  kann  bestimmt  werden,  daß  auf  ein  an  einem Grundstücke  bestehendes
vererbliches und übertragbares Nutzungsrecht die sich auf Grundstücke beziehenden Vorschriften
und  auf  den  Erwerb  eines  solchen  Rechtes  die  für  den  Erwerb  des  Eigenthums  an  einem
Grundstücke geltenden Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs Anwendung finden.

Artikel 197.

In  Kraft  bleiben  die  landesgesetzlichen  Vorschriften,  nach  welchen  in  Ansehung  solcher
Grundstücke, bezüglich deren zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Gesetzbuchs ein nicht
unter  den  Artikel  63  fallendes  bäuerliches  Nutzungsrecht  besteht,  nach  der  Beendigung  des
Nutzungsrechts  ein  Recht  gleicher  Art  neu  begründet  werden kann und der  Gutsherr  zu  der
Begründung verpflichtet ist.

Artikel 198.



Die  Gültigkeit  einer  vor  dem  Inkrafttreten  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  geschlossenen  Ehe
bestimmt sich nach den bisherigen Gesetzen.

Eine  nach  den  bisherigen  Gesetzen  nichtige  oder  ungültige  Ehe  ist  als  von  Anfang an  gültig
anzusehen, wenn die Ehegatten zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Gesetzbuchs noch als
Ehegatten mit einander leben und der Grund, auf dem die Nichtigkeit oder die Ungültigkeit beruht,
nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Nichtigkeit oder die Anfechtbarkeit der
Ehe nicht zur Folge haben oder diese Wirkung verloren haben würde. Die für die Anfechtung im
Bürgerlichen Gesetzbuche bestimmte Frist beginnt nicht vor dem Inkrafttreten des Bürgerlichen
Gesetzbuchs.

Die  nach  den  bisherigen  Gesetzen  erfolgte  Ungültigkeitserklärung  einer  Ehe  steht  der
Nichtigkeitserklärung  nach  dem  Bürgerlichen  Gesetzbuche  gleich.

Artikel 199.

Die persönlichen Rechtsbeziehungen der Ehegatten zu einander,  insbesondere die gegenseitige
Unterhaltspflicht,  bestimmen  sich  auch  für  die  zur  Zeit  des  Inkrafttretens  des  Bürgerlichen
Gesetzbuchs bestehenden Ehen nach dessen Vorschriften.

Artikel 200.

Für den Güterstand einer zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestehenden
Ehe bleiben die bisherigen Gesetze maßgebend. Dies gilt insbesondere auch von den Vorschriften
über die erbrechtlichen Wirkungen des Güterstandes und von den Vorschriften der französischen
und der badischen Gesetze über das Verfahren bei Vermögensabsonderungen unter Ehegatten.

Eine nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs zulässige Regelung des Güterstandes
kann durch Ehevertrag  auch dann getroffen  werden,  wenn nach den bisherigen Gesetzen ein
Ehevertrag unzulässig sein würde.

Soweit die Ehefrau nach den für den bisherigen Güterstand maßgebenden Gesetzen in Folge des
Güterstandes oder der Ehe in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist, bleibt diese Beschränkung in
Kraft, solange der bisherige Güterstand besteht.

Artikel 201.

Die Scheidung und die Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft erfolgen von dem Inkrafttreten des
Bürgerlichen Gesetzbuchs an nach dessen Vorschriften.

Hat sich ein Ehegatte vor dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs einer Verfehlung der in
den §§. 1565 bis 1568 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Art schuldig gemacht, so kann
auf Scheidung oder auf Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft  nur erkannt werden,  wenn die
Verfehlung auch nach den bisherigen Gesetzen ein Scheidungsgrund oder ein Trennungsgrund war.

Artikel 202.

Für die Wirkungen einer beständigen oder zeitweiligen Trennung von Tisch und Bett, auf welche vor
dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs erkannt worden ist, bleiben die bisherigen Gesetze
maßgebend. Dies gilt insbesondere auch von den Vorschriften, nach denen eine bis zu dem Tode
eines der Ehegatten fortbestehende Trennung in allen oder einzelnen Beziehungen der Auflösung
der Ehe gleichsteht.
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Artikel 203.

Das  Rechtsverhältniß  zwischen  den  Eltern  und  einem vor  dem Inkrafttreten  des  Bürgerlichen
Gesetzbuchs geborenen ehelichen Kinde bestimmt sich von dem Inkrafttreten des Bürgerlichen
Gesetzbuchs an nach dessen Vorschriften. Dies gilt insbesondere auch in Ansehung des Vermögens,
welches das Kind vorher erworben hat.

Artikel 204.

gegenstandslos ( durch RGBl-1609191-Nr28-Erstes-Bereinigungsgesetz-der-Reichsgesetze ).

Artikel 205.

gegenstandslos ( durch RGBl-1609191-Nr28-Erstes-Bereinigungsgesetz-der-Reichsgesetze ).

Artikel 206.

Ist auf Grund der bisherigen Gesetze eine Ehe geschieden oder in Folge der Todeserklärung eines
der Ehegatten aufgelöst oder ist auf Trennung der Ehegatten von Tisch und Bett erkannt worden, so
bestimmen sich das Recht und die Pflicht der Eltern, für die Person der gemeinschaftlichen Kinder
zu sorgen, nach den bisherigen Gesetzen; die Vorschriften des §. 1635 Abs. 1 Satz 2, Abs, 2 und des
§. 1636 des Bürgerlichen Gesetzbuchs finden jedoch Anwendung.

Artikel 207.

Inwieweit die Kinder aus einer vor dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs geschlossenen
nichtigen oder ungültigen Ehe als eheliche Kinder anzusehen sind und inwieweit der Vater und die
Mutter  die  Pflichten  und  Rechte  ehelicher  Eltern  haben,  bestimmt  sich  nach  den  bisherigen
Gesetzen.

Artikel 208.

Die  rechtliche  Stellung  eines  vor  dem  Inkrafttreten  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  geborenen
unehelichen Kindes bestimmt sich von dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs an nach
dessen  Vorschriften;  für  die  Erforschung  der  Vaterschaft,  für  das  Recht  des  Kindes,  den
Familiennamen des Vaters zu führen, sowie für die Unterhaltspflicht des Vaters bleiben jedoch die
bisherigen Gesetze maßgebend.

Inwieweit einem vor dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs außerehelich erzeugten Kinde
aus  einem besonderen Grunde,  insbesondere  wegen Erzeugung im Brautstande,  die  rechtliche
Stellung eines ehelichen Kindes zukommt und inwieweit der Vater und die Mutter eines solchen
Kindes  die  Pflichten  und  Rechte  ehelicher  Eltern  haben,  bestimmt  sich  nach  den  bisherigen
Gesetzen.

Die Vorschriften des Abs. 1 gelten auch für ein nach den französischen oder den badischen Gesetzen
anerkanntes Kind.

Artikel 209.

Inwieweit ein vor dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs legitimirtes oder an Kindesstatt
angenommenes Kind die rechtliche Stellung eines ehelichen Kindes hat und inwieweit der Vater und
die Mutter die Pflichten und Rechte ehelicher Eltern haben, bestimmt sich nach den bisherigen
Gesetzen.
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Artikel 210.

Auf eine zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestehende Vormundschaft oder
Pflegschaft finden von dieser Zeit an die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs Anwendung. Ist
die Vormundschaft wegen eines körperlichen Gebrechens angeordnet, so gilt sie als eine nach §.
1910 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs angeordnete Pflegschaft. Ist die Vormundschaft wegen
Geistesschwäche angeordnet, ohne daß eine Entmündigung erfolgt ist, so gilt sie als eine nach §.
1910  Abs.  2  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  für  die  Vermögensangelegenheiten  des
Geistesschwachen  angeordnete  Pflegschaft.

Die bisherigen Vormünder und Pfleger bleiben im Amte. Das Gleiche gilt im Geltungsbereiche der
preußischen Vormundschaftsordnung vom 5. Juli 1875 für den Familienrath und dessen Mitglieder.
Ein Gegenvormund ist zu entlassen, wenn nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs ein
Gegenvormund nicht zu bestellen sein würde.

Artikel 211.

gegenstandslos ( durch RGBl-1609191-Nr28-Erstes-Bereinigungsgesetz-der-Reichsgesetze ).

Artikel 212.

In  Kraft  bleiben  die  landesgesetzlichen  Vorschriften,  nach  welchen  gewisse  Werthpapiere  zur
Anlegung von Mündelgeld für geeignet erklärt sind.

Artikel 213.

Für  die  erbrechtlichen  Verhältnisse  bleiben,  wenn  der  Erblasser  vor  dem  Inkrafttreten  des
Bürgerlichen Gesetzbuchs gestorben ist, die bisherigen Gesetze maßgebend. Dies gilt insbesondere
auch von den Vorschriften über das erbschaftliche Liquidationsverfahren.

Artikel 214.

Die vor dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs erfolgte Errichtung oder Aufhebung einer
Verfügung von Todeswegen wird nach den bisherigen Gesetzen beurtheilt, auch wenn der Erblasser
nach dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs stirbt.

Das Gleiche gilt für die Bindung des Erblassers bei einem Erbvertrag oder einem gemeinschaftlichen
Testamente, sofern der Erbvertrag oder das Testament vor dem Inkrafttreten des Bürgerlichen
Gesetzbuchs errichtet worden ist.

Artikel 215.

Wer  vor  dem  Inkrafttreten  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  die  Fähigkeit  zur  Errichtung  einer
Verfügung von Todeswegen erlangt und eine solche Verfügung errichtet hat, behält die Fähigkeit,
auch wenn er das nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch erforderliche Alter noch nicht erreicht hat.

Die Vorschriften des §. 2230 des Bürgerlichen Gesetzbuchs finden auf ein Testament Anwendung,
das ein nach dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs gestorbener Erblasser vor diesem
Zeitpunkt errichtet hat.

Artikel 216.

Die landesgesetzlichen Vorschriften, nach welchen Mitglieder gewisser ritterschaftlicher Familien
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bei der Ordnung der Erbfolge in ihren Nachlaß durch das Pflichttheilsrecht nicht beschränkt sind,
bleiben in Ansehung derjenigen Familien in Kraft, welchen dieses Recht zur Zeit des Inkrafttretens
des Bürgerlichen Gesetzbuchs zusteht.

Artikel 217.

Die  vor  dem  Inkrafttreten  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  erfolgte  Errichtung  eines
Erbverzichtsvertrags  sowie  die  Wirkungen  eines  solchen  Vertrags  bestimmen  sich  nach  den
bisherigen Gesetzen.

Das Gleiche gilt  von einem vor dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs geschlossenen
Vertrage, durch den ein Erbverzichtsvertrag aufgehoben worden ist.

Artikel 218.

Soweit nach den Vorschriften dieses Abschnitts die bisherigen Landesgesetze maßgebend bleiben,
können  sie  nach  dem  Inkrafttreten  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  durch  Landesgesetz  auch
geändert werden.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Neues Palais, den 18. August 1896.

(L. S.)  Wilhelm.

  Fürst zu Hohenlohe.
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5. Febr. 1895. 7. Febr.
1895.

Bekanntmachung, betr. Ausnahmen
von dem Verbote der Sonntagsarbeit
im Gewerbebetriebe.

4. 2211.
(mit Anl.) 12–59.

9. Febr. 1895. 12. Febr.
1895.

Bekanntmachung, betr. eine neue
Fassung der Anlage B zur
Verkehrsordnung für die
Eisenbahnen Deutschlands.

6. 2213. 101–138.

9. Febr. 1895. 12. Febr.
1895.

Bekanntmachung, betr. eine neue
Vereinbarung erleichternder
Vorschriften für den wechselseitigen
Verkehr zwischen den Eisenbahnen
Deutschlands und Oesterreich-
Ungarns.

6. 2214. 139–150.

15. Febr.
1895.

21. Febr.
1895.

Bekanntmachung über den Beitritt
Serbiens und Liechtensteins zu der
am 15. April 1893 zu Dresden
abgeschlossenen internationalen
Uebereinkunft, betr. Maßregeln
gegen die Cholera.

7. 2216. 152.

28. Febr.
1895.

7. März
1895.

Bekanntmachung, betr. Ergänzung
der dem internationalen
Uebereinkommen über den
Eisenbahnfrachtverkehr beigefügten
Liste.

9. 2219. 177.

1. März 1895. 7. März
1895.

Bekanntmachung, betr. die
Abänderung der
Schiffsvermessungsordnung vom 20.
Juni 1888.

8. 2217. 153–160.

1. März 1895. 7. März
1895.

Bekanntmachung, betr. den Wortlaut
der Schiffsvermessungsordnung. 8. 2218.

(mit Anl.) 160–176.

4. März 1895. 8. März
1895.

Bekanntmachung, betr. Abänderung
der Vorschriften über den Nachweis
der Befähigung als Seeschiffer und
Seesteuermann auf deutschen
Kauffahrteischiffen.

10. 2220. 179–180.

29. März
1895.

30. März
1895.

Gesetz, betr. die Feststellung des
Reichshaushalts-Etats für das
Etatsjahr 1895/96.

11. 2221.
(mit Anl.) 181–206.

29. März
1895.

30. März
1895.

Gesetz, betr. die Aufnahme einer
Anleihe für Zwecke der
Verwaltungen des Reichsheeres, der
Marine und der Reichseisenbahnen.

11. 2222. 207.

29. März
1895.

30. März
1895.

Gesetz, betr. die Feststellung des
Haushalts-Etats für die
Schutzgebiete auf das Etatsjahr
1895/96.

11. 2223.
(mit Anl.) 208–222.

29. März
1895.

30. März
1895.

Bekanntmachung, betr. die
Vereinbarung erleichternder
Vorschriften für den wechselseitigen
Verkehr zwischen den Eisenbahnen
Deutschlands und Luxemburgs.

12. 2224. 223. [V]
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8. April 1895. 10. April
1895.

Gesetz, betr. die Vornahme einer
Berufs- und Gewerbezählung im
Jahre 1895.

13. 2225. 225–226.

6. Mai 1895. 7. Mai 1895.
Bekanntmachung, betr. die
Anzeigepflicht für die
Schweineseuche, die Schweinepest
und den Rothlauf der Schweine.

14. 2226. 227.

6. Mai 1895. 28. Mai
1895.

Bekanntmachung, betr. Abänderung
der Aichordnung und der
Aichgebührentaxe, sowie der
Bekanntmachung, betr. die Aichung
des Getreideprobers.

16. 2230.
(mit Anl.) 235.

8. Mai 1895. 24. Mai
1895.

Bekanntmachung, betr. die
Ausführung des Gesetzes über die
Prüfung der Läufe und Verschlüsse
der Handfeuerwaffen vom 19. Mai
1891.

15. 2228. 232.

15. Mai 1895. 24. Mai
1895.

Gesetz, betr. die Feststellung eines
Nachtrags zum Reichshaushalts-Etat
für das Etatsjahr 1895/96.

15. 2227.
(mit Anl.) 229–231.

18. Mai 1895. 28. Mai
1895.

Gesetz, betr. die Aenderung des
Zolltarifgesetzes und des Zolltarifs. 16. 2229. 233–235.

22. Mai 1895. 31. Mai
1895.

Gesetz wegen Aenderung des
Gesetzes vom 23. Mai 1873, betr. die
Gründung und Verwaltung des
Reichs-Invalidenfonds.

17. 2231. 237–239.

29. Mai 1895. 31. Mai
1895.

Bekanntmachung, betr. die
Anzeigepflicht für die
Schweineseuche, die Schweinepest
und den Rothlauf der Schweine.

17. 2232. 240.

4. Juni 1895. 6. Juni 1895.
Allerhöchster Erlaß, betr. den
Abgabentarif für den Nord-Ostsee-
Kanal.

18. 2233.
(mit Anl.) 241–242.

5. Juni 1895. 11. Juli 1895.
Gesetz wegen Abänderung des
Gesetzes vom 1. Juli 1872, betr. die
Gebühren und Kosten bei den
Konsulaten des Deutschen Reichs.

28. 2254. 417.

9. Juni 1895. 13. Juni
1895.

Gesetz, betr. die Feststellung eines
zweiten Nachtrags zum
Reichshaushalts-Etat für das
Etatsjahr 1895/96.

19. 2234.
(mit Anl.) 243–248.

9. Juni 1895. 13. Juni
1895.

Gesetz, betr. die Feststellung eines
Nachtrags zum Haushalts-Etat für
die Schutzgebiete auf das Etatsjahr
1895/96.

19. 2235.
(mit Anl.) 249–250.

9. Juni 1895. 13. Juni
1895.

Gesetz, betr. die Kontrole des
Reichshaushalts, des
Landeshaushalts von Elsaß-
Lothringen und des Haushalts der
Schutzgebiete für das Etatsjahr
1894/95.

19. 2236. 251. [VI]
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9. Juni 1895. 14. Juni
1895.

Gesetz, betr. die Ausführung des mit
Oesterreich-Ungarn abgeschlossenen
Zollkartells.

20. 2237. 253–254.

9. Juni 1895. 14. Juni
1895.

Gesetz, betr. Abänderung des
Zuckersteuergesetzes. 20. 2238. 255.

9. Juni 1895. 14. Juni
1895.

Gesetz über den Beistand bei
Einziehung von Abgaben und
Vollstreckung von Vermögensstrafen.

20. 2239. 256–258.

9. Juni 1895. 14. Juni
1895.

Gesetz, betr. die Kaiserlichen
Schutztruppen für Südwestafrika und
für Kamerun.

20. 2240. 258–259.

12. Juni 1895. 14. Juni
1895.

Bekanntmachung, betr. die
Anzeigepflicht für die
Schweineseuche, die Schweinepest
und den Rothlauf der Schweine.

20. 2241. 260.

13. Juni 1895. 19. Juni
1895.

Gesetz, betr. die Fürsorge für die
Wittwen und Waisen der Personen
des Soldatenstandes des
Reichsheeres und der Kaiserlichen
Marine vom Feldwebel abwärts.

21. 2242. 261–264.

14. Juni 1895. 28. Juni
1895.

Bekanntmachung, betr. die
Unfallversicherungspflicht der
Besatzung von
Hochseefischereidampfern.

25. 2248. 351.

15. Juni 1895. 27. Juni
1895.

Gesetz, betr. die privatrechtlichen
Verhältnisse der Binnenschiffahrt. 23. 2245. 301–340.

15. Juni 1895. 27. Juni
1895.

Gesetz, betr. die privatrechtlichen
Verhältnisse der Flößerei. 23. 2246. 341–348.

15. Juni 1895. 26. Juni
1895.

Allerhöchster Erlaß, betr. die
Einrichtung und den Geschäftsgang
des Kaiserlichen Kanalamts.

24. 2247. 349.

16. Juni 1895. 22. Juni
1895.

Gesetz, betr. die Abänderung des
Branntweinsteuergesetzes vom 24.
Juni 1887.

22. 2243. 265–275.

17. Juni 1895. 22. Juni
1895.

Bekanntmachung, betr. die
Redaktion des
Branntweinsteuergesetzes vom 24.
Juni 1887.

22. 2244.
(mit Anl.) 276–300.

26. Juni 1895. 28. Juni
1895.

Bekanntmachung, betr. die
Anzeigepflicht für die
Schweineseuche, die Schweinepest
und den Rothlauf der Schweine.

25. 2249. 352.

26. Juni 1895. 3. Juli 1895.
Bekanntmachung, betr. die
Verlegung der Kaiserlichen Ober-
Postdirektion in Arnsberg nach
Dortmund.

26. 2251. 354.
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27. Juni 1895. 8. Juli 1895.

Bekanntmachung, betr. die
Instruktion zur Ausführung der §§. 19
bis 29 des Gesetzes vom 23. Juni
1880/1. Mai 1894 über die Abwehr
und Unterdrückung von
Viehseuchen.

27. 2253.
(mit Anl.) 357–415.

30. Juni 1895. 3. Juli 1895.

Verordnung, betr. die Abänderung
der Verordnung vom 25. Mai 1894
wegen Erhebung eines Zollzuschlags
für aus Spanien und den spanischen
Kolonien kommende Waaren.

26. 2250. 353.

1. Juli 1895. 3. Juli 1895.
Bekanntmachung, betr. Ergänzung
und Abänderung der Anlage B zur
Verkehrs-Ordnung für die
Eisenbahnen Deutschlands.

26. 2252. 354.

12. Juli 1895. 18. Juli 1895.
Bekanntmachung, betr. die Einfuhr
von Pflanzen und sonstigen
Gegenständen des Gartenbaues.

29. 2255. 419.

16. Juli 1895. 18. Juli 1895.
Bekanntmachung, betr. die
Anzeigepflicht für die
Schweineseuche, die Schweinepest
und den Rothlauf der Schweine.

29. 2256. 420.

16. Juli 1895. 31. Dezbr.
1895.

Zusatzvereinbarung zum
Internationalen Uebereinkommen
über den Eisenbahnfrachtverkehr
vom 14. Oktober 1890.

45. 2284.
(mit Anl.) 465–520.

17. Juli 1895. 18. Juli 1895.
Bekanntmachung, betr. die
Beschäftigung von Arbeiterinnen in
Meiereien (Molkereien) und
Betrieben zur Sterilisirung der Milch.

29. 2257. 420.

20. Juli 1895. 26. Juli 1895. Verordnung, betr. die Einführung der
Strandungsordnung in Helgoland. 30. 2258. 421.

27. Juli 1895. 30. Juli 1895.
Verordnung, betr. das Verbot der
Ausfuhr von Waffen und
Schießbedarf nach Aethiopien.

31. 2259. 423.

28. Juli 1895. 3. August
1895.

Gesetz, betr. die Bestrafung des
Sklavenraubes und des
Sklavenhandels.

32. 2260. 425–426.

31. Juli 1895. 3. August
1895.

Gesetz, betr. die Abänderung des
Gesetzes, betr. die Einführung einer
einheitlichen Zeitbestimmung, vom
12. März 1893.

32. 2261. 426–427.

3. August
1895.

7. August
1895.

Bekanntmachung, betr. die dem
internationalen Uebereinkommen
über den Eisenbahnfrachtverkehr
beigefügte Liste.

33. 2262. 429–430.
[VIII]

13. August
1895.

23. August
1895.

Verordnung, betr. die
Klasseneintheilung der
Militärbeamten des Reichsheeres
und der Marine.

34. 2263.
(mit Anl.) 431–440.
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8. Mai 1894. 30. Mai
1894.

Bekanntmachung, betr. Abänderung
und Ergänzung der Aichordnung
und der Aichgebührentaxe.

26. 2181.
(mit Anl.) 461.

9. Mai 1894. 12. Mai
1894.

Gesetz, betr. die Abänderung des §.
41 der Konkursordnung. 21. 2172. 439.

10. Mai 1894. 12. Mai
1894.

Bekanntmachung, betr. die
Vereinbarung erleichternder
Vorschriften für den
wechselseitigen Verkehr zwischen
den Eisenbahnen Deutschlands und
Luxemburgs.

21. 2173. 440.

12. Mai 1894. 16. Mai
1894.

Gesetz zum Schutz der
Waarenbezeichnungen. 22. 2174. 441–448.

14. Mai 1894. 21. Mai
1894.

Gesetz, betr. die Kontrole des
Reichshaushalts, des
Landeshaushalts von Elsaß-
Lothringen und des Haushalts der
Schutzgebiete für die Etatsjahre
1892/93 und 1893/94.

23. 2175. 449.

16. Mai 1894. 21. Mai
1894.

Gesetz, betr. die
Abzahlungsgeschäfte. 23. 2176. 450–451.

[VII]

21. Mai 1894. 23. Mai
1894.

Verordnung, betr. die Aufhebung
des Verbots der Ausfuhr von Streu-
und Futtermitteln.

24. 2177. 453.

22. Mai 1894. 30. Mai
1894.

Gesetz, betr. die Feststellung eines
Nachtrags zum Reichshaushalts-
Etat für das Etatsjahr 1894/95.

26. 2179.
(mit Anl.) 459–460.

25. Mai 1894. 25. Mai
1894.

Verordnung, betr. die Erhebung
eines Zollzuschlags für aus Spanien
und den spanischen Kolonien
kommende Waaren.

25. 2178. 455–457.

28. Mai 1894. 7. Juni 1894.
Gesetz, betr. den Schutz der
Brieftauben und den
Brieftaubenverkehr im Kriege.

27. 2182. 463–464.

4. Juni 1894. 7. Juni 1894.

Allerhöchster Erlaß, betr.
Abgabentarife für die Kanalstrecke
Holtenau–Rendsburg und die
Benutzung der Hafenanlagen zu
Holtenau.

27. 2183.
(mit Anl.) 464–469.

27. Juni 1894. 2. Juli 1894.

Verordnung, betr. die Abänderung
und Ergänzung der Bestimmungen
über die Tagegelder und
Fuhrkosten von Beamten der
Reichs-Post- und
Telegraphenverwaltung.

29. 2185. 491–493.

30. Juni 1894. 4. Juli 1894.

Verordnung zur Ausführung des
Gesetzes zum Schutz der
Waarenbezeichnungen vom 12. Mai
1894 und des Gesetzes, betr. den
Schutz von Gebrauchsmustern, vom
1. Juni 1891.

30. 2186. 495–497.
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30. Juni 1894. 11. Juli 1894.
Verordnung, betr. die
Paßpflichtigkeit der aus Rußland
kommenden Reisenden.

32. 2188. 501.

4. Juli 1894. 9. Juli 1894.

Bekanntmachung, betr. Ergänzung
der dem internationalen
Uebereinkommen über den
Eisenbahnfrachtverkehr
beigefügten Liste.

31. 2187. 499.

18. Juli 1894. 19. Juli 1894.
Bekanntmachung, betr. die
Ausführung des Gesetzes über den
Orden der Gesellschaft Jesu.

33. 2189. 503.

23. Juli 1894. 27. Juli 1894. Bekanntmachung, betr. die
Anzeigepflicht für die Schweinepest. 34. 2191. 510.

31. Juli 1894. 29. August
1894.

Verordnung wegen Ergänzung der
Verordnung vom 16. August 1876,
betr. die Kautionen der bei der
Militär- und der Marineverwaltung
angestellten Beamten.

36. 2193. 517.
[VIII]

17. August
1894.

29. August
1894.

Verordnung wegen Abänderung der
Verordnung vom 23. April 1879,
betr. den Urlaub der
gesandtschaftlichen und
Konsularbeamten und deren
Stellvertretung.

36. 2194. 518.

9. Septbr.
1894.

18. Septbr.
1894.

Bekanntmachung über die seitens
der Niederlande erfolgte
Ratifikation der am 15. April 1893
zu Dresden abgeschlossenen
internationalen Uebereinkunft, betr.
Maßregeln gegen die Cholera.

37. 2195. 519.

14. Septbr.
1894.

18. Septbr.
1894.

Bekanntmachung, betr. die
Beziehungen zu Griechenland
wegen gegenseitigen
Markenschutzes.

37. 2196. 520.

22. Septbr.
1894.

24. Septbr.
1894.

Bekanntmachung, betr. den Schutz
deutscher Waarenbezeichnungen in
auswärtigen Staaten.

38. 2197. 521.

26. Septbr.
1894.

28. Septbr.
1894.

Bekanntmachung, betr. die
Anzeigepflicht für die
Schweineseuche, die Schweinepest
und den Rothlauf der Schweine.

39. 2198. 523.

23. Oktbr.
1894.

24. Oktbr.
1894.

Verordnung, betr. die Einberufung
des Reichstags. 41. 2200. 527.

2. Novbr.
1894.

3. Novbr.
1894.

Verordnung, betr. den Termin für
die Berufung des Reichstags. 41. 2200. 527.

5. Novbr.
1894.

14. Novbr.
1894.

Verordnung, betr. die Uebertragung
landesherrlicher Befugnisse auf den
Statthalter in Elsaß-Lothringen.

42. 2201. 529–532.
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(Nr. 2174.) Gesetz zum Schutz der Waarenbezeichnungen. Vom 12. Mai 1894.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags,
was folgt:

§. 1.

Wer in seinem Geschäftsbetriebe zur Unterscheidung seiner Waaren von den Waaren Anderer
eines Waarenzeichens sich bedienen will, kann dieses Zeichen zur Eintragung in die
Zeichenrolle anmelden.
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§. 2.

Die Zeichenrolle wird bei dem Patentamt geführt. Die Anmeldung eines Waarenzeichens hat
schriftlich bei dem Patentamt zu erfolgen. Jeder Anmeldung muß die Bezeichnung des
Geschäftsbetriebes, in welchem das Zeichen verwendet werden soll, ein Verzeichniß der
Waaren, für welche es bestimmt ist, sowie eine deutliche Darstellung und soweit erforderlich
eine Beschreibung des Zeichens beigefügt sein.
Das Patentamt erläßt Bestimmungen über die sonstigen Erfordernisse der Anmeldung.
Für jedes Zeichen ist bei der Anmeldung eine Gebühr von dreißig Mark, bei jeder Erneuerung
der Anmeldung eine Gebühr von zehn Mark zu entrichten. Führt die erste Anmeldung nicht
zur Eintragung, so werden von der Gebühr zwanzig Mark erstattet.

§. 3.

Die Zeichenrolle soll enthalten:

1. den Zeitpunkt des Eingangs der Anmeldung;
2. die nach §. 2 Absatz 1 der Anmeldung beizufügenden Angaben;
3. Namen und Wohnort des Zeicheninhabers und seines etwaigen Vertreters, sowie
Aenderungen in der Person, im Namen oder im Wohnorte des Inhabers oder des Vertreters;
4. den Zeitpunkt einer Erneuerung der Anmeldung;
5. den Zeitpunkt der Löschung des Zeichens.

Die Einsicht der Zeichenrolle steht jedermann frei.
Jede Eintragung und jede Löschung wird amtlich bekannt gemacht. Das Patentamt
veröffentlicht in regelmäßiger Wiederholung Uebersichten über die in der Zwischenzeit
eingetragenen und gelöschten Zeichen.

§. 4.

Die Eintragung in die Rolle ist zu versagen für Freizeichen, sowie für Waarenzeichen,

1. welche ausschließlich in Zahlen, Buchstaben oder solchen Wörtern bestehen, die Angaben
über Art, Zeit und Ort der Herstellung, über die Beschaffenheit, über die Bestimmung, über
Preis-, Mengen- oder Gewichtsverhältnisse der Waare enthalten;
2. welche in- oder ausländische Staatswappen oder Wappen eines inländischen Ortes, eines
inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten;
3. welche Aergerniß erregende Darstellungen oder solche Angaben enthalten, die ersichtlich
den thatsächlichen Verhältnissen nicht entsprechen und die Gefahr einer Täuschung
begründen.

Zeichen, welche gelöscht sind, dürfen für die Waaren, für welche sie eingetragen waren, oder
für gleichartige Waaren zu Gunsten eines anderen, als des letzten Inhabers erst nach Ablauf
von zwei Jahren seit dem Tage der Löschung von Neuem eingetragen werden.



§. 5.

Erachtet das Patentamt, daß ein zur Anmeldung gebrachtes Waarenzeichen mit einem
anderen, für dieselben oder für gleichartige Waaren auf Grund des Gesetzes über
Markenschutz vom 30. November 1874 (Reichs-Gesetzbl. S. 148) oder auf Grund des
gegenwärtigen Gesetzes früher angemeldeten Zeichen übereinstimmt, so macht es dem
Inhaber dieses Zeichens hiervon Mittheilung. Erhebt derselbe nicht innerhalb eines Monats
nach der Zustellung Widerspruch gegen die Eintragung des neu angemeldeten Zeichens, so ist
das Zeichen einzutragen. Im anderen Falle entscheidet das Patentamt durch Beschluß, ob die
Zeichen übereinstimmen.
Aus dem Unterbleiben der im ersten Absatz vorgesehenen Mittheilung erwächst ein
Ersatzanspruch nicht.

§. 6.

Wird durch den Beschluß (§. 5 Absatz 1) die Uebereinstimmung der Zeichen verneint, so ist
das neuangemeldete Zeichen einzutragen.
Wird durch den Beschluß die Uebereinstimmung der Zeichen festgestellt, so ist die Eintragung
zu versagen. Sofern der Anmelder geltend machen will, daß ihm ungeachtet der durch die
Entscheidung des Patentamts festgestellten Uebereinstimmung ein Anspruch auf die
Eintragung zustehe, hat er diesen Anspruch im Wege der Klage gegenüber dem
Widersprechenden zur Anerkennung zu bringen. Die Eintragung auf Grund einer zu seinen
Gunsten ergehenden Entscheidung wird unter dem Zeitpunkte der ursprünglichen Anmeldung
bewirkt.

§. 7.

Das durch die Anmeldung oder Eintragung eines Waarenzeichens begründete Recht geht auf
die Erben über und kann durch Vertrag oder durch Verfügung von Todeswegen auf Andere
übertragen werden. Das Recht kann jedoch nur mit dem Geschäftsbetriebe, zu welchem das
Waarenzeichen gehört, auf einen Anderen übergehen. Der Uebergang wird auf Antrag des
Rechtsnachfolgers in der Zeichenrolle vermerkt, sofern die Einwilligung des Berechtigten in
beweisender Form beigebracht wird. Ist der Berechtigte verstorben, so ist der Nachweis der
Rechtsnachfolge zu führen.
Solange der Uebergang in der Zeichenrolle nicht vermerkt ist, kann der Rechtsnachfolger sein
Recht aus der Eintragung des Waarenzeichens nicht geltend machen.
Verfügungen und Beschlüsse des Patentamts, welche einer Zustellung an den Inhaber des
Zeichens bedürfen, sind stets an den eingetragenen Inhaber zu richten. Ergiebt sich, daß
derselbe verstorben ist, so kann das Patentamt nach seinem Ermessen die Zustellung als
bewirkt ansehen oder zum Zweck der Zustellung an die Erben deren Ermittelung veranlassen.

§. 8.

Auf Antrag des Inhabers wird das Zeichen jederzeit in der Rolle gelöscht.
Von Amtswegen erfolgt die Löschung:

1. wenn seit der Anmeldung des Zeichens oder seit ihrer Erneuerung zehn Jahre verflossen
sind;
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2. wenn die Eintragung des Zeichens hätte versagt werden müssen.

Soll die Löschung ohne Antrag des Inhabers erfolgen, so giebt das Patentamt diesem zuvor
Nachricht. Widerspricht er innerhalb eines Monats nach der Zustellung nicht, so erfolgt die
Löschung. Widerspricht er, so faßt das Patentamt Beschluß. Soll in Folge Ablaufs der
zehnjährigen Frist die Löschung erfolgen, so ist von derselben abzusehen, wenn der Inhaber
des Zeichens bis zum Ablauf eines Monats nach der Zustellung unter Zahlung einer Gebühr
von zehn Mark neben der Erneuerungsgebühr die Erneuerung der Anmeldung nachholt; die
Erneuerung gilt dann als an dem Tage des Ablaufs der früheren Frist geschehen.

§. 9.

Ein Dritter kann die Löschung eines Waarenzeichens beantragen:

1. wenn das Zeichen für ihn auf Grund einer früheren Anmeldung für dieselben oder für
gleichartige Waaren in der Zeichenrolle oder in den nach Maßgabe des Gesetzes über den
Markenschutz vom 30. November 1874 geführten Zeichenregistern eingetragen steht;
2. wenn der Geschäftsbetrieb, zu welchem das Waarenzeichen gehört, von dem eingetragenen
Inhaber nicht mehr fortgesetzt wird;
3. wenn Umstände vorliegen, aus denen sich ergiebt, daß der Inhalt des Waarenzeichens den
thatsächlichen Verhältnissen nicht entspricht und die Gefahr einer Täuschung begründet.

Hat ein nach dem Gesetze über Markenschutz vom 30. November 1874 von der Eintragung
ausgeschlossenes Waarenzeichen bis zum Erlaß des gegenwärtigen Gesetzes innerhalb
betheiligter Verkehrskreise als Kennzeichen der Waaren eines bestimmten Geschäftsbetriebes
gegolten, so kann der Inhaber des letzteren, falls das Zeichen nach Maßgabe des
gegenwärtigen Gesetzes für einen Anderen in die Zeichenrolle eingetragen wird, bis zum 1.
Oktober 1895 die Löschung beantragen. Wird dem Antrage stattgegeben, so darf das Zeichen
für den Antragsteller schon vor Ablauf der im §. 4 Absatz 2 bestimmten Frist in die
Zeichenrolle eingetragen werden.
Der Antrag auf Löschung ist im Wege der Klage geltend zu machen und gegen den
eingetragenen Inhaber oder, wenn dieser gestorben, gegen dessen Erben zu richten.
Hat vor oder nach Erhebung der Klage ein Uebergang des Waarenzeichens auf einen Anderen
stattgefunden, so ist die Entscheidung in Ansehung der Sache auch gegen den
Rechtsnachfolger wirksam und vollstreckbar. Auf die Befugniß des Rechtsnachfolgers, in den
Rechtsstreit einzutreten, finden die Bestimmungen der §§. 63 bis 66 und 73 der
Civilprozeßordnung entsprechende Anwendung.
In den Fällen des Absatz 1 Nr. 2 kann der Antrag auf Löschung zunächst bei dem Patentamt
angebracht werden. Das Patentamt giebt dem als Inhaber des Waarenzeichens Eingetragenen
davon Nachricht. Widerspricht derselbe innerhalb eines Monats nach der Zustellung nicht, so
erfolgt die Löschung. Widerspricht er, so wird dem Antragsteller anheimgegeben, den
Anspruch auf Löschung im Wege der Klage zu verfolgen.

§. 10.

Anmeldungen von Waarenzeichen, Anträge auf Uebertragung und Widersprüche gegen die

https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz_%C3%BCber_Markenschutz
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz_%C3%BCber_Markenschutz
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz_%C3%BCber_Markenschutz
https://de.wikisource.org/wiki/Civilproze%C3%9Fordnung._Erstes_Buch#§._63.
https://de.wikisource.org/wiki/Civilproze%C3%9Fordnung._Erstes_Buch#§._73.
https://de.wikisource.org/wiki/Civilproze%C3%9Fordnung._Erstes_Buch#§._73.


Löschung derselben werden in dem für Patentangelegenheiten maßgebenden Verfahren durch
Vorbescheid und Beschluß erledigt. In den Fällen des §. 5 Absatz 1 wird ein Vorbescheid nicht
erlassen.
Gegen den Beschluß, durch welchen ein Antrag zurückgewiesen wird, kann der Antragsteller,
und gegen den Beschluß, durch welchen Widerspruchs ungeachtet die Löschung angeordnet
wird, der Inhaber des Zeichens innerhalb eines Monats nach der Zustellung bei dem
Patentamt Beschwerde einlegen.
Zustellungen, welche die Eintragung, die Uebertragung oder die Löschung eines
Waarenzeichens betreffen, erfolgen mittelst eingeschriebenen Briefes. Kann eine Zustellung
im Inlande nicht erfolgen, so wird sie durch Aufgabe zur Post nach Maßgabe der §§. 161, 175
der Civilprozeßordnung bewirkt.

§. 11.

Das Patentamt ist verpflichtet, auf Ersuchen der Gerichte über Fragen, welche eingetragene
Waarenzeichen betreffen, Gutachten abzugeben, sofern in dem gerichtlichen Verfahren von
einander abweichende Gutachten mehrerer Sachverständigen vorliegen.

§. 12.

Die Eintragung eines Waarenzeichens hat die Wirkung, daß dem Eingetragenen ausschließlich
das Recht zusteht, Waaren der angemeldeten Art oder deren Verpackung oder Umhüllung mit
dem Waarenzeichen zu versehen, die so bezeichneten Waaren in Verkehr zu setzen, sowie auf
Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen, Empfehlungen, Rechnungen oder dergleichen
das Zeichen anzubringen.
Im Falle der Löschung können für die Zeit, in welcher ein Rechtsgrund für die Löschung
früher bereits vorgelegen hat, Rechte aus der Eintragung nicht mehr geltend gemacht werden.

§. 13.

Durch die Eintragung eines Waarenzeichens wird niemand gehindert, seinen Namen, seine
Firma, seine Wohnung, sowie Angaben über Art, Zeit und Ort der Herstellung, über die
Beschaffenheit, über die Bestimmung, über Preis-, Mengen- oder Gewichtsverhältnisse von
Waaren, sei es auch in abgekürzter Gestalt, auf Waaren, auf deren Verpackung oder
Umhüllung anzubringen und derartige Angaben im Geschäftsverkehr zu gebrauchen.

§. 14.

Wer wissentlich oder aus grober Fahrlässigkeit Waaren oder deren Verpackung oder
Umhüllung, oder Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen
oder dergleichen mit dem Namen oder der Firma eines Anderen oder mit einem nach
Maßgabe dieses Gesetzes geschützten Waarenzeichen widerrechtlich versieht oder
dergleichen widerrechtlich gekennzeichnete Waaren in Verkehr bringt oder feilhält, ist dem
Verletzten zur Entschädigung verpflichtet.
Hat er die Handlung wissentlich begangen, so wird er außerdem mit Geldstrafe von
einhundertfünfzig bis fünftausend Mark oder mit Gefängniß bis zu sechs Monaten bestraft. Die
Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. Die Zurücknahme des Antrages ist zulässig.
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§. 15.

Wer zum Zweck der Täuschung in Handel und Verkehr Waaren oder deren Verpackung oder
Umhüllung, oder Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen
oder dergleichen mit einer Ausstattung, welche innerhalb betheiligter Verkehrskreise als
Kennzeichen gleichartiger Waaren eines Anderen gilt, ohne dessen Genehmigung versieht,
oder wer zu dem gleichen Zweck derartig gekennzeichnete Waaren in Verkehr bringt oder
feilhält, ist dem Verletzten zur Entschädigung verpflichtet und wird mit Geldstrafe von
einhundert bis dreitausend Mark oder mit Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft. Die
Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. Die Zurücknahme des Antrages ist zulässig.

§. 16.

Wer Waaren oder deren Verpackung oder Umhüllung oder Ankündigungen, Preislisten,
Geschäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen oder dergleichen fälschlich mit einem
Staatswappen oder mit dem Namen oder Wappen eines Ortes, eines Gemeinde- oder weiteren
Kommunalverbandes zu dem Zweck versieht, über Beschaffenheit und Werth der Waaren
einen Irrthum zu erregen, oder wer zu dem gleichen Zweck derartig bezeichnete Waaren in
Verkehr bringt oder feilhält, wird mit Geldstrafe von einhundertfünfzig bis fünftausend Mark
oder mit Gefängniß bis zu sechs Monaten bestraft.
Die Verwendung von Namen, welche nach Handelsgebrauch zur Benennung gewisser Waaren
dienen, ohne deren Herkunft bezeichnen zu sollen, fällt unter diese Bestimmung nicht.

§. 17.

Ausländische Waaren, welche mit einer deutschen Firma und Ortsbezeichnung, oder mit
einem in die Zeichenrolle eingetragenen Waarenzeichen widerrechtlich versehen sind,
unterliegen bei ihrem Eingang nach Deutschland zur Einfuhr oder Durchfuhr auf Antrag des
Verletzten und gegen Sicherheitsleistung der Beschlagnahme und Einziehung. Die
Beschlagnahme erfolgt durch die Zoll- und Steuerbehörden, die Festsetzung der Einziehung
durch Strafbescheid der Verwaltungsbehörden (§. 459 der Strafprozeßordnung).

§. 18.

Statt jeder aus diesem Gesetze entspringenden Entschädigung kann auf Verlangen des
Beschädigten neben der Strafe auf eine an ihn zu erlegende Buße bis zum Betrage von
zehntausend Mark erkannt werden. Für diese Buße haften die zu derselben Verurtheilten als
Gesammtschuldner.
Eine erkannte Buße schließt die Geltendmachung eines weiteren Entschädigungsanspruchs
aus.

§. 19.

Erfolgt eine Verurtheilung auf Grund der §§. 14 bis 16, 18, so ist bezüglich der im Besitz des
Verurtheilten befindlichen Gegenstände auf Beseitigung der widerrechtlichen Kennzeichnung,
oder, wenn die Beseitigung in anderer Weise nicht möglich ist, auf Vernichtung der damit
versehenen Gegenstände zuerkennen. Erfolgt die Verurtheilung im Strafverfahren, so ist in
den Fällen der §§. 14 und 15 dem Verletzten die Befugniß zuzusprechen, die Verurtheilung auf



Kosten des Verurtheilten öffentlich bekannt zu machen. Die Art der Bekanntmachung sowie
die Frist zu derselben ist in dem Urtheil zu bestimmen.

§. 20.

Die Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetzes wird durch Abweichungen nicht
ausgeschlossen, mit denen fremde Namen, Firmen, Zeichen, Wappen und sonstige
Kennzeichnungen von Waaren wiedergegeben werden, sofern ungeachtet dieser
Abweichungen die Gefahr einer Verwechselung im Verkehr vorliegt.

§. 21.

In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in welchen durch Klage oder Widerklage ein Anspruch
auf Grund dieses Gesetzes geltend gemacht ist, wird die Verhandlung und Entscheidung
letzter Instanz im Sinne des §. 8 des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetze
dem Reichsgericht zugewiesen.

§. 22.

Wenn deutsche Waaren im Auslande bei der Einfuhr oder Durchfuhr der Verpflichtung
unterliegen, eine Bezeichnung zu tragen, welche ihre deutsche Herkunft erkennen läßt, oder
wenn dieselben bei der Zollabfertigung in Beziehung auf die Waarenbezeichnungen
ungünstiger als die Waaren anderer Länder behandelt werden, so ist der Bundesrath
ermächtigt, den fremden Waaren bei ihrem Eingang nach Deutschland zur Einfuhr oder
Durchfuhr eine entsprechende Auflage zu machen, und anzuordnen, daß für den Fall der
Zuwiderhandlung die Beschlagnahme und Einziehung der Waaren erfolge. Die Beschlagnahme
erfolgt durch die Zoll- und Steuerbehörden, die Festsetzung der Einziehung durch
Strafbescheid der Verwaltungsbehörden (§. 459 der Strafprozeßordnung).

§. 23.

Wer im Inlande eine Niederlassung nicht besitzt, hat auf den Schutz dieses Gesetzes nur
Anspruch, wenn in dem Staate, in welchem seine Niederlassung sich befindet, nach einer im
Reichs-Gesetzblatt enthaltenen Bekanntmachung deutsche Waarenbezeichnungen in gleichem
Umfange wie inländische Waarenbezeichnungen zum gesetzlichen Schutz zugelassen werden.
Der Anspruch auf Schutz eines Waarenzeichens und das durch die Eintragung begründete
Recht können nur durch einen im Inlande bestellten Vertreter geltend gemacht werden. Der
letztere ist zur Vertretung in dem nach Maßgabe dieses Gesetzes vor dem Patentamt
stattfindenden Verfahren, sowie in den das Zeichen betreffenden bürgerlichen
Rechtsstreitigkeiten und zur Stellung von Strafanträgen befugt. Für die das Zeichen
betreffenden Klagen gegen den eingetragenen Inhaber ist das Gericht zuständig, in dessen
Bezirk der Vertreter seinen Wohnsitz hat, in dessen Ermangelung das Gericht, in dessen
Bezirk das Patentamt seinen Sitz hat. Wer ein ausländisches Waarenzeichen zur Anmeldung
bringt, hat damit den Nachweis zu verbinden, daß er in dem Staate, in welchem seine
Niederlassung sich befindet, für dieses Zeichen den Markenschutz nachgesucht und erhalten
hat. Die Eintragung ist, soweit nicht Staatsverträge ein Anderes bestimmen, nur dann zulässig,
wenn das Zeichen den Anforderungen dieses Gesetzes entspricht.
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§. 24.

Auf die in Gemäßheit des Gesetzes über Markenschutz vom 30. November 1874 in die
Zeichenregister eingetragenen Waarenzeichen finden bis zum 1. Oktober 1898 die
Bestimmungen jenes Gesetzes noch ferner Anwendung. Die Zeichen können bis zum 1.
Oktober 1898 jederzeit zur Eintragung in die Zeichenrolle nach Maßgabe des gegenwärtigen
Gesetzes angemeldet werden und unterliegen alsdann dessen Bestimmungen. Die Eintragung
darf nicht versagt werden hinsichtlich derjenigen Zeichen, welche auf Grund eines älteren
landesgesetzlichen Schutzes in die Zeichenregister eingetragen worden sind. Die Eintragung
geschieht unentgeltlich und unter dem Zeitpunkte der ersten Anmeldung. Ueber den Inhalt
der ersten Eintragung ist ein Zeugniß der bisherigen Registerbehörde beizubringen.
Mit der Eintragung in die Zeichenrolle oder, sofern eine solche nicht erfolgt ist, mit dem 1.
Oktober 1898 erlischt der den Waarenzeichen bis dahin gewährte Schutz.

§. 25.

Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Bestimmungen über die Einrichtung und
den Geschäftsgang des Patentamts, sowie über das Verfahren vor demselben werden durch
Kaiserliche Verordnung unter Zustimmung des Bundesraths getroffen.

§. 26.

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Oktober 1894 in Kraft.
Von dem gleichen Zeitpunkte ab werden Anmeldungen von Waarenzeichen auf Grund des
Gesetzes über Markenschutz vom 30. November 1874 nicht mehr angenommen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen
Insiegel.
Gegeben Neues Palais, den 12. Mai 1894.

(L. S.)  Wilhelm.
 

 von Boetticher.
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6. Mai 1893. 6. Mai 1893. Verordnung, betreffend die Wahlen
zum Reichstag. 16. 2098. 156.

10. Mai 1893. 15. Mai
1893.

Gesetz, betreffend die Feststellung
eines zweiten Nachtrags zum
Reichshaushalt-Etat für das Etatsjahr
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17. 2099.
(mit Anl.) 157–158.
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22. Mai 1893. 26. Mai
1893.

Gesetz, betreffend einige
Aenderungen und Ergänzungen der
Militärpensionsgesetze vom 27. Juni
1871 und vom 4. April 1874, sowie
des Reichsbeamtengesetzes vom 31.
März 1873 und des Gesetzes über
den Reichsinvalidenfonds vom 11.
Mai 1877.

19. 2102. 171–183.

25. Mai 1893. 29. Mai
1893.

Bekanntmachung, betreffend
Ergänzung und Berichtigung der dem
internationalen Uebereinkommen
über den Eisenbahnfrachtverkehr
beigefügten Liste.

20. 2104. 187–188.

26. Mai 1893. 29. Mai
1893.

Gesetz, betreffend die
Ersatzvertheilung. 20. 2103. 185–186.

28. Mai 1893. 30. Mai
1893.

Bekanntmachung, betreffend die
Anwendung der vertragsmäßig
bestehenden Zollbefreiungen und
Zollermäßigungen auf die spanischen
Boden- und Industrie-Erzeugnisse.

21. 2105. 189.
[VII]

29. Mai 1893. 30. Mai
1893.

Bekanntmachung, betreffend die
Vereinbarung erleichternder
Vorschriften für den wechselseitigen
Verkehr zwischen den Eisenbahnen
Deutschlands und Luxemburgs.

21. 2106.
(mit Anl.) 189–192.

4. Juni 1893. 17. Juni
1893.

Gesetz, betreffend die Geltung des
Gerichtsverfassungsgesetzes in
Helgoland.

22. 2107. 193–194.

15. Juni 1893. 24. Juni
1893.

Bekanntmachung, betreffend
Ergänzung und Berichtigung der dem
internationalen Uebereinkommen
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14. Mai 1892. 23. Mai
1892.

Verordnung wegen Abänderung der
Verordnungen vom 16. August
1876, 4. März1879 und 10. Februar
1890, betreffend die Kautionen der
bei der Marine- und der
Militärverwaltung angestellten
Beamten.

31. 2035. 666. [VIII]

16. Mai 1892. 23. Mai
1892.

Gesetz, betreffend die Abänderung
des §. 87 des
Unfallversicherungsgesetzes vom 6.
Juli 1884 und des §. 95 des
Gesetzes, betreffend die Unfall- und
Krankenversicherung der in land-
und forstwirthschaftlichen
Betrieben beschäftigten Personen,
vom 5. Mai 1886.

31. 2034. 665.

30. Mai 1892. 4. Juni 1892.
Gesetz über die Vorbereitung des
Kriegszustandes in Elsaß-
Lothringen.

32. 2036. 667–668.

2. Juni 1892. 4. Juni 1892.

Bekanntmachung, betreffend die
Ausführungsvorschriften zu dem
Gesetze vom 10. Mai 1892 über die
Unterstützung von Familien der zu
Friedensübungen einberufenen
Mannschaften.

32. 2037.
(mit Anl.) 668–672.

15. Juni
1892.

29. Juni
1892.

Verordnung, betreffend die dem
Landeshauptmann der Neu-Guinea-
Kompagnie zustehenden
richterlichen und
Verwaltungsbefugnisse.

33. 2038. 673.

22. Juni
1892.

29. Juni
1892.

Bekanntmachung, betreffend die
Ausführung des Gesetzes über die
Prüfung der Läufe und Verschlüsse
der Handfeuerwaffen.

33. 2039. 674–685.
(mit Anl.)

30. Juni
1892. 1. Juli 1892.

Bekanntmachung, betreffend die
Anwendung der vertragsmäßig
bestehenden Zollbefreiungen und
Zollermäßigungen auf die
spanischen Boden- und Industrie-
Erzeugnisse.

34. 2041. 687.

2. Juli 1892. 4. Juli 1892.

Bekanntmachung, betreffend die
Anwendung der vertragsmäßig für
die Nummern 9a, bα, bß, bγ, bε, c,
dα, e (Mais) und f (gemalzte Gerste)
des deutschen Zolltarifs
bestehenden Zollsätze auf die
rumänischen Erzeugnisse.

35. 2042. 689.

5. Juli 1892. 21. Juli
1892.

Bekanntmachung, betreffend die
Betriebsordnung für die
Haupteisenbahnen Deutschlands.

36. 2043.
(mit Anl.) 691–722.

5. Juli 1892. 21. Juli
1892.

Bekanntmachung, betreffend die
Bestimmungen über die Befähigung
von Eisenbahnbetriebsbeamten.

36. 2044. 723–732.

https://de.wikisource.org/wiki/Verordnung_wegen_Ab%C3%A4nderung_der_Verordnungen,_betreffend_die_Kautionen_der_bei_der_Milit%C3%A4r-_und_der_Marineverwaltung_angestellten_Beamten
https://de.wikisource.org/wiki/Verordnung_wegen_Ab%C3%A4nderung_der_Verordnungen,_betreffend_die_Kautionen_der_bei_der_Milit%C3%A4r-_und_der_Marineverwaltung_angestellten_Beamten
https://de.wikisource.org/wiki/Verordnung_wegen_Ab%C3%A4nderung_der_Verordnungen,_betreffend_die_Kautionen_der_bei_der_Milit%C3%A4r-_und_der_Marineverwaltung_angestellten_Beamten
https://de.wikisource.org/wiki/Verordnung_wegen_Ab%C3%A4nderung_der_Verordnungen,_betreffend_die_Kautionen_der_bei_der_Milit%C3%A4r-_und_der_Marineverwaltung_angestellten_Beamten
https://de.wikisource.org/wiki/Verordnung_wegen_Ab%C3%A4nderung_der_Verordnungen,_betreffend_die_Kautionen_der_bei_der_Milit%C3%A4r-_und_der_Marineverwaltung_angestellten_Beamten
https://de.wikisource.org/wiki/Verordnung_wegen_Ab%C3%A4nderung_der_Verordnungen,_betreffend_die_Kautionen_der_bei_der_Milit%C3%A4r-_und_der_Marineverwaltung_angestellten_Beamten
https://de.wikisource.org/wiki/Verordnung_wegen_Ab%C3%A4nderung_der_Verordnungen,_betreffend_die_Kautionen_der_bei_der_Milit%C3%A4r-_und_der_Marineverwaltung_angestellten_Beamten
https://de.wikisource.org/wiki/Verordnung_wegen_Ab%C3%A4nderung_der_Verordnungen,_betreffend_die_Kautionen_der_bei_der_Milit%C3%A4r-_und_der_Marineverwaltung_angestellten_Beamten
https://de.wikisource.org/wiki/Verordnung_wegen_Ab%C3%A4nderung_der_Verordnungen,_betreffend_die_Kautionen_der_bei_der_Milit%C3%A4r-_und_der_Marineverwaltung_angestellten_Beamten
https://de.wikisource.org/wiki/Verordnung_wegen_Ab%C3%A4nderung_der_Verordnungen,_betreffend_die_Kautionen_der_bei_der_Milit%C3%A4r-_und_der_Marineverwaltung_angestellten_Beamten
https://de.wikisource.org/wiki/Verordnung_wegen_Ab%C3%A4nderung_der_Verordnungen,_betreffend_die_Kautionen_der_bei_der_Milit%C3%A4r-_und_der_Marineverwaltung_angestellten_Beamten
https://de.wikisource.org/wiki/Verordnung_wegen_Ab%C3%A4nderung_der_Verordnungen,_betreffend_die_Kautionen_der_bei_der_Milit%C3%A4r-_und_der_Marineverwaltung_angestellten_Beamten
https://de.wikisource.org/wiki/Verordnung_wegen_Ab%C3%A4nderung_der_Verordnungen,_betreffend_die_Kautionen_der_bei_der_Milit%C3%A4r-_und_der_Marineverwaltung_angestellten_Beamten
https://de.wikisource.org/wiki/Verordnung_wegen_Ab%C3%A4nderung_der_Verordnungen,_betreffend_die_Kautionen_der_bei_der_Milit%C3%A4r-_und_der_Marineverwaltung_angestellten_Beamten
https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Deutsches_Reichsgesetzblatt_1892&action=edit&image=/wiki/Deutsches_Reichsgesetzblatt_1892_000_0008.jpg
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz,_betreffend_die_Ab%C3%A4nderung_Unfallversicherungsgesetzes_und_des_Gesetzes,_betreffend_die_Unfall-_und_Krankenversicherung_der_in_land-_und_forstwirthschaftlichen_Betrieben_besch%C3%A4ftigten_Personen
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz,_betreffend_die_Ab%C3%A4nderung_Unfallversicherungsgesetzes_und_des_Gesetzes,_betreffend_die_Unfall-_und_Krankenversicherung_der_in_land-_und_forstwirthschaftlichen_Betrieben_besch%C3%A4ftigten_Personen
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz,_betreffend_die_Ab%C3%A4nderung_Unfallversicherungsgesetzes_und_des_Gesetzes,_betreffend_die_Unfall-_und_Krankenversicherung_der_in_land-_und_forstwirthschaftlichen_Betrieben_besch%C3%A4ftigten_Personen
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz,_betreffend_die_Ab%C3%A4nderung_Unfallversicherungsgesetzes_und_des_Gesetzes,_betreffend_die_Unfall-_und_Krankenversicherung_der_in_land-_und_forstwirthschaftlichen_Betrieben_besch%C3%A4ftigten_Personen
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz,_betreffend_die_Ab%C3%A4nderung_Unfallversicherungsgesetzes_und_des_Gesetzes,_betreffend_die_Unfall-_und_Krankenversicherung_der_in_land-_und_forstwirthschaftlichen_Betrieben_besch%C3%A4ftigten_Personen
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz,_betreffend_die_Ab%C3%A4nderung_Unfallversicherungsgesetzes_und_des_Gesetzes,_betreffend_die_Unfall-_und_Krankenversicherung_der_in_land-_und_forstwirthschaftlichen_Betrieben_besch%C3%A4ftigten_Personen
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz,_betreffend_die_Ab%C3%A4nderung_Unfallversicherungsgesetzes_und_des_Gesetzes,_betreffend_die_Unfall-_und_Krankenversicherung_der_in_land-_und_forstwirthschaftlichen_Betrieben_besch%C3%A4ftigten_Personen
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz,_betreffend_die_Ab%C3%A4nderung_Unfallversicherungsgesetzes_und_des_Gesetzes,_betreffend_die_Unfall-_und_Krankenversicherung_der_in_land-_und_forstwirthschaftlichen_Betrieben_besch%C3%A4ftigten_Personen
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz,_betreffend_die_Ab%C3%A4nderung_Unfallversicherungsgesetzes_und_des_Gesetzes,_betreffend_die_Unfall-_und_Krankenversicherung_der_in_land-_und_forstwirthschaftlichen_Betrieben_besch%C3%A4ftigten_Personen
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz,_betreffend_die_Ab%C3%A4nderung_Unfallversicherungsgesetzes_und_des_Gesetzes,_betreffend_die_Unfall-_und_Krankenversicherung_der_in_land-_und_forstwirthschaftlichen_Betrieben_besch%C3%A4ftigten_Personen
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz,_betreffend_die_Ab%C3%A4nderung_Unfallversicherungsgesetzes_und_des_Gesetzes,_betreffend_die_Unfall-_und_Krankenversicherung_der_in_land-_und_forstwirthschaftlichen_Betrieben_besch%C3%A4ftigten_Personen
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz,_betreffend_die_Ab%C3%A4nderung_Unfallversicherungsgesetzes_und_des_Gesetzes,_betreffend_die_Unfall-_und_Krankenversicherung_der_in_land-_und_forstwirthschaftlichen_Betrieben_besch%C3%A4ftigten_Personen
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz,_betreffend_die_Ab%C3%A4nderung_Unfallversicherungsgesetzes_und_des_Gesetzes,_betreffend_die_Unfall-_und_Krankenversicherung_der_in_land-_und_forstwirthschaftlichen_Betrieben_besch%C3%A4ftigten_Personen
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz,_betreffend_die_Ab%C3%A4nderung_Unfallversicherungsgesetzes_und_des_Gesetzes,_betreffend_die_Unfall-_und_Krankenversicherung_der_in_land-_und_forstwirthschaftlichen_Betrieben_besch%C3%A4ftigten_Personen
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz,_betreffend_die_Ab%C3%A4nderung_Unfallversicherungsgesetzes_und_des_Gesetzes,_betreffend_die_Unfall-_und_Krankenversicherung_der_in_land-_und_forstwirthschaftlichen_Betrieben_besch%C3%A4ftigten_Personen
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz,_betreffend_die_Ab%C3%A4nderung_Unfallversicherungsgesetzes_und_des_Gesetzes,_betreffend_die_Unfall-_und_Krankenversicherung_der_in_land-_und_forstwirthschaftlichen_Betrieben_besch%C3%A4ftigten_Personen
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz_%C3%BCber_die_Vorbereitung_des_Kriegszustandes_in_Elsa%C3%9F-Lothringen
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz_%C3%BCber_die_Vorbereitung_des_Kriegszustandes_in_Elsa%C3%9F-Lothringen
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz_%C3%BCber_die_Vorbereitung_des_Kriegszustandes_in_Elsa%C3%9F-Lothringen
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz_%C3%BCber_die_Vorbereitung_des_Kriegszustandes_in_Elsa%C3%9F-Lothringen
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz_%C3%BCber_die_Vorbereitung_des_Kriegszustandes_in_Elsa%C3%9F-Lothringen
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz_%C3%BCber_die_Vorbereitung_des_Kriegszustandes_in_Elsa%C3%9F-Lothringen
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz_%C3%BCber_die_Vorbereitung_des_Kriegszustandes_in_Elsa%C3%9F-Lothringen
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Ausf%C3%BChrungsvorschriften_zu_dem_Gesetze_%C3%BCber_die_Unterst%C3%BCtzung_von_Familien_der_zu_Friedens%C3%BCbungen_einberufenen_Mannschaften
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Ausf%C3%BChrungsvorschriften_zu_dem_Gesetze_%C3%BCber_die_Unterst%C3%BCtzung_von_Familien_der_zu_Friedens%C3%BCbungen_einberufenen_Mannschaften
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Ausf%C3%BChrungsvorschriften_zu_dem_Gesetze_%C3%BCber_die_Unterst%C3%BCtzung_von_Familien_der_zu_Friedens%C3%BCbungen_einberufenen_Mannschaften
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Ausf%C3%BChrungsvorschriften_zu_dem_Gesetze_%C3%BCber_die_Unterst%C3%BCtzung_von_Familien_der_zu_Friedens%C3%BCbungen_einberufenen_Mannschaften
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Ausf%C3%BChrungsvorschriften_zu_dem_Gesetze_%C3%BCber_die_Unterst%C3%BCtzung_von_Familien_der_zu_Friedens%C3%BCbungen_einberufenen_Mannschaften
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Ausf%C3%BChrungsvorschriften_zu_dem_Gesetze_%C3%BCber_die_Unterst%C3%BCtzung_von_Familien_der_zu_Friedens%C3%BCbungen_einberufenen_Mannschaften
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Ausf%C3%BChrungsvorschriften_zu_dem_Gesetze_%C3%BCber_die_Unterst%C3%BCtzung_von_Familien_der_zu_Friedens%C3%BCbungen_einberufenen_Mannschaften
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Ausf%C3%BChrungsvorschriften_zu_dem_Gesetze_%C3%BCber_die_Unterst%C3%BCtzung_von_Familien_der_zu_Friedens%C3%BCbungen_einberufenen_Mannschaften
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Ausf%C3%BChrungsvorschriften_zu_dem_Gesetze_%C3%BCber_die_Unterst%C3%BCtzung_von_Familien_der_zu_Friedens%C3%BCbungen_einberufenen_Mannschaften
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Ausf%C3%BChrungsvorschriften_zu_dem_Gesetze_%C3%BCber_die_Unterst%C3%BCtzung_von_Familien_der_zu_Friedens%C3%BCbungen_einberufenen_Mannschaften
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Ausf%C3%BChrungsvorschriften_zu_dem_Gesetze_%C3%BCber_die_Unterst%C3%BCtzung_von_Familien_der_zu_Friedens%C3%BCbungen_einberufenen_Mannschaften
https://de.wikisource.org/wiki/Verordnung,_betreffend_die_dem_Landeshauptmann_der_Neu-Guinea-Kompagnie_zustehenden_richterlichen_und_Verwaltungsbefugnisse
https://de.wikisource.org/wiki/Verordnung,_betreffend_die_dem_Landeshauptmann_der_Neu-Guinea-Kompagnie_zustehenden_richterlichen_und_Verwaltungsbefugnisse
https://de.wikisource.org/wiki/Verordnung,_betreffend_die_dem_Landeshauptmann_der_Neu-Guinea-Kompagnie_zustehenden_richterlichen_und_Verwaltungsbefugnisse
https://de.wikisource.org/wiki/Verordnung,_betreffend_die_dem_Landeshauptmann_der_Neu-Guinea-Kompagnie_zustehenden_richterlichen_und_Verwaltungsbefugnisse
https://de.wikisource.org/wiki/Verordnung,_betreffend_die_dem_Landeshauptmann_der_Neu-Guinea-Kompagnie_zustehenden_richterlichen_und_Verwaltungsbefugnisse
https://de.wikisource.org/wiki/Verordnung,_betreffend_die_dem_Landeshauptmann_der_Neu-Guinea-Kompagnie_zustehenden_richterlichen_und_Verwaltungsbefugnisse
https://de.wikisource.org/wiki/Verordnung,_betreffend_die_dem_Landeshauptmann_der_Neu-Guinea-Kompagnie_zustehenden_richterlichen_und_Verwaltungsbefugnisse
https://de.wikisource.org/wiki/Verordnung,_betreffend_die_dem_Landeshauptmann_der_Neu-Guinea-Kompagnie_zustehenden_richterlichen_und_Verwaltungsbefugnisse
https://de.wikisource.org/wiki/Verordnung,_betreffend_die_dem_Landeshauptmann_der_Neu-Guinea-Kompagnie_zustehenden_richterlichen_und_Verwaltungsbefugnisse
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Ausf%C3%BChrung_des_Gesetzes_%C3%BCber_die_Pr%C3%BCfung_der_L%C3%A4ufe_und_Verschl%C3%BCsse_der_Handfeuerwaffen
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Ausf%C3%BChrung_des_Gesetzes_%C3%BCber_die_Pr%C3%BCfung_der_L%C3%A4ufe_und_Verschl%C3%BCsse_der_Handfeuerwaffen
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Ausf%C3%BChrung_des_Gesetzes_%C3%BCber_die_Pr%C3%BCfung_der_L%C3%A4ufe_und_Verschl%C3%BCsse_der_Handfeuerwaffen
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Ausf%C3%BChrung_des_Gesetzes_%C3%BCber_die_Pr%C3%BCfung_der_L%C3%A4ufe_und_Verschl%C3%BCsse_der_Handfeuerwaffen
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Ausf%C3%BChrung_des_Gesetzes_%C3%BCber_die_Pr%C3%BCfung_der_L%C3%A4ufe_und_Verschl%C3%BCsse_der_Handfeuerwaffen
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Ausf%C3%BChrung_des_Gesetzes_%C3%BCber_die_Pr%C3%BCfung_der_L%C3%A4ufe_und_Verschl%C3%BCsse_der_Handfeuerwaffen
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Ausf%C3%BChrung_des_Gesetzes_%C3%BCber_die_Pr%C3%BCfung_der_L%C3%A4ufe_und_Verschl%C3%BCsse_der_Handfeuerwaffen
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Ausf%C3%BChrung_des_Gesetzes_%C3%BCber_die_Pr%C3%BCfung_der_L%C3%A4ufe_und_Verschl%C3%BCsse_der_Handfeuerwaffen
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Ausf%C3%BChrung_des_Gesetzes_%C3%BCber_die_Pr%C3%BCfung_der_L%C3%A4ufe_und_Verschl%C3%BCsse_der_Handfeuerwaffen
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Anwendung_der_vertragsm%C3%A4%C3%9Fig_bestehenden_Zollbefreiungen_und_Zollerm%C3%A4%C3%9Figungen_auf_die_spanischen_Boden-_und_Industrie-Erzeugnisse._Vom_30._Juni_1892
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Anwendung_der_vertragsm%C3%A4%C3%9Fig_bestehenden_Zollbefreiungen_und_Zollerm%C3%A4%C3%9Figungen_auf_die_spanischen_Boden-_und_Industrie-Erzeugnisse._Vom_30._Juni_1892
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Anwendung_der_vertragsm%C3%A4%C3%9Fig_bestehenden_Zollbefreiungen_und_Zollerm%C3%A4%C3%9Figungen_auf_die_spanischen_Boden-_und_Industrie-Erzeugnisse._Vom_30._Juni_1892
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Anwendung_der_vertragsm%C3%A4%C3%9Fig_bestehenden_Zollbefreiungen_und_Zollerm%C3%A4%C3%9Figungen_auf_die_spanischen_Boden-_und_Industrie-Erzeugnisse._Vom_30._Juni_1892
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Anwendung_der_vertragsm%C3%A4%C3%9Fig_bestehenden_Zollbefreiungen_und_Zollerm%C3%A4%C3%9Figungen_auf_die_spanischen_Boden-_und_Industrie-Erzeugnisse._Vom_30._Juni_1892
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Anwendung_der_vertragsm%C3%A4%C3%9Fig_bestehenden_Zollbefreiungen_und_Zollerm%C3%A4%C3%9Figungen_auf_die_spanischen_Boden-_und_Industrie-Erzeugnisse._Vom_30._Juni_1892
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Anwendung_der_vertragsm%C3%A4%C3%9Fig_bestehenden_Zollbefreiungen_und_Zollerm%C3%A4%C3%9Figungen_auf_die_spanischen_Boden-_und_Industrie-Erzeugnisse._Vom_30._Juni_1892
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Anwendung_der_vertragsm%C3%A4%C3%9Fig_bestehenden_Zollbefreiungen_und_Zollerm%C3%A4%C3%9Figungen_auf_die_spanischen_Boden-_und_Industrie-Erzeugnisse._Vom_30._Juni_1892
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Anwendung_der_vertragsm%C3%A4%C3%9Fig_bestehenden_Zollbefreiungen_und_Zollerm%C3%A4%C3%9Figungen_auf_die_spanischen_Boden-_und_Industrie-Erzeugnisse._Vom_30._Juni_1892
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Anwendung_der_vertragsm%C3%A4%C3%9Fig_bestehenden_Zollbefreiungen_und_Zollerm%C3%A4%C3%9Figungen_auf_die_spanischen_Boden-_und_Industrie-Erzeugnisse._Vom_30._Juni_1892
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Anwendung_der_vertragsm%C3%A4%C3%9Fig_bestehenden_Zollbefreiungen_und_Zollerm%C3%A4%C3%9Figungen_auf_die_spanischen_Boden-_und_Industrie-Erzeugnisse._Vom_30._Juni_1892
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Anwendung_der_vertragsm%C3%A4%C3%9Fig_bestehenden_Zollbefreiungen_und_Zollerm%C3%A4%C3%9Figungen_auf_die_spanischen_Boden-_und_Industrie-Erzeugnisse._Vom_30._Juni_1892
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Anwendung_der_vertragsm%C3%A4%C3%9Fig_bestehenden_Zolls%C3%A4tze_auf_rum%C3%A4nische_Erzeugnisse
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Anwendung_der_vertragsm%C3%A4%C3%9Fig_bestehenden_Zolls%C3%A4tze_auf_rum%C3%A4nische_Erzeugnisse
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Anwendung_der_vertragsm%C3%A4%C3%9Fig_bestehenden_Zolls%C3%A4tze_auf_rum%C3%A4nische_Erzeugnisse
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Anwendung_der_vertragsm%C3%A4%C3%9Fig_bestehenden_Zolls%C3%A4tze_auf_rum%C3%A4nische_Erzeugnisse
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Anwendung_der_vertragsm%C3%A4%C3%9Fig_bestehenden_Zolls%C3%A4tze_auf_rum%C3%A4nische_Erzeugnisse
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Anwendung_der_vertragsm%C3%A4%C3%9Fig_bestehenden_Zolls%C3%A4tze_auf_rum%C3%A4nische_Erzeugnisse
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Anwendung_der_vertragsm%C3%A4%C3%9Fig_bestehenden_Zolls%C3%A4tze_auf_rum%C3%A4nische_Erzeugnisse
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Anwendung_der_vertragsm%C3%A4%C3%9Fig_bestehenden_Zolls%C3%A4tze_auf_rum%C3%A4nische_Erzeugnisse
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Anwendung_der_vertragsm%C3%A4%C3%9Fig_bestehenden_Zolls%C3%A4tze_auf_rum%C3%A4nische_Erzeugnisse
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Anwendung_der_vertragsm%C3%A4%C3%9Fig_bestehenden_Zolls%C3%A4tze_auf_rum%C3%A4nische_Erzeugnisse
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Anwendung_der_vertragsm%C3%A4%C3%9Fig_bestehenden_Zolls%C3%A4tze_auf_rum%C3%A4nische_Erzeugnisse
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Anwendung_der_vertragsm%C3%A4%C3%9Fig_bestehenden_Zolls%C3%A4tze_auf_rum%C3%A4nische_Erzeugnisse
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Anwendung_der_vertragsm%C3%A4%C3%9Fig_bestehenden_Zolls%C3%A4tze_auf_rum%C3%A4nische_Erzeugnisse
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Anwendung_der_vertragsm%C3%A4%C3%9Fig_bestehenden_Zolls%C3%A4tze_auf_rum%C3%A4nische_Erzeugnisse
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Anwendung_der_vertragsm%C3%A4%C3%9Fig_bestehenden_Zolls%C3%A4tze_auf_rum%C3%A4nische_Erzeugnisse
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Anwendung_der_vertragsm%C3%A4%C3%9Fig_bestehenden_Zolls%C3%A4tze_auf_rum%C3%A4nische_Erzeugnisse
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Anwendung_der_vertragsm%C3%A4%C3%9Fig_bestehenden_Zolls%C3%A4tze_auf_rum%C3%A4nische_Erzeugnisse
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Anwendung_der_vertragsm%C3%A4%C3%9Fig_bestehenden_Zolls%C3%A4tze_auf_rum%C3%A4nische_Erzeugnisse
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Anwendung_der_vertragsm%C3%A4%C3%9Fig_bestehenden_Zolls%C3%A4tze_auf_rum%C3%A4nische_Erzeugnisse
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Anwendung_der_vertragsm%C3%A4%C3%9Fig_bestehenden_Zolls%C3%A4tze_auf_rum%C3%A4nische_Erzeugnisse
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Anwendung_der_vertragsm%C3%A4%C3%9Fig_bestehenden_Zolls%C3%A4tze_auf_rum%C3%A4nische_Erzeugnisse
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Betriebsordnung_f%C3%BCr_die_Haupteisenbahnen_Deutschlands
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Betriebsordnung_f%C3%BCr_die_Haupteisenbahnen_Deutschlands
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Betriebsordnung_f%C3%BCr_die_Haupteisenbahnen_Deutschlands
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Betriebsordnung_f%C3%BCr_die_Haupteisenbahnen_Deutschlands
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Betriebsordnung_f%C3%BCr_die_Haupteisenbahnen_Deutschlands
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Bestimmungen_%C3%BCber_die_Bef%C3%A4higung_von_Eisenbahnbetriebsbeamten
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Bestimmungen_%C3%BCber_die_Bef%C3%A4higung_von_Eisenbahnbetriebsbeamten
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Bestimmungen_%C3%BCber_die_Bef%C3%A4higung_von_Eisenbahnbetriebsbeamten
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Bestimmungen_%C3%BCber_die_Bef%C3%A4higung_von_Eisenbahnbetriebsbeamten
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Bestimmungen_%C3%BCber_die_Bef%C3%A4higung_von_Eisenbahnbetriebsbeamten
https://de.wikisource.org/wiki/Bekanntmachung,_betreffend_die_Bestimmungen_%C3%BCber_die_Bef%C3%A4higung_von_Eisenbahnbetriebsbeamten


5. Juli 1892. 21. Juli
1892.

Bekanntmachung, betreffend die
Signalordnung für die Eisenbahnen
Deutschlands.

36. 2045. 733–746.
[IX]

5. Juli 1892. 21. Juli
1892.

Bekanntmachung, betreffend die
Normen für den Bau und die
Ausrüstung der Haupteisenbahnen
Deutschlands.

36. 2046.
(mit Anl.) 747–763.

5. Juli 1892. 21. Juli
1892.

Bekanntmachung, betreffend die
Bahnordnung für die
Nebeneisenbahnen Deutschlands.

36. 2047.
(mit Anl.) 764–785.

1. Septbr.
1892.

6. Septbr.
1892.

Bekanntmachung, betreffend die
Bezeichnung der Kauffahrteischiffe. 37. 2048. 787.

6. Septbr.
1892.

17. Septbr.
1892.

Verordnung, betreffend das
Bergwesen im
südwestafrikanischen Schutzgebiet.

38. 2049. 789–792.

26. Oktbr.
1892.

27. Oktbr.
1892.

Verordnung, betreffend die
Einberufung des Reichstags. 40. 2051. 921.

7. Novbr.
1892.

24. Novbr.
1892.

Bekanntmachung, betreffend die
Gestattung des Feilbietens von Bier
im Umherziehen.

42. 2055. 1038.

8. Novbr.
1892.

24. Novbr.
1892.

Verordnung, betreffend die
Eheschließung und die
Beurkundung des Personenstandes
für das südwestafrikanische
Schutzgebiet.

42. 205. 1037.

8. Novbr.
1892.

17. Dezbr.
1892.

Verordnung über die Führung der
Reichsflagge. 47. 2061. 1050–1051.

15. Novbr.
1892.

23. Novbr.
1892.

Bekanntmachung, betreffend die
Verkehrsordnung für die
Eisenbahnen Deutschlands.

41. 2052.
(mit Anl.) 923–1014.
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1892.

23. Novbr.
1892.

Bekanntmachung, betreffend die
Vereinbarung erleichternder
Vorschriften für den
wechselseitigen Verkehr zwischen
den Eisenbahnen Deutschlands
einerseits und Oesterreichs und
Ungarns andererseits rücksichtlich
der bedingungsweise zur
Beförderung zugelassenen
Gegenstände, in Gemäßheit des §. 1
letzter Absatz der
Ausführungsbestimmungen zum
internationalen Uebereinkommen
über den Eisenbahnfrachtverkehr.

41. 2053. 1015–1036.

24. Novbr.
1892.

26. Novbr.
1892.

Gesetz, betreffend die Anwendung
der für die Einfuhr nach
Deutschland vertragsmäßig
bestehenden Zollbefreiungen und
Zollermäßigungen gegenüber den
nicht meistbegünstigten Staaten.

43. 2056. 1039.
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26. Novbr.
1892.

28. Novbr.
1892.

Bekanntmachung, betreffend die
Anwendung der vertragsmäßig für
die Nummern 9a, bα, bß, bγ, bε, c,
dα, e (Mais) und f (gemalzte Gerste)
des deutschen Zolltarifs
bestehenden Zollsätze auf die
rumänischen Erzeugnisse.

44. 2057. 1041. [X]

23. Novbr.
1892.

28. Dezbr.
1892.

Verordnung, betreffend das
Schürfen im Schutzgebiet von
Kamerun.

46. 2059. 1045–1048.

29. Novbr.
1892.

30. Novbr.
1892.

Bekanntmachung, betreffend die
Anwendung der vertragsmäßig
bestehenden Zollbefreiungen und
Zollermäßigungen auf die
spanischen Boden- und Industrie-
Erzeugnisse.

45. 2058. 1043.

4. Dezbr.
1892.

17. Dezbr.
1892.

Verordnung wegen Ergänzung der
Verordnungen vom 16. August 1876
und 22. Mai 1891, betreffend die
Kautionen der bei der Militär- und
der Marineverwaltung angestellten
Beamten.

47. 2062. 1051.

14. Dezbr.
1892.

17. Dezbr.
1892.

Gesetz, betreffend die Einführung
des §. 75a des
Krankenversicherungsgesetzes.

47. 2060. 1049.

14. Dezbr.
1892.

17. Dezbr.
1892.

Verordnung, betreffend die
Einführung von Reichsgesetzen in
Helgoland.

47. 2063. 1052–1053.

20. Dezbr.
1892.

23. Dezbr.
1892.

Verordnung über die Inkraftsetzung
des Gesetzes, betreffend die
Prüfung der Läufe und Verschlüsse
der Handfeuerwaffen.

48. 2064. 1055.

22. Dezbr.
1892.

23. Dezbr.
1892.

Bekanntmachung, betreffend die
Anwendung der vertragsmäßig für
die Nummern 9a, bα, bß, bγ, bε, c,
dα, e (Mais) und f (gemalzte Gerste)
des deutschen Zolltarifs
bestehenden Zollsätze auf die
rumänischen Erzeugnisse.

48. 2065. 1056.

Verordnung über die Führung der
Reichsflagge, Flaggengesetz
Titel: Verordnung über die Führung der Reichsflagge.

Fundstelle: Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1892, Nr. 47, Seite
1050–1051

Fassung vom: 8. November 1892
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Bekanntmachung: 17. Dezember 1892
Änderungsstand: 22. November 1907, RgBl. Band 1907, Nr. 48, Seite 753
Quelle: Scan auf Commons

(Nr. 2061.) Verordnung über die Führung der Reichsflagge. Vom 8. November 1892.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc.

verordnen auf Grund des Artikels 55 der Reichsverfassung im Namen des Reichs, was folgt:

§. 1.

Die Bundesflagge in der durch die Verordnung vom 25. Oktober 1867 (Bundes-Gesetzbl. S. 39)
für die Schiffe der deutschen Handelsmarine festgestellten Form bildet die deutsche
Nationalflagge.

§. 2.

Die deutsche Kriegsflagge wird nach näherer Bestimmung des Kaisers von der Kaiserlichen
Marine und von den im unmittelbaren Reichsdienst befindlichen Behörden und Anstalten des
deutschen Heeres geführt. Unberührt bleibt die Bestimmung in dem Kaiserlichen Erlasse,
betreffend die Führung der Kriegsflagge auf den Privatfahrzeugen der deutschen Fürsten, vom
2. März 1886 (Reichs-Gesetzbl. S. 59).

§. 3.

Zum Gebrauche derjenigen Reichsbehörden, welche nicht die deutsche Kriegsflagge zu führen
haben, dient die Reichsdienstflagge. Dieselbe besteht aus der deutschen Nationalflagge mit
einem in der Mitte des weißen Feldes angebrachten, die dienstliche Bestimmung und den
Verwaltungszweig kenntlich machenden Abzeichen. Abzeichen sind:

1. im Bereiche des Auswärtigen Amts und des Reichs-Kolonialamts, einschließlich der
Kaiserlichen Behörden und Fahrzeuge in den deutschen Schutzgebieten, der Reichsadler mit
der Kaiserlichen Krone,
2. im Bereiche der Kaiserlichen Marine, sofern daselbst nicht die Kriegsflagge zu führen ist,
ein gelber unklarer Anker mit der Kaiserlichen Krone darüber,
3. im Bereiche des Reichspostamts ein gelbes Posthorn mit der Kaiserlichen Krone darüber,
4. im Bereiche der übrigen Verwaltungszweige die Kaiserliche Krone.

§. 4.

Zur Führung der Reichsdienstflagge sind nur die Behörden des Reichs berechtigt. Außerdem
haben solche deutsche Schiffe, welche, ohne im Eigenthum des Reichs zu stehen, im Auftrage
der Reichspostverwaltung die Post befördern, solange sie die Post an Bord haben, neben der

https://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Deutsches_Reichsgesetzblatt_1892_047_1050.jpg
http://verfassung-deutschland.de/#Artikel55
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/verordnung-betreffend-die-bundesflagge-fuer-kauffahrteischiffe/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/allerhoechster-erlass-betreffend-die-fuehrung-der-kriegsflagge-auf-den-privatfahrzeugen-der-deutschen-fuersten/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/allerhoechster-erlass-betreffend-die-fuehrung-der-kriegsflagge-auf-den-privatfahrzeugen-der-deutschen-fuersten/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/allerhoechster-erlass-betreffend-die-fuehrung-der-kriegsflagge-auf-den-privatfahrzeugen-der-deutschen-fuersten/


Nationalflagge als besonderes Abzeichen die Postflagge (§. 3 Nr. 3) im Großtop zu heißen. Für
dieselbe Zeit sind diese Schiffe berechtigt, die Postflagge als Gösch auf dem Bugspriet zu
führen.

§. 5.

Diese Verordnung tritt am 1. April 1893 in Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen
Insiegel.
Gegeben Kiel, den 8. November 1892, an Bord Meines Panzerschiffs „Baden“.

(L. S.)  Wilhelm.
 

  Graf von Caprivi.

Gesetz über die Abänderung des Gesetzes,
betreffend die Krankenversicherung der
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(Nr. 2013.) Gesetz über die Abänderung des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni
1883. Vom 10. April 1892.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags,
was folgt:

Artikel 1.

Die §§. 1 bis 4 des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883
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werden durch folgende Bestimmungen ersetzt:

A. Versicherungszwang.
§. 1.

Personen, welche gegen Gehalt oder Lohn beschäftigt sind:

1. in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen und Gruben, in Fabriken und
Hüttenwerken, beim Eisenbahn-, Binnenschiffahrts- und Baggereibetriebe, auf Werften und
bei Bauten,
2. im Handelsgewerbe, im Handwerk und in sonstigen stehenden Gewerbebetrieben,
2a. in dem Geschäftsbetriebe der Anwälte, Notare und Gerichtsvollzieher, der
Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und Versicherungsanstalten,
3. in Betrieben, in denen Dampfkessel oder durch elementare Kraft (Wind, Wasser, Dampf,
Gas, heiße Luft u. s. w.) bewegte Triebwerke zur Verwendung kommen, sofern diese
Verwendung nicht ausschließlich in vorübergehender Benutzung einer nicht zur
Betriebsanlage gehörenden Kraftmaschine besteht,

sind mit Ausnahme der Gehülfen und Lehrlinge in Apotheken, sowie der im §. 2 unter Ziffer 2
bis 6 aufgeführten Personen, sofern nicht die Beschäftigung durch die Natur ihres
Gegenstandes oder im Voraus durch den Arbeitsvertrag auf einen Zeitraum von weniger als
einer Woche beschränkt ist, nach Maßgabe der Vorschriften dieses Gesetzes gegen Krankheit
zu versichern.
Dasselbe gilt von Personen, welche in dem gesammten Betriebe der Post- und
Telegraphenverwaltungen, sowie in den Betrieben der Marine- und Heeresverwaltungen
gegen Gehalt oder Lohn beschäftigt sind und nicht bereits auf Grund der vorstehenden
Bestimmungen der Krankenversicherungspflicht unterliegen.
Die Besatzung von Seeschiffen, auf welche die Vorschriften der §§. 48 und 49 der
Seemannsordnung vom 27. Dezember 1872 (Reichs-Gesetzbl. S. 409) Anwendung finden,
unterliegt der Versicherungspflicht nicht.
Handlungsgehülfen und -Lehrlinge unterliegen der Versicherungspflicht nur, sofern durch
Vertrag die ihnen nach Artikel 60 des deutschen Handelsgesetzbuchs zustehenden Rechte
aufgehoben oder beschränkt sind.
Als Gehalt oder Lohn im Sinne dieses Gesetzes gelten auch Tantiemen und Naturalbezüge. Für
die letzteren wird der Durchschnittswerth in Ansatz gebracht; dieser Werth wird von der
unteren Verwaltungsbehörde festgesetzt.

§. 2.

Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde für ihren Bezirk, oder eines weiteren
Kommunalverbandes für seinen Bezirk oder Theile desselben, kann die Anwendung der
Vorschriften des §. 1 erstreckt werden:

1. auf diejenigen im §. 1 bezeichneten Personen, deren Beschäftigung durch die Natur ihres
Gegenstandes oder im Voraus durch den Arbeitsvertrag auf einen Zeitraum von weniger als
einer Woche beschränkt ist,
2. auf die in Kommunalbetrieben und im Kommunaldienste beschäftigten Personen, auf welche
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die Anwendung des §. 1 nicht durch anderweite reichsgesetzliche Vorschriften erstreckt ist,
3. auf diejenigen Familienangehörigen eines Betriebsunternehmers, deren Beschäftigung in
dem Betriebe nicht auf Grund eines Arbeitsvertrages stattfindet,
4. auf selbständige Gewerbetreibende, welche in eigenen Betriebsstätten im Auftrage und für
Rechnung anderer Gewerbetreibender mit der Herstellung oder Bearbeitung gewerblicher
Erzeugnisse beschäftigt werden (Hausindustrie), und zwar auch für den Fall, daß sie die Roh-
und Hülfsstoffe selbst beschaffen, und auch für die Zeit, während welcher sie vorübergehend
für eigene Rechnung arbeiten,
5. auf Handlungsgehülfen und -Lehrlinge, soweit dieselben nicht nach §. 1
versicherungspflichtig sind,
6. auf die in der Land- und Forstwirthschaft beschäftigten Arbeiter und Betriebsbeamten.

Die auf Grund dieser Vorschrift ergehenden statutarischen Bestimmungen müssen die genaue
Bezeichnung derjenigen Klassen von Personen, auf welche die Anwendung der Vorschriften
des §. 1 erstreckt werden soll, und in den Fällen der Ziffern 1 und 4 Bestimmungen über die
Verpflichtung zur An- und Abmeldung, sowie über die Verpflichtung zur Einzahlung der
Beiträge enthalten.
Sie bedürfen der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde und sind in der für
Bekanntmachungen der Gemeindebehörden vorgeschriebenen oder üblichen Form zu
veröffentlichen.

§. 2a.

Die Anwendung der Vorschriften des §. 1 kann auch auf solche in Betrieben oder im Dienste
des Reichs oder eines Staates beschäftigte Personen erstreckt werden, welche der
Krankenversicherungspflicht nicht bereits nach gesetzlichen Bestimmungen unterliegen. Die
Erstreckung erfolgt durch Verfügung des Reichskanzlers beziehungsweise der
Zentralbehörde.

§. 2b.

Betriebsbeamte, Werkmeister und Techniker, Handlungsgehülfen und -Lehrlinge, sowie die
unter §. 1 Absatz 1 Ziffer 2a fallenden Personen unterliegen der Versicherungspflicht nur,
wenn ihr Arbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt sechszweidrittel Mark für den Arbeitstag oder,
sofern Lohn oder Gehalt nach größeren Zeitabschnitten bemessen ist, zweitausend Mark für
das Jahr gerechnet, nicht übersteigt.
Dasselbe gilt von anderen unter §. 2 Absatz 1 Ziffer 2 und §. 2a fallenden Personen, soweit sie
Beamte sind.

§. 3.

Personen des Soldatenstandes, sowie solche in Betrieben oder im Dienste des Reichs, eines
Staates oder Kommunalverbandes beschäftigte Personen, welche dem Reich, Staat oder
Kommunalverbande gegenüber in Krankheitsfällen Anspruch auf Fortzahlung des Gehalts oder
des Lohnes mindestens für dreizehn Wochen nach der Erkrankung oder auf eine den
Bestimmungen des §. 6 entsprechende Unterstützung haben, sind von der
Versicherungspflicht ausgenommen.



§. 3a.

Auf ihren Antrag sind von der Versicherungspflicht zu befreien:

1. Personen, welche in Folge von Verletzungen, Gebrechen, chronischen Krankheiten oder
Alter nur theilweise oder nur zeitweise erwerbsfähig sind, wenn der unterstützungspflichtige
Armenverband der Befreiung zustimmt,
2. Personen, welchen gegen ihren Arbeitgeber für den Fall der Erkrankung ein
Rechtsanspruch auf eine den Bestimmungen des §. 6 entsprechende oder gleichwerthige
Unterstützung zusteht, sofern die Leistungsfähigkeit des Arbeitgebers zur Erfüllung des
Anspruchs gesichert ist.

Wird der Antrag auf Befreiung von der Verwaltung der Gemeinde-Krankenversicherung oder
von dem Vorstande der Krankenkasse, welcher der Antragsteller angehören würde, abgelehnt,
so entscheidet auf Anrufen des Antragstellers die Aufsichtsbehörde endgültig.
In dem Falle zu 2 gilt die eingeräumte Befreiung nur für die Dauer des Arbeitsvertrages. Sie
erlischt vor Beendigung des Arbeitsvertrages:

a) wenn sie von der Aufsichtsbehörde wegen nicht genügender Leistungsfähigkeit des
Arbeitgebers von Amtswegen oder auf Antrag eines Betheiligten aufgehoben wird,
b) wenn der Arbeitgeber die befreite Person zur Krankenversicherung anmeldet. Die
Anmeldung ist ohne rechtliche Wirkung, wenn die befreite Person zur Zeit derselben bereits
erkrankt war.

Insoweit im Erkrankungsfalle der gegen den Arbeitgeber bestehende Anspruch nicht erfüllt
wird, ist auf Antrag der befreiten Person von der Gemeinde-Krankenversicherung oder von der
Krankenkasse, welcher sie im Nichtbefreiungsfalle angehört haben würde, die gesetzliche
oder statutenmäßige Krankenunterstützung zu gewähren. Die zu dem Ende gemachten
Aufwendungen sind von dem Arbeitgeber zu erstatten.

§. 3b.

Auf den Antrag des Arbeitgebers sind von der Versicherungspflicht zu befreien Lehrlinge,
welchen durch den Arbeitgeber für die während der Dauer des Lehrverhältnisses eintretenden
Erkrankungsfalle der Anspruch auf freie Kur oder Verpflegung in einem Krankenhause auf die
im §. 6 Absatz 2 bezeichnete Dauer gesichert ist. Gleiches gilt von Personen, welche im Falle
der Arbeitslosigkeit in einer die Versicherungspflicht begründenden Art in
Wohlthätigkeitsanstalten beschäftigt werden, deren Zweck darin besteht, arbeitslosen
Personen vorübergehend Beschäftigung zu gewähren (Arbeiterkolonien und dergl.).
Die Bestimmungen des §. 3a. Absatz 2 bis 4 finden entsprechende Anwendung.

B. Gemeinde-Krankenversicherung.
§. 4.

Für alle versicherungspflichtigen Personen, welche nicht



einer Orts-Krankenkasse (§. 16),
einer Betriebs- (Fabrik-) Krankenkasse (§. 59),
einer Bau-Krankenkasse (§. 69),
einer Innungs-Krankenkasse (§. 73),
einer Knappschaftskasse (§. 74)

angehören, tritt, vorbehaltlich der Bestimmung des §. 75, die Gemeinde-Krankenversicherung
ein.
Personen der in §§. 1 bis 3 bezeichneten Art, welche der Versicherungspflicht nicht
unterliegen und deren jährliches Gesammteinkommen zweitausend Mark nicht übersteigt,
sowie Dienstboten sind berechtigt, der Gemeinde-Krankenversicherung der Gemeinde, in
deren Bezirk sie beschäftigt sind, beizutreten. Durch statutarische Bestimmung (§. 2) kann
auch anderen nichtversicherungspflichtigen Personen die Aufnahme in die Gemeinde-
Krankenversicherung gestattet oder das Recht des Beitritts eingeräumt werden, sofern ihr
jährliches Gesammteinkommen zweitausend Mark nicht übersteigt.
Der Beitritt der Berechtigten erfolgt durch schriftliche oder mündliche Erklärung beim
Gemeindevorstande, gewährt aber keinen Anspruch auf Unterstützung im Falle einer bereits
zur Zeit dieser Erklärung eingetretenen Erkrankung. Die Gemeinde ist berechtigt,
nichtversicherungspflichtige Personen, welche sich zum Beitritt melden, einer ärztlichen
Untersuchung unterziehen zu lassen, und, wenn diese eine bereits bestehende Krankheit
ergiebt, von der Versicherung zurückzuweisen.
Freiwillig Beigetretene, welche die Versicherungsbeiträge (§. 5) an zwei auf einander
folgenden Zahlungsterminen nicht geleistet haben, scheiden damit aus der Gemeinde-
Krankenversicherung aus.

Artikel 2.

Hinter §. 5 wird folgender §. 5a eingeschoben:

§. 5a.

Für Personen, welche in Gewerbebetrieben beschäftigt sind, deren Natur es mit sich bringt,
daß einzelne Arbeiten an wechselnden Orten außerhalb der Betriebsstätte ausgeführt werden,
gilt auch für die Zeit, während welcher sie mit solchen Arbeiten beschäftigt sind, als
Beschäftigungsort der Sitz des Gewerbebetriebes.
Werden versicherungspflichtige Personen von einer öffentlichen oder privaten
Betriebsverwaltung mit Arbeiten beschäftigt, welche an wechselnden, in verschiedenen
Gemeindebezirken belegenen Orten auszuführen sind, so gilt, falls nicht nach Anhörung der
betheiligten Verwaltungen und Gemeinden oder weiteren Kommunalverbänden von der
höheren Verwaltungsbehörde etwas anderes bestimmt wird, als Beschäftigungsort diejenige
Gemeinde, in welcher die mit der unmittelbaren Leitung jener Arbeiten betraute Stelle ihren
Sitz hat.
Für Personen, welche in der Land- oder Forstwirthschaft zur Beschäftigung an wechselnden,
in verschiedenen Gemeindebezirken belegenen Orten angenommen sind, gilt als
Beschäftigungsort der Sitz des Betriebes (§. 44 des Gesetzes vom 5. Mai 1886, Reichs-
Gesetzbl. S. 132).
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Artikel 3.

Die §§. 6 bis 8 werden durch folgende Bestimmungen ersetzt:

§. 6.

Als Krankenunterstützung ist zu gewähren:

1. vom Beginn der Krankheit ab freie ärztliche Behandlung, Arznei, sowie Brillen, Bruchbänder
und ähnliche Heilmittel;
2. im Falle der Erwerbsunfähigkeit vom dritten Tage nach dem Tage der Erkrankung ab für
jeden Arbeitstag ein Krankengeld in Höhe der Hälfte des ortsüblichen Tagelohnes
gewöhnlicher Tagearbeiter.

Die Krankenunterstützung endet spätestens mit dem Ablauf der dreizehnten Woche nach
Beginn der Krankheit, im Falle der Erwerbsunfähigkeit spätestens mit dem Ablauf der
dreizehnten Woche nach Beginn des Krankengeldbezuges. Endet der Bezug des
Krankengeldes erst nach Ablauf der dreizehnten Woche nach dem Beginn der Krankheit, so
endet mit dem Bezuge des Krankengeldes zugleich auch der Anspruch auf die im Absatz 1
unter Ziffer 1 bezeichneten Leistungen.
Das Krankengeld ist nach Ablauf jeder Woche zu zahlen.

§. 6a.

Die Gemeinden sind ermächtigt, zu beschließen:

1. daß Personen, welche der Versicherungspflicht nicht unterliegen und freiwillig der
Gemeinde-Krankenversicherung beitreten, erst nach Ablauf einer auf höchstens sechs Wochen
vom Beitritt ab zu bemessenden Frist Krankenunterstützung erhalten;
2. daß Versicherten, welche die Gemeinde-Krankenversicherung durch eine mit dem Verlust
der bürgerlichen Ehrenrechte bedrohte strafbare Handlung geschädigt haben, für die Dauer
von zwölf Monaten seit Begehung der Strafthat, sowie daß Versicherten, welche sich eine
Krankheit vorsätzlich oder durch schuldhafte Betheiligung bei Schlägereien oder Raufhändeln,
durch Trunkfälligkeit oder geschlechtliche Ausschweifungen zugezogen haben, für diese
Krankheit das Krankengeld gar nicht oder nur theilweise zu gewähren ist;
3. daß Versicherten, welche von der Gemeinde die Krankenunterstützung ununterbrochen
oder im Laufe eines Zeitraums von zwölf Monaten für dreizehn Wochen bezogen haben, bei
Eintritt eines neuen Unterstützungsfalles, sofern dieser durch die gleiche nicht gehobene
Krankheitsursache veranlaßt ist, im Laufe der nächsten zwölf Monate Krankenunterstützung
nur für die Gesammtdauer von dreizehn Wochen zu gewähren ist;
4. daß Krankengeld allgemein oder unter bestimmten Voraussetzungen schon vom Tage des
Eintritts der Erwerbsunfähigkeit ab, sowie für Sonn- und Festtage zu zahlen ist;
5. daß Versicherten auf ihren Antrag die im §. 6 Absatz 1 Ziffer 1 bezeichneten Leistungen
auch für ihre dem Krankenversicherungszwange nicht unterliegenden Familienangehörigen zu
gewähren sind;
6. daß die ärztliche Behandlung, die Lieferung der Arznei und die Kur und Verpflegung nur
durch bestimmte Aerzte, Apotheken und Krankenhäuser zu gewähren sind und die Bezahlung
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der durch Inanspruchnahme anderer Aerzte, Apotheken und Krankenhäuser entstandenen
Kosten, von dringenden Fällen abgesehen, abgelehnt werden kann.

Die Gemeinden sind ferner ermächtigt, Vorschriften über die Krankenmeldung, über das
Verhalten der Kranken und über die Krankenaufsicht zu erlassen und zu bestimmen, daß
Versicherte, welche diesen Vorschriften oder den Anordnungen des behandelnden Arztes
zuwiderhandeln, Ordnungsstrafen bis zu zwanzig Mark zu erlegen haben. Vorschriften dieser
Art bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

§. 7.

An Stelle der im §. 6 vorgeschriebenen Leistungen kann freie Kur und Verpflegung in einem
Krankenhause gewährt werden, und zwar:

1. für diejenigen, welche verheirathet sind, oder eine eigene Haushaltung haben, oder
Mitglieder der Haushaltung ihrer Familie sind, mit ihrer Zustimmung, oder unabhängig von
derselben, wenn die Art der Krankheit Anforderungen an die Behandlung oder Verpflegung
stellt, welchen in der Familie des Erkrankten nicht genügt werden kann, oder wenn die
Krankheit eine ansteckende ist, oder wenn der Erkrankte wiederholt den auf Grund des §. 6a
Absatz 2 erlassenen Vorschriften zuwidergehandelt hat, oder wenn dessen Zustand oder
Verhalten eine fortgesetzte Beobachtung erfordert;
2. für sonstige Erkrankte unbedingt.

Hat der in einem Krankenhause Untergebrachte Angehörige, deren Unterhalt er bisher aus
seinem Arbeitsverdienst bestritten hat, so ist neben der freien Kur und Verpflegung die Hälfte
des im §. 6 als Krankengeld festgesetzten Betrages für diese Angehörigen zu zahlen. Die
Zahlung kann unmittelbar an die Angehörigen erfolgen.

§. 8.

Der Betrag des ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter wird von der höheren
Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Gemeindebehörde festgesetzt und durch das für ihre
amtlichen Bekanntmachungen bestimmte Blatt veröffentlicht. Aenderungen der Festsetzung
treten erst sechs Monate nach der Veröffentlichung in Kraft.
Die Festsetzung findet für männliche und weibliche, für Personen über und unter sechszehn
Jahren besonders statt. Für Personen unter sechszehn Jahren (jugendliche Personen) kann die
Festsetzung getrennt für junge Leute zwischen vierzehn und sechszehn Jahren und für Kinder
unter vierzehn Jahren vorgenommen werden. Für Lehrlinge gilt die für junge Leute getroffene
Feststellung.

Artikel 4.

Im §. 9 Absatz 2 wird das erste Wort „Dieselben“ durch die Worte: „Die Beiträge“ ersetzt und
dem Absatz 1 des Paragraphen folgender Satz hinzugefügt:

„In Fällen der Gewährung der im §. 6a Absatz 1 Ziffer 5 bezeichneten besonderen Leistungen
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sind besondere von der Gemeinde-Krankenversicherung allgemein festzusetzende
Zusatzbeiträge zu erheben.“

Artikel 5.

Im §. 10 Absatz 3 werden die Worte: „einer durchschnittlichen Jahreseinnahme“ ersetzt durch
die Worte: „der durchschnittlichen Jahresausgabe der letzten drei Jahre“ und hinter dem
Worte „Erhöhung“ eingeschaltet die Worte: „oder Erweiterung“.

Artikel 6.

Im §. 16 wird zwischen Absatz 1 und Absatz 2 folgender Absatz eingeschoben:

„Die Vorschriften des §. 5a finden auch hier Anwendung.“

Artikel 7.

Die §§. 19 bis 22 werden durch folgende Bestimmungen ersetzt:

§. 18a.

Die Gemeinden sind berechtigt, Gewerbszweige oder Betriebsarten, für welche eine Orts-
Krankenkasse nicht besteht, einer bestehenden Orts-Krankenkasse nach Anhörung derselben,
und nachdem den betheiligten Versicherungspflichtigen Gelegenheit zu einer Aeußerung
darüber gegeben worden ist, zuzuweisen. Die Zuweisung soll thunlichst an eine für verwandte
Gewerbszweige oder Betriebsarten bestehende Orts-Krankenkasse erfolgen.
Gegen den Bescheid, durch welchen die Zuweisung ausgesprochen wird, steht der Kasse
innerhalb vier Wochen nach der Zustellung die Beschwerde an die höhere
Verwaltungsbehörde zu.

§. 19.

Die Gewerbszweige und Betriebsarten, für welche eine Orts-Krankenkasse errichtet wird, sind
in dem Kassenstatut (§. 23) zu bezeichnen.
Die in diesen Gewerbszweigen und Betriebsarten beschäftigten Personen werden, soweit sie
versicherungspflichtig sind, vorbehaltlich der Bestimmung des §. 75, mit dem Tage, an
welchem sie in die Beschäftigung eintreten, Mitglieder der Kasse, sofern sie nicht vermöge
ihrer Beschäftigung einer der in §§. 59, 69, 73, 74 bezeichneten Kassen angehören.
Soweit sie nicht versicherungspflichtig sind, haben sie das Recht, der Kasse beizutreten,
sofern ihr jährliches Gesammteinkommen zweitausend Mark nicht übersteigt. Der Beitritt
erfolgt durch schriftliche oder mündliche Anmeldung bei dem Kassenvorstande oder der auf
Grund des §. 49 Absatz 5 errichteten Meldestelle, gewährt aber keinen Anspruch auf
Unterstützung im Falle einer bereits zur Zeit dieser Anmeldung eingetretenen Erkrankung.
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Die Kasse ist berechtigt, nichtversicherungspflichtige Personen, welche sich zum Beitritt
melden, einer ärztlichen Untersuchung unterziehen zu lassen und ihre Aufnahme abzulehnen,
wenn die Untersuchung eine bereits bestehende Krankheit ergiebt.
Sind mehrere Gewerbszweige oder Betriebsarten zu einem Betriebe vereinigt, so gehören die
in diesem beschäftigten versicherungspflichtigen Personen derjenigen Orts-Krankenkasse an,
welche für den Gewerbszweig oder die Betriebsart errichtet ist, in denen die Mehrzahl dieser
Personen beschäftigt ist. Im Zweifel entscheidet, nach Anhörung des Betriebsunternehmers,
der Vorstände der betheiligten Kassen und der Aufsichtsbehörde, die höhere
Verwaltungsbehörde endgültig.
Der Austritt ist versicherungspflichtigen Personen mit dem Schlusse des Rechnungsjahres zu
gestatten, wenn sie denselben spätestens drei Monate zuvor bei dem Vorstande beantragen
und vor dem Austritt nachweisen, daß sie Mitglieder einer der im §. 75 bezeichneten Kassen
geworden sind.
Die Mitgliedschaft nichtversicherungspflichtiger Personen erlischt, wenn sie die Beiträge an
zwei auf einander folgenden Zahlungsterminen nicht geleistet haben.

§. 20.

Die Orts-Krankenkassen sollen mindestens gewähren:

1. im Falle einer Krankheit oder durch Krankheit herbeigeführten Erwerbsunfähigkeit eine
Krankenunterstützung, welche nach §§. 6, 7, 8 mit der Maßgabe zu bemessen ist, daß der
durchschnittliche Tagelohn derjenigen Klassen der Versicherten, für welche die Kasse
errichtet wird, soweit er drei Mark für den Arbeitstag nicht überschreitet, an die Stelle des
ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter tritt;
2. eine Unterstützung in Höhe des Krankengeldes an Wöchnerinnen, welche innerhalb des
letzten Jahres, vom Tage der Entbindung ab gerechnet, mindestens sechs Monate hindurch
einer auf Grund dieses Gesetzes errichteten Kasse oder einer Gemeinde-Krankenversicherung
angehört haben, auf die Dauer von mindestens vier Wochen nach ihrer Niederkunft, und
soweit ihre Beschäftigung nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung für eine längere Zeit
untersagt ist, für diese Zeit;
3. für den Todesfall eines Mitgliedes ein Sterbegeld im zwanzigfachen Betrage des
durchschnittlichen Tagelohnes (Ziffer 1).

Die Feststellung des durchschnittlichen Tagelohnes kann auch unter Berücksichtigung der
zwischen den Kassenmitgliedern hinsichtlich der Lohnhöhe bestehenden Verschiedenheiten
klassenweise erfolgen. Der durchschnittliche Tagelohn einer Klasse darf in diesem Falle nicht
über den Betrag von vier Mark festgestellt werden.
Verstirbt ein als Mitglied der Kasse Erkrankter nach Beendigung der Krankenunterstützung,
so ist das Sterbegeld zu gewähren, wenn die Erwerbsunfähigkeit bis zum Tode fortgedauert
hat und der Tod in Folge derselben Krankheit vor Ablauf eines Jahres nach Beendigung der
Krankenunterstützung eingetreten ist.
Das Sterbegeld ist zunächst zur Deckung der Kosten des Begräbnisses bestimmt und in dem
aufgewendeten Betrage demjenigen auszuzahlen, welcher das Begrabniß besorgt. Ein
etwaiger Ueberschuß ist dem Hinterbliebenen Ehegatten, in Ermangelung eines solchen den
nächsten Erben auszuzahlen. Sind solche Personen nicht vorhanden, so verbleibt der
Ueberschuß der Kasse.
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§. 21.

Eine Erhöhung und Erweiterung der Leistungen der Orts-Krankenkassen ist in folgendem
Umfange zulässig:

1. Die Dauer der Krankenunterstützung kann auf einen längeren Zeitraum als dreizehn
Wochen bis zu einem Jahre festgesetzt werden.
1a. Das Krankengeld kann allgemein oder unter bestimmten Voraussetzungen schon vom
Tage des Eintritts der Erwerbsunfähigkeit ab, sowie für Sonn- und Festtage gewährt werden,
sofern dieses sowohl von der Vertretung der zu Beiträgen verpflichteten Arbeitgeber (§. 38)
als auch von derjenigen der Versicherten beschlossen wird, oder sofern der Betrag des
gesetzlich vorgeschriebenen Reservefonds erreicht ist.
2. Das Krankengeld kann auf einen höheren Betrag, und zwar bis zu drei Viertel des
durchschnittlichen Tagelohnes (§. 20) festgesetzt werden; neben freier ärztlicher Behandlung
und Arznei können auch andere als die im §. 6 bezeichneten Heilmittel gewährt werden.
3. Neben freier Kur und Verpflegung in einem Krankenhause kann Krankengeld bis zu einem
Achtel des durchschnittlichen Tagelohnes (§. 20) auch solchen bewilligt werden, welche nicht
den Unterhalt von Angehörigen aus ihrem Lohne bestritten haben.
3a. Für die Dauer eines Jahres von Beendigung der Krankenunterstützung ab kann Fürsorge
für Rekonvalescenten, namentlich auch Unterbringung in einer Rekonvalescentenanstalt
gewährt werden.
4. Die Wöchnerinnen-Unterstützung kann allgemein bis zur Dauer von sechs Wochen nach der
Niederkunft erstreckt werden.
5. Freie ärztliche Behandlung, freie Arznei und sonstige Heilmittel können für erkrankte
Familienangehörige der Kassenmitglieder, sofern sie nicht selbst dem
Krankenversicherungszwange unterliegen, auf besonderen Antrag oder allgemein gewährt
werden. Unter derselben Voraussetzung kann für Ehefrauen der Kassenmitglieder im Falle der
Entbindung die nach Ziffer 4 zulässige Unterstützung gewährt werden.
6. Das Sterbegeld kann auf einen höheren als den zwanzigfachen Betrag, und zwar bis zum
vierzigfachen Betrage des durchschnittlichen Tagelohnes (§. 20) erhöht werden.
7. Beim Tode der Ehefrau oder eines Kindes eines Kassenmitgliedes kann, sofern diese
Personen nicht selbst in einem gesetzlichen Versicherungsverhältniß stehen, auf Grund dessen
ihren Hinterbliebenen ein Anspruch auf Sterbegeld zusteht, ein Sterbegeld, und zwar für
erstere im Betrage bis zu zwei Dritteln, für letztere bis zur Hälfte des für das Mitglied
festgestellten Sterbegeldes gewährt werden.

Auf weitere Unterstützungen, namentlich auf Invaliden-, Wittwen- und
Waisenunterstützungen, dürfen die Leistungen der Orts-Krankenkassen nicht ausgedehnt
werden.

§. 22.

Die Beiträge zu den Orts-Krankenkassen sind in Prozenten des durchschnittlichen Tagelohnes
(§. 20) so zu bemessen, daß sie unter Einrechnung der etwaigen sonstigen Einnahmen der
Kasse ausreichen, um die statutenmäßigen Unterstützungen, die Verwaltungskosten und die
zur Ansammlung oder Ergänzung des Reservefonds (§. 32) erforderlichen Rücklagen zu
decken.
Krankenkassen, welche die im §. 21 Absatz 1 Ziffer 5 bezeichneten besonderen Leistungen auf



Antrag gewähren, sind nach Bestimmung des Statuts befugt, für diese Leistungen von
Kassenmitgliedern mit Familienangehörigen einen besonderen, allgemein festzusetzenden
Zusatzbeitrag zu erheben.
Orts-Krankenkassen, welche für verschiedene Gewerbszweige oder Betriebsarten errichtet
sind, können die Höhe der Beiträge für die einzelnen Gewerbszweige und Betriebsarten
verschieden bemessen, wenn und soweit die Verschiedenheit der Gewerbszweige und
Betriebsarten eine erhebliche Verschiedenheit der Erkrankungsgefahr bedingt. Festsetzungen
dieser Art bedürfen der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde.

Artikel 8.

Der §. 24 wird abgeändert, wie folgt:

§. 24.

Das Kassenstatut bedarf der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde. Bescheid ist
innerhalb sechs Wochen zu ertheilen. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn das
Statut den Anforderungen dieses Gesetzes nicht genügt oder wenn die Bestimmung über die
Klassen von Personen, welche der Kasse angehören sollen (§. 23 Absatz 2 Ziffer 1), mit den
Bestimmungen des Statuts einer anderen Kasse im Widerspruch steht. Wird die Genehmigung
versagt, so sind die Gründe mitzutheilen. Der versagende Bescheid kann im Wege des
Verwaltungsstreitverfahrens, wo ein solches nicht besteht, im Wege des Rekurses nach
Maßgabe der Vorschriften der §§. 20, 21 der Gewerbeordnung angefochten werden.
Abänderungen des Statuts unterliegen der gleichen Vorschrift.
Jedes Mitglied erhält ein Exemplar des Kassenstatuts und etwaiger Abänderungen.
Den Zeitpunkt, mit welchem die Kasse ins Leben tritt, bestimmt die höhere
Verwaltungsbehörde.

Artikel 9.

Die §§. 26 bis 28 werden durch folgende Bestimmungen ersetzt:

§. 26.

Für sämmtliche versicherungspflichtige Kassenmitglieder beginnt der Anspruch auf die
gesetzlichen Unterstützungen der Kasse zum Betrage der gesetzlichen Mindestleistungen der
Kasse (§. 20) mit dem Zeitpunkte, in welchem sie Mitglieder der Kasse geworden sind (§. 19).
Von Kassenmitgliedern, welche nachweisen, daß sie bereits einer anderen Krankenkasse
angehört oder Beiträge zur Gemeinde-Krankenversicherung geleistet haben, und daß zwischen
dem Zeitpunkte, mit welchem sie aufgehört haben, einer solchen Krankenkasse anzugehören
oder Beiträge zur Gemeinde-Krankenversicherung zu leisten, und dem Zeitpunkte, in welchem
sie Mitglieder der Orts-Krankenkasse geworden sind, nicht mehr als dreizehn Wochen liegen,
darf ein Eintrittsgeld nicht erhoben werden.
Kassenmitglieder, welche aus der Beschäftigung, vermöge welcher sie der Kasse angehörten,
behufs Erfüllung ihrer Dienstpflicht im Heere oder in der Marine ausgeschieden sind und nach
Erfüllung der Dienstpflicht in eine Beschäftigung zurückkehren, vermöge welcher sie der
Kasse wieder angehören, erwerben mit dem Zeitpunkte des Wiedereintritts in die Kasse das
Recht auf die vollen statutenmäßigen Unterstützungen derselben und können zur Zahlung
eines neuen Eintrittsgeldes nicht verpflichtet werden. Dasselbe gilt von denjenigen, welche
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einer Kasse vermöge der Beschäftigung in einem Gewerbszweige angehört haben, dessen
Natur eine periodisch wiederkehrende zeitweilige Einstellung des Betriebes mit sich bringt,
wenn sie in Folge der letzteren ausgeschieden, aber nach Wiederbeginn der Betriebsperiode
in eine Beschäftigung zurückgekehrt sind, vermöge welcher sie wieder Mitglieder derselben
Kasse werden.
Soweit die vorstehenden Bestimmungen nicht entgegenstehen, kann durch Kassenstatut
bestimmt werden, daß das Recht auf die Unterstützungen der Kasse erst nach Ablauf einer
Karenzzeit beginnt und daß neu eintretende Kassenmitglieder ein Eintrittsgeld zu zahlen
haben. Die Karenzzeit darf den Zeitraum von sechs Monaten, das Eintrittsgeld darf den Betrag
des für sechs Wochen zu leistenden Kassenbeitrages nicht übersteigen.

§. 26a.

Kassenmitgliedern, welche gleichzeitig anderweitig gegen Krankheit versichert sind, ist das
Krankengeld soweit zu kürzen, als dasselbe zusammen mit dem aus anderweiter Versicherung
bezogenen Krankengelde den vollen Betrag ihres durchschnittlichen Tagelohnes übersteigen
würde. Durch das Kassenstatut kann diese Kürzung ganz oder theilweise ausgeschlossen
werden.
Durch das Kassenstatut kann ferner bestimmt werden:

1. daß die Mitglieder verpflichtet sind, andere von ihnen eingegangene
Versicherungsverhältnisse, aus welchen ihnen Ansprüche auf Krankenunterstützung zustehen,
sofern sie zur Zeit des Eintritts in die Kasse bereits bestanden, binnen einer Woche nach dem
Eintritt, sofern sie später abgeschlossen werden, binnen einer Woche nach dem Abschlusse,
dem Kassenvorstande anzuzeigen;
2. daß Mitgliedern, welche die Kasse durch eine mit dem Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechte bedrohte strafbare Handlung geschädigt haben, für die Dauer von zwölf Monaten
seit Begehung der Strafthat, sowie daß Versicherten, welche sich eine Krankheit vorsätzlich
oder durch schuldhafte Betheiligung bei Schlägereien oder Raufhändeln, durch Trunkfälligkeit
oder geschlechtliche Ausschweifungen zugezogen haben, für diese Krankheit das
statutenmäßige Krankengeld gar nicht oder nur theilweise zu gewähren ist;
2a. daß Mitglieder, welche der gemäß Ziffer 1 getroffenen Bestimmung oder den durch
Beschluß der Generalversammlung über die Krankenmeldung, das Verhalten der Kranken und
die Krankenaufsicht erlassenen Vorschriften oder den Anordnungen des behandelnden Arztes
zuwiderhandeln, Ordnungsstrafen bis zu zwanzig Mark zu erlegen haben;
2b. daß die ärztliche Behandlung, die Lieferung der Arznei und die Kur und Verpflegung nur
durch bestimmte Aerzte, Apotheken und Krankenhäuser zu gewähren sind und die Bezahlung
der durch Inanspruchnahme anderer Aerzte, Apotheken und Krankenhäuser entstandenen
Kosten, von dringenden Fällen abgesehen, abgelehnt werden kann;
3. daß Mitgliedern, welche von dieser Krankenkasse eine Krankenunterstützung
ununterbrochen oder im Laufe eines Zeitraums von zwölf Monaten für dreizehn Wochen
bezogen haben, bei Eintritt eines neuen Unterstützungsfalles, sofern dieser durch die gleiche
nicht gehobene Krankheitsursache veranlaßt worden ist, im Laufe der nächsten zwölf Monate
Krankenunterstützung nur im gesetzlichen Mindestbetrage (§. 20) und nur für die
Gesammtdauer von dreizehn Wochen zu gewähren ist;
4. daß Personen, welche der Versicherungspflicht nicht unterliegen und freiwillig der Kasse
beitreten, erst nach Ablauf einer auf höchstens sechs Wochen vom Beitritt ab zu bemessenden
Frist Krankenunterstützung erhalten;
5. daß auch andere als die in den §§. 1 bis 3 genannten Personen als Mitglieder der Kasse
aufgenommen werden können, sofern ihr jährliches Gesammteinkommen zweitausend Mark



nicht übersteigt;
6. daß die Unterstützungen und Beiträge statt nach den durchschnittlichen Tagelöhnen (§. 20)
in Prozenten des wirklichen Arbeitsverdienstes der einzelnen Versicherten festgesetzt werden,
soweit dieser vier Mark für den Arbeitstag nicht übersteigt.

Die unter 2a bezeichneten Beschlüsse der Generalversammlung bedürfen der Genehmigung
der Aufsichtsbehörde. Ueber Beschwerden gegen die Versagung der Genehmigung
entscheidet die nächst vorgesetzte Dienstbehörde endgültig.
Abänderungen des Statuts, durch welche die bisherigen Kassenleistungen herabgesetzt
werden, finden auf solche Mitglieder, welchen bereits zur Zeit der Abänderung ein
Unterstützungsanspruch wegen eingetretener Krankheit zusteht, für die Dauer dieser
Krankheit keine Anwendung.

§. 27.

Kassenmitglieder, welche aus der die Mitgliedschaft begründenden Beschäftigung
ausscheiden und nicht zu einer Beschäftigung übergehen, vermöge welcher sie Mitglieder
einer anderen der in den §§. 16, 59, 69, 73, 74 bezeichneten Krankenkassen werden, bleiben
solange Mitglieder, als sie sich im Gebiete des Deutschen Reichs aufhalten, sofern sie ihre
dahin gehende Absicht binnen einer Woche dem Kassenvorstande anzeigen. Die Zahlung der
vollen statutenmäßigen Kassenbeiträge zum ersten Fälligkeitstermine ist der ausdrücklichen
Anzeige gleich zu erachten, sofern der Fälligkeitstermin innerhalb der für die letztere
vorgeschriebenen einwöchigen Frist liegt.
Die Mitgliedschaft erlischt, wenn die Beiträge an zwei auf einander folgenden
Zahlungsterminen nicht geleistet werden.
Durch Kassenstatut kann bestimmt werden, daß für nicht im Bezirk der Krankenkasse oder
eines für die Zwecke des §. 46 Absatz 1 Ziffer 2 und 3 errichteten Kassenverbandes sich
aufhaltende Mitglieder der im ersten Absatz bezeichneten Art an die Stelle der im §. 6 Absatz
1 Ziffer 1 bezeichneten Leistungen eine Vergütung in Höhe von mindestens der Hälfte des
Krankengeldes tritt.
Ueber die Einsendung der Beiträge, die Auszahlung der Unterstützungen und die
Krankenkontrole für die nicht im Bezirk der Gemeinde sich aufhaltenden Personen hat das
Kassenstatut Bestimmung zu treffen.

§. 28.

Personen, welche in Folge eintretender Erwerbslosigkeit aus der Kasse ausscheiden, verbleibt
der Anspruch auf die gesetzlichen Mindestleistungen der Kasse in Unterstützungsfällen,
welche während der Erwerbslosigkeit und innerhalb eines Zeitraums von drei Wochen nach
dem Ausscheiden aus der Kasse eintreten, wenn der Ausscheidende vor seinem Ausscheiden
mindestens drei Wochen ununterbrochen einer auf Grund dieses Gesetzes errichteten
Krankenkasse angehört hat.
Dieser Anspruch fällt fort, wenn der Betheiligte sich nicht im Gebiete des Deutschen Reichs
aufhält, soweit nicht durch Kassenstatut Ausnahmen vorgesehen werden.

Artikel 10.

Im §. 31 Absatz 1 wird das Citat: „(vergl. §. 52)“ ersetzt durch das Citat: „(§. 51)“; ebendaselbst
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sowie im Absatz 2 ist statt der Worte: „des durchschnittlichen Tagelohnes (§. 20)“
beziehungsweise „des durchschnittlichen Tagelohnes“ zu setzen: „desjenigen Betrages, nach
welchem die Unterstützungen zu bemessen sind (§§. 20, 26a Ziffer 6)“

Artikel 11.

Im ersten Absatz des §. 32 werden die Worte: „einer durchschnittlichen Jahresausgabe“
ersetzt durch die Worte:

„der durchschnittlichen Jahresausgabe der letzten drei Jahre“.

Artikel 12.

Im zweiten Absatz des §. 33 wird hinter „Erhöhung“ eingeschaltet „oder Erweiterung“;
ferner erhält der §. 33 als vierten Absatz folgenden Zusatz:
Wird zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kasse eine
schleunige Vermehrung ihrer Einnahmen oder Verminderung ihrer Ausgaben erforderlich, so
kann die höhere Verwaltungsbehörde, vorbehaltlich des vorstehend vorgeschriebenen
Verfahrens, eine sofortige vorläufige Erhöhung der Beiträge oder Herabsetzung der
Leistungen, letztere bis zur gesetzlichen Mindestleistung und unbeschadet der Vorschrift des
§. 26a Absatz 3, verfügen. Gegen diese Verfügung ist die Beschwerde an die Zentralbehörde
zulässig. Dieselbe hat keine aufschiebende Wirkung.

Artikel 13.

Hinter §. 34 wird folgender §. 34a eingeschoben:

§. 34a.

Die Mitglieder des Vorstandes verwalten ihr Amt als Ehrenamt unentgeltlich, sofern nicht
durch das Statut eine Entschädigung für den durch Wahrnehmung der Vorstandsgeschäfte
ihnen erwachsenden Zeitverlust und entgehenden Arbeitsverdienst bestimmt wird. Baare
Auslagen werden ihnen von der Kasse ersetzt.
Die Ablehnung der Wahl zum Vorstandsmitgliede ist aus denselben Gründen zulässig, aus
welchen das Amt eines Vormundes abgelehnt werden kann. Die Wahrnehmung eines auf
Grund der Unfallversicherung und der Invaliditätsversicherung übernommenen Ehrenamts
steht der Führung einer Vormundschaft gleich. Eine Wiederwahl kann nach mindestens
zweijähriger Amtsführung für die nächste Wahlperiode abgelehnt werden. Kassenmitgliedern,
welche eine Wahl ohne gesetzlichen Grund ablehnen, kann auf Beschluß der
Generalversammlung für bestimmte Zeit, jedoch nicht über die Dauer der Wahlperiode, das
Stimmrecht in der Generalversammlung entzogen werden.

Artikel 14.

Die §§. 37 und 38 werden durch folgende Bestimmungen ersetzt:
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§. 37.

Die Generalversammlung besteht nach Bestimmung des Statuts entweder aus sämmtlichen
Kassenmitgliedern, welche großjährig und im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte sind, oder
aus Vertretern, welche von den bezeichneten Mitgliedern aus ihrer Mitte gewählt werden.
Die Generalversammlung muß aus Vertretern bestehen, wenn die Kasse fünfhundert oder
mehr Mitglieder zählt.
Besteht die Generalversammlung aus Vertretern, so sind diese in geheimer Wahl unter Leitung
des Vorstandes zu wählen. Nur die erstmalige Wahl nach Errichtung der Kasse, sowie spätere
Wahlen, bei welchen ein Vorstand nicht vorhanden ist, werden von einem Vertreter der
Aufsichtsbehörde geleitet.

§. 38.

Arbeitgeber, welche für die von ihnen beschäftigten Mitglieder einer Orts-Krankenkasse an
diese Beiträge aus eigenen Mitteln zu zahlen verpflichtet sind (§. 51), haben Anspruch auf
Vertretung im Vorstande und der Generalversammlung der Kasse.
Die Vertretung ist nach dem Verhältniß der von den Arbeitgebern aus eigenen Mitteln zu
zahlenden Beiträge zu dem Gesammtbetrage der Beiträge zu bemessen. Mehr als ein Drittel
der Stimmen darf den Arbeitgebern weder in der Generalversammlung noch im Vorstande
eingeräumt werden.
Die Wahlen der Generalversammlung zum Vorstande sind geheim und werden getrennt von
Arbeitgebern und Kassenmitgliedern vorgenommen.
Durch das Statut kann bestimmt werden, daß Arbeitgeber, welche mit Zahlung der Beiträge
im Rückstande sind, von der Vertretung und der Wahlberechtigung auszuschließen sind.

Artikel 15.

Hinter §. 38 wird folgender §. 38a eingeschoben:

§. 38a.

Die Arbeitgeber sind berechtigt, sich in der Generalversammlung durch ihre Geschäftsführer
oder Betriebsbeamten vertreten zu lassen. Von der Vertretung ist dem Kassenvorstande vor
Beginn der Generalversammlung Anzeige zu machen.
Die Arbeitgeber sind ferner berechtigt, zu Mitgliedern der aus Vertretern bestehenden
Generalversammlung und des Vorstandes Geschäftsführer oder Betriebsbeamte der zu
Beiträgen verpflichteten Arbeitgeber zu wählen. Eine Vertretung der gewählten Mitglieder der
Generalversammlung oder des Vorstandes findet nicht statt.

Artikel 16.

Der §. 39 erhält als zweiten Absatz folgenden Zusatz:
Haben die Arbeitgeber auf die ihnen zustehende Vertretung in der Generalversammlung oder
im Vorstande verzichtet, so können sie diese Vertretung nur mit Ablauf einer Wahlperiode
wieder in Anspruch nehmen.
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Artikel 17.

Der §. 40 erhält als fünften Absatz folgenden Zusatz:
Die Zentralbehörde kann die Anlegung verfügbarer Gelder in anderen als den vorstehend
bezeichneten zinstragenden Papieren, sowie die vorübergehende Anlegung zeitweilig
verfügbarer Betriebsgelder bei anderen als den vorbezeichneten Kreditanstalten widerruflich
gestatten.

Artikel 18.

Hinter §. 43 wird folgender §. 43a eingeschoben:

§. 43a.

Durch Beschluß des weiteren Kommunalverbandes mit Genehmigung der höheren
Verwaltungsbehörde oder, wo weitere Kommunalverbände nicht bestehen, durch Verfügung
der höheren Verwaltungsbehörde können Klassen von Versicherungspflichtigen, für welche
Orts-Krankenkassen nicht bestehen, einer bestehenden gemeinsamen Orts-Krankenkasse nach
Anhörung derselben und nachdem Vertretern der betheiligten Versicherungspflichtigen
Gelegenheit zu einer Aeußerung gegeben worden ist, zugewiesen werden. Gegen die
Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde, durch welche die Zuweisung genehmigt oder
angeordnet wird, steht der Kasse innerhalb vier Wochen nach der Zustellung die Beschwerde
an die Zentralbehörde zu.

Artikel 19.

Der §. 44 erhält folgende Fassung:
Unter Oberaufsicht der höheren Verwaltungsbehörde wird die Aufsicht über Orts-
Krankenkassen, welche für den Bezirk einer Gemeinde von mehr als zehntausend Einwohnern
errichtet sind, durch die Gemeindebehörden, bei allen übrigen Orts-Krankenkassen durch die
seitens der Landesregierungen zu bestimmenden Behörden wahrgenommen.

Artikel 20.

Die §§. 46 bis 58 werden durch folgende Bestimmungen ersetzt:

§. 46.

Sämmtliche oder mehrere Gemeinde-Krankenversicherungen und Orts-Krankenkassen
innerhalb des Bezirks einer Aufsichtsbehörde können durch übereinstimmende Beschlüsse der
betheiligten Kommunalverbände und der Generalversammlungen der betheiligten Kassen sich
zu einem Verbande vereinigen zum Zweck:

1. der Anstellung eines gemeinsamen Rechnungs- und Kassenführers und anderer
gemeinsamer Bediensteten,
2. der Abschließung gemeinsamer Verträge mit Aerzten, Apotheken, Krankenhäusern und
Lieferanten von Heilmitteln und anderer Bedürfnisse der Krankenpflege,
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3. der Anlage und des Betriebes gemeinsamer Anstalten zur Heilung und Verpflegung
erkrankter Mitglieder, sowie zur Fürsorge für Rekonvalescenten,
4. der gemeinsamen Bestreitung der Krankenunterstützungskosten zu einem die Hälfte ihres
Gesammtbetrages nicht übersteigenden Theil.

Die Vertretung des Kassenverbandes und die Geschäftsführung für denselben wird nach
Maßgabe eines von der höheren Verwaltungsbehörde zu genehmigenden Verbandsstatuts
durch einen von den Verwaltungen der betheiligten Gemeinde-Krankenversicherungen und
den Vorständen der betheiligten Kassen zu wählenden oder, solange eine Wahl nicht zu
Stande kommt, von der Aufsichtsbehörde zu ernennenden Vorstand wahrgenommen. Im Falle
der Anstellung eines gemeinsamen Rechnungs- und Kassenführers können durch das
Verbandsstatut Bestimmungen über gemeinsame Verwahrung der Bestände der betheiligten
Gemeinde-Krankenversicherungen und Krankenkassen getroffen werden.
Der Verband kann unter seinem Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, vor
Gericht klagen und verklagt werden. Die Ausgaben des Verbandes werden durch Beiträge der
betheiligten Gemeinde-Krankenversicherungen und Krankenkassen gedeckt, welche in
Ermangelung anderweiter durch Uebereinkommen derselben getroffener Regelung am
Schlusse jedes Rechnungsjahres nach dem Verhältniß der im Laufe des Rechnungsjahres
vereinnahmten Kassenbeiträge umgelegt werden.
Die Gemeinde-Krankenversicherungen und Krankenkassen, welche dem Verbande angehören,
sind verpflichtet, auf Aufforderung des Verbandsvorstandes im Laufe des Rechnungsjahres
diejenigen Vorschüsse zur Verbandskasse zu leisten, welche zur Deckung der gemeinsamen
Ausgaben erforderlich sind. Die Vorschüsse sind in Ermangelung anderweiter durch das
Verbandsstatut getroffener Regelung nach dem Verhältniß der im Laufe des zunächst
voraufgegangenen Rechnungsjahres vereinnahmten Kassenbeiträge auszuschreiben und
innerhalb zweier Wochen nach erfolgter Ausschreibung einzuzahlen. Die im Laufe des
Rechnungsjahres geleisteten Vorschüsse sind bei der am Schlusse desselben erfolgenden
Umlegung zur Anrechnung zu bringen.

§. 46a.

Ein nach §. 46 Absatz 1 gebildeter Verband kann durch übereinstimmende Beschlüsse der
betheiligten Kommunalverbände und der Generalversammlungen der betheiligten
Krankenkassen aufgelöst werden.
Jede Gemeinde-Krankenversicherung und Krankenkasse kann nach sechs Monate vorher
erfolgter Aufkündigung mit dem Schlusse des Kalenderjahres aus dem Verbande austreten.
Soweit nicht durch das Verbandsstatut oder durch Uebereinkommen etwas anderes bestimmt
ist, wird bei der Auflösung des Verbandes oder beim Ausscheiden einer der betheiligten
Kassen von dem nach Deckung der Schulden verbleibenden Vermögen des Verbandes jeder
ausscheidenden Kasse derjenige Antheil überwiesen, welcher auf sie nach dem Verhältniß der
im Laufe des letzten Kalenderjahres vereinnahmten Kassenbeiträge entfällt.

§. 46b.

Durch die Zentralbehörde kann bestimmt werden, daß und unter welchen Voraussetzungen
bereits bestehende Vereinigungen von Gemeinde-Krankenversicherungen und auf Grund
dieses Gesetzes errichteter Krankenkassen, welche Zwecke der im §. 46 unter Ziffer 1 bis 4
bezeichneten Art verfolgen, die Rechte der auf Grund des §. 46 errichteten Verbände haben.



§. 47.

Die Schließung einer Orts-Krankenkasse muß erfolgen:

1. wenn die Zahl der Mitglieder dauernd unter fünfzig sinkt;
2. wenn sich aus den Jahresabschlüssen der Kasse ergiebt, daß die gesetzlichen
Mindestleistungen auch nach erfolgter Erhöhung der Beiträge der Versicherten auf drei
Prozent desjenigen Betrages, nach welchem die Unterstützungen zu bemessen sind (§§. 20,
26a Ziffer 6), nicht gedeckt werden können, und eine weitere Erhöhung der Beiträge nicht auf
dem im §. 31 Absatz 2 vorgesehenen Wege beschlossen wird.

Die Auflösung kann erfolgen, wenn sie von der Gemeindebehörde unter Zustimmung der
Generalversammlung beantragt wird.
Die Schließung oder Auflösung erfolgt durch Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde,
welche, sofern sie auf Schließung einer Kasse gerichtet ist, von der Generalversammlung,
sofern dadurch die Auflösung einer Kasse abgelehnt wird, von der Gemeindebehörde
beziehungsweise der Generalversammlung nach Maßgabe des §. 24 angefochten werden kann.
Wird eine Orts-Krankenkasse geschlossen oder aufgelöst, so sind die versicherungspflichtigen
Personen, für welche sie errichtet war, anderen Orts-Krankenkassen und, soweit dies nicht
ohne erhebliche Benachteiligung anderer Orts-Krankenkassen geschehen kann, der Gemeinde-
Krankenversicherung zu überweisen.
Das etwa vorhandene Vermögen der Kasse ist in diesem Falle zunächst zur Berichtigung der
etwa vorhandenen Schulden und zur Deckung der vor der Schließung oder Auflösung bereits
entstandenen Unterstützungsansprüche zu verwenden. Der Rest fällt denjenigen Orts-
Krankenkassen, sowie der Gemeinde-Krankenversicherung zu, welchen die der geschlossenen
oder aufgelösten Kasse angehörenden Personen überwiesen werden. Findet eine solche
Ueberweisung nicht statt, so ist der Rest des Vermögens in der dem bisherigen Zweck am
meisten entsprechenden Weise zu verwenden.
Die Verfügung über die Zuweisung der versicherungspflichtigen Personen, für welche die
geschlossene oder aufgelöste Kasse errichtet war, an andere Krankenkassen oder die
Gemeinde-Krankenversicherung, sowie über die Vertheilung oder Verwendung des
Restvermögens wird von der höheren Verwaltungsbehörde getroffen. Gegen diese Verfügung
steht den Betheiligten innerhalb vier Wochen die Beschwerde an die Zentralbehörde zu. Die
Beschwerde hat, soweit es sich um die Zuweisung der versicherungspflichtigen Personen
handelt, keine aufschiebende Wirkung.
Die Vorschrift des ersten Absatzes findet keine Anwendung, wenn nach dem Urtheil der
höheren Verwaltungsbehörde die Gewährung der gesetzlichen Mindestleistungen durch
vorhandenes Vermögen oder durch andere außerordentliche Hülfsquellen gesichert ist.

§. 48.

Orts-Krankenkassen, welche auf Grund der §§. 16, 17 oder 18a für versicherungspflichtige
Personen verschiedener Gewerbszweige oder Betriebsarten errichtet sind, können nach
Anhörung der Gemeinde aufgelöst werden, wenn die Generalversammlung der Kasse dies
beantragt.
Unter der gleichen Voraussetzung kann die Ausscheidung der demselben Gewerbszweige oder
derselben Betriebsart angehörenden Kassenmitglieder aus der gemeinsamen Kasse erfolgen,
wenn die Mehrzahl dieser Kassenmitglieder zustimmt.



Für Orts-Krankenkassen, welche auf Grund der §§. 43 oder 43a gemeinsam für mehrere
Gemeinden oder für einen weiteren Kommunalverband errichtet sind, kann auf Antrag einer
der betheiligten Gemeinden oder der Generalversammlung der betheiligten Kasse die
Auflösung oder die Ausscheidung der in einer oder mehreren der betheiligten Gemeinden
beschäftigten Kassenmitglieder erfolgen.
Die Auflösung oder Ausscheidung erfolgt durch Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde.
Gegen die Verfügung, durch welche die Auflösung oder Ausscheidung angeordnet oder versagt
wird, steht den Betheiligten innerhalb vier Wochen die Beschwerde an die Zentralbehörde zu.
Ueber die Verwendung und Vertheilung des Vermögens, sowie über die anderweitige
Versicherung der versicherungspflichtigen Personen ist nach Maßgabe des §. 47 Absatz 4 bis 6
Bestimmung zu treffen.

§. 48a.

Ergiebt sich, daß einem Kassenstatut nach §. 24 Absatz 1 die Genehmigung hätte versagt
werden müssen, so hat die höhere Verwaltungsbehörde die erforderliche Abänderung
anzuordnen. Der die Abänderung anordnende Bescheid kann auf dem im §. 24 Absatz 1
bezeichneten Wege angefochten werden.
Unterläßt die Vertretung der Kasse, die endgültig angeordnete Abänderung zu beschließen, so
hat die höhere Verwaltungsbehörde die Beschlußfassung anzuordnen und, falls dieser
Anordnung keine Folge gegeben wird, ihrerseits die erforderliche Abänderung des
Kassenstatuts von Amtswegen mit rechtsverbindlicher Wirkung zu vollziehen. Dasselbe gilt,
wenn die Vertretung der Kasse unterläßt, diejenigen Abänderungen des Kassenstatuts zu
beschließen, welche durch endgültige, auf Grund der §§. 18a, 43a, 47 Absatz 6 erlassene
Anordnungen erfordert werden.

D. Gemeinsame Bestimmungen für die Gemeinde-
Krankenversicherung und für die Orts-Krankenkassen.

§. 49.

Die Arbeitgeber haben jede von ihnen beschäftigte versicherungspflichtige Person, welche
weder einer Betriebs- (Fabrik-) Krankenkasse (§. 59), Bau-Krankenkasse (§. 69), Innungs-
Krankenkasse (§. 73), Knappschaftskasse (§. 74) angehört, noch gemäß §. 75 von der
Verpflichtung, der Gemeinde-Krankenversicherung oder einer Orts-Krankenkasse
anzugehören, befreit ist, spätestens am dritten Tage nach Beginn der Beschäftigung
anzumelden und spätestens am dritten Tage nach Beendigung derselben wieder abzumelden.
Veränderungen, durch welche während der Dauer der Beschäftigung die Versicherungspflicht
für solche Personen begründet wird, die der Versicherungspflicht auf Grund ihrer
Beschäftigung bisher nicht unterlagen, sind spätestens am dritten Tage nach ihrem Eintritt
gleichfalls anzumelden. Das Gleiche gilt bei Aenderungen des Arbeitsvertrages, welche die
Versicherungspflicht der im §. 1 Absatz 4 bezeichneten Personen zur Folge haben.
Die Anmeldungen und Abmeldungen erfolgen für versicherungspflichtige Personen solcher
Klassen, für welche Orts-Krankenkassen bestehen (§. 23 Absatz 2 Ziffer 1), bei den durch das
Statut dieser Kassen bestimmten Stellen, übrigens bei der Gemeindebehörde oder einer von
dieser zu bestimmenden Meldestelle.
In der Anmeldung zur Orts-Krankenkasse sind auch die behufs der Berechnung der Beiträge
durch das Statut geforderten Angaben über die Lohnverhältnisse zu machen. Aenderungen in
diesen Verhältnissen sind spätestens am dritten Tage, nachdem sie eingetreten, anzumelden.



Durch Beschluß der Verwaltung der Gemeinde-Krankenversicherung und durch das
Kassenstatut kann die Frist für die An- und Abmeldungen bis zum letzten Werktage der
Kalenderwoche, in welcher die dreitägige Frist (Absatz 1) abläuft, erstreckt werden.
Die Aufsichtsbehörde, sowie die höhere Verwaltungsbehörde kann für sämmtliche Gemeinde-
Krankenversicherungen und Orts-Krankenkassen ihres Bezirks oder einzelner Theile desselben
eine gemeinsame Meldestelle errichten. Die Aufbringung der Kosten derselben erfolgt durch
die betheiligten Gemeinden und Orts-Krankenkassen nach Maßgabe des §. 46 Absatz 3, 4.

§. 49a.

Hülfskassen der im §. 75 bezeichneten Art haben jedes Ausscheiden eines
versicherungspflichtigen Mitgliedes aus der Kasse und jedes Uebertreten eines solchen in eine
niedrigere Mitgliederklasse innerhalb Monatsfrist bei der gemeinsamen Meldestelle oder bei
der Aufsichtsbehörde desjenigen Bezirks, in welchem das Mitglied zur Zeit der letzten
Beitragszahlung beschäftigt war, unter Angabe seines Aufenthaltsortes und seiner
Beschäftigung zu dieser Zeit schriftlich anzuzeigen.
Für Hülfskassen, welche örtliche Verwaltungsstellen errichtet haben, ist die Anzeige von der
örtlichen Verwaltungsstelle zu erstatten.
Zur Erstattung der Anzeige ist für jede Hülfskasse, sofern deren Vorstand nicht eine andere
Person damit beauftragt, der Rechnungsführer derselben, für die örtliche Verwaltungsstelle
dasjenige Mitglied, welches die Rechnungsgeschäfte derselben führt, verpflichtet.
Die Aufsichtsbehörde hat die an sie gelangenden Anzeigen der Verwaltung der Gemeinde-
Krankenversicherung oder dem Vorstande der Orts-Krankenkasse, welcher die in der Anzeige
bezeichnete Person nach der in derselben angegebenen Beschäftigung anzugehören
verpflichtet ist, zu überweisen.

§. 50.

Arbeitgeber, welche der ihnen nach §. 49 obliegenden Anmeldepflicht vorsätzlich oder
fahrlässigerweise nicht genügen, haben alle Aufwendungen, welche eine Gemeinde-
Krankenversicherung oder eine Orts-Krankenkasse auf Grund gesetzlicher oder statutarischer
Vorschrift in einem vor der Anmeldung durch die nicht angemeldete Person veranlaßten
Unterstützungsfalle gemacht hat, zu erstatten.
Die Verpflichtung zur Entrichtung von Beiträgen für die Zeit, während welcher die nicht
angemeldete oder nicht angezeigte Person der Gemeinde-Krankenversicherung oder der Orts-
Krankenkasse anzugehören verpflichtet war, wird hierdurch nicht berührt.

§. 51.

Die Beiträge zur Krankenversicherung entfallen bei versicherungspflichtigen Personen zu zwei
Dritteln auf diese, zu einem Drittel auf ihre Arbeitgeber. Eintrittsgelder belasten nur die
Versicherten.
Durch statutarische Regelung (§. 2) kann bestimmt werden, daß Arbeitgeber, in deren
Betrieben Dampfkessel oder durch elementare Kraft bewegte Triebwerke nicht verwendet und
mehr als zwei dem Krankenversicherungszwange unterliegende Personen nicht beschäftigt
werden, von der Verpflichtung zur Leistung von Beiträgen aus eigenen Mitteln befreit sind.



§. 52.

Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die Beiträge und Eintrittsgelder, welche für die von ihnen
beschäftigten Personen zur Gemeinde-Krankenversicherung oder zu einer Orts-Krankenkasse
zu entrichten sind, einzuzahlen. Die Beiträge sind an die Gemeinde-Krankenversicherung,
sofern nicht durch Gemeindebeschluß andere Zahlungstermine festgesetzt sind, wöchentlich
im Voraus, an die Orts-Krankenkasse zu den durch Statut festgesetzten Zahlungsterminen
einzuzahlen. Das Eintrittsgeld ist mit dem ersten fälligen Beitrage einzuzahlen. Die Beiträge
sind solange fortzuzahlen, bis die vorschriftsmäßige Abmeldung (§. 49) erfolgt ist, und für den
betreffenden Zeittheil zurückzuerstatten, wenn die rechtzeitig abgemeldete Person innerhalb
der Zahlungsperiode aus der bisherigen Beschäftigung ausscheidet.
Wenn der Versicherte gleichzeitig in mehreren die Versicherungspflicht begründenden
Arbeitsverhältnissen steht, so haften die sämmtlichen Arbeitgeber als Gesammtschuldner für
die vollen Beiträge und Eintrittsgelder.
Durch Gemeindebeschluß mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde oder durch Kassenstatut
kann bestimmt werden, daß die Beiträge stets für volle Wochen erhoben und zurückgezahlt
werden.

§. 52a.

Auf Antrag der Gemeinde-Krankenversicherung oder einer Orts-Krankenkasse kann die
Aufsichtsbehörde widerruflich anordnen, daß solche Arbeitgeber, die mit Abführung der
Beiträge im Rückstande geblieben sind und deren Zahlungsunfähigkeit im
Zwangsbeitreibungsverfahren festgestellt worden ist, nur den auf sie selbst als Arbeitgeber
entfallenden Theil der Beiträge, welche für die von ihnen beschäftigten
versicherungspflichtigen Personen zur Gemeinde-Krankenversicherung oder Orts-
Krankenkasse zu entrichten sind, einzuzahlen haben.
Wird dies angeordnet, so sind die von solchen Arbeitgebern beschäftigten
versicherungspflichtigen Personen verpflichtet, die Eintrittsgelder sowie den auf sie selbst
entfallenden Theil der Beiträge zu den festgestellten Zahlungsterminen selbst an die
Gemeinde-Krankenversicherung oder Krankenkasse einzuzahlen.
Die Anordnungen (Absatz 1) müssen diejenigen Arbeitgeber, für welche sie gelten sollen, nach
Namen, Wohnort und Geschäftsbetrieb deutlich bezeichnen und sind diesen Arbeitgebern
schriftlich mitzutheilen.
Die von solchen Anordnungen betroffenen Arbeitgeber sind verpflichtet, dieselben den von
ihnen beschäftigten, in der Gemeinde-Krankenversicherung oder Orts-Krankenkasse
versicherten versicherungspflichtigen Personen durch dauernden Aushang in den
Betriebsstätten bekannt zu machen und bei jeder Lohnzahlung die von ihnen beschäftigten
versicherungspflichtigen Personen darauf hinzuweisen, daß diese die im Absatz 2
bezeichneten Beiträge selbst einzuzahlen haben.
Gegen die im Absatz 1 bezeichneten Anordnungen findet binnen zwei Wochen nach der
Zustellung die Beschwerde an die höhere Verwaltungsbehörde statt. Die Beschwerde hat
keine aufschiebende Wirkung. Die Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde ist
endgültig.

§. 52b.

Auf Zusatzbeiträge der Versicherten für besondere auf Antrag zu gewährende
Kassenleistungen an Familienangehörige (§. 62 Absatz 1 Ziffer 5, §. 9 Absatz 1 Satz 2, §. 21
Absatz 1 Ziffer 5, §. 22 Absatz 2) finden die Vorschriften der §§. 51 und 52 keine Anwendung.



§. 53.

Die Versicherten sind verpflichtet, die Eintrittsgelder und Beiträge, letztere nach Abzug des
auf den Arbeitgeber entfallenden Drittels (§. 51), bei den Lohnzahlungen sich einbehalten zu
lassen. Die Arbeitgeber dürfen nur auf diesem Wege den auf die Versicherten entfallenden
Betrag wieder einziehen. Die Abzüge für Beiträge sind auf die Lohnzahlungsperioden, auf
welche sie entfallen, gleichmäßig zu vertheilen. Diese Theilbeträge dürfen, ohne daß dadurch
Mehrbelastungen der Versicherten herbeigeführt werden, auf volle zehn Pfennig abgerundet
werden. Sind Abzüge für eine Lohnzahlungsperiode unterblieben, so dürfen sie nur noch bei
der Lohnzahlung für die nächstfolgende Lohnzahlungsperiode nachgeholt werden.
Hat der Arbeitgeber Beiträge um deswillen nachzuzahlen, weil die Verpflichtung zur
Entrichtung von Beiträgen zwar vom Arbeitgeber anerkannt, von dem Versicherten, der
Gemeinde-Krankenversicherung oder Orts-Krankenkasse aber bestritten wurde und erst durch
einm Rechtsstreit (§. 58) hat festgestellt werden müssen, oder weil die im §. 49a
vorgeschriebene Anzeige erst nach Ablauf der im Absatz 1 bezeichneten Zeiträume oder gar
nicht erstattet worden ist, so findet die Wiedereinziehung des auf den Versicherten
entfallenden Theiles der Beiträge ohne die vorstehend aufgeführten Beschränkungen statt.
Arbeitgeber, deren Zahlungsunfähigkeit im Zwangsbeitreibungsverfahren festgestellt worden
ist, sind, solange für sie nicht eine Anordnung der im §. 52a bezeichneten Art getroffen
worden ist, verpflichtet, die im Absatz 1 zugelassenen Lohnabzüge zu machen und deren
Betrag sofort, nachdem der Abzug gemacht worden ist, an die berechtigte Kasse abzuliefern.

§. 53a.

Streitigkeiten zwischen dem Arbeitgeber und den von ihm beschäftigten Personen über die
Berechnung und Anrechnung der von diesen zu leistenden Beiträge werden nach den
Vorschriften des Gesetzes, betreffend die Gewerbegerichte, vom 29. Juli 1890 (Reichs-
Gesetzbl. S. 141) entschieden.
Die Vorschriften des letzteren Gesetzes finden auch auf Streitigkeiten zwischen den
bezeichneten Personen über die Berechnung und Anrechnung des Eintrittsgeldes Anwendung.
Zur Entscheidung dieser Streitigkeit sind auch die auf Grund des §. 80 jenes Gesetzes
fortbestehenden Gewerbegerichte zuständig.

§. 54.

Ob und inwieweit die Vorschriften des §. 49 Absatz 1 bis 3, §. 51, §. 52 Absatz 1 auf die
Arbeitgeber der im §. 2 Absatz 1 unter Ziffer 1 und 4 bezeichneten Personen Anwendung
finden, ist durch statutarische Bestimmung zu regeln; dieselbe bedarf der Genehmigung der
höheren Verwaltungsbehörde.
Auf dem gleichen Wege kann bestimmt werden:

1. daß für diejenigen Versicherten, auf welche die Anwendung der Vorschriften des §. 1 auf
Grund des §. 2 Absatz 1 Ziffer 4 erstreckt ist, sowie für die von ihnen beschäftigten
versicherungspflichtigen Personen die Beiträge und Unterstützungen statt nach dem
ortsüblichen Lohne gewöhnlicher Tagearbeiter (§. 8) in Prozenten des wirklichen
Arbeitsverdienstes, soweit dieser vier Mark für den Arbeitstag nicht überschreitet,
festzustellen sind;
2. daß die Arbeitgeber der im §. 2 Absatz 1 Ziffer 4 bezeichneten Gewerbetreibenden, sofern
auf diese die Anwendung der Vorschriften des §. 1 erstreckt ist, auch die Beiträge fiir die von
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diesen Gewerbetreibenden beschäftigten versicherungspflichtigen Personen einzuzahlen und
zu einem Drittel aus eigenen Mitteln zu bestreiten haben.

§. 54a.

Im Falle der Erwerbsunfähigkeit werden für die Dauer der Krankenunterstützung Beiträge
nicht entrichtet. Die Mitgliedschaft dauert während des Bezuges von Krankenunterstützung
fort.

§. 55.

Der Anspruch auf Eintrittsgelder und Beiträge verjährt in einem Jahre nach Ablauf des
Kalenderjahres, in welchem er entstanden ist. Rückständige Eintrittsgelder und Beiträge
werden in derselben Weise beigetrieben, wie Gemeindeabgaben. Die dafür bestehenden
landesrechtlichen Vorschriften finden auch insofern Anwendung, als sie über die
aufschiebende Wirkung etwaiger gegen die Zahlungspflicht erhobener Einwendungen
Bestimmung treffen.
Die rückständigen Eintrittsgelder und Beiträge haben das Vorzugsrecht des §. 54 Nr. 1 der
Reichs-Konkursordnung vom 10. Februar 1877 (Reichs-Gesetzbl. S. 351).
Sofern nach Gemeindebeschluß oder Kassenstatut der Einleitung des Beitreibungsverfahrens
ein Mahnverfahren vorangeht, kann von Arbeitgebern, welche die Eintrittsgelder und Beiträge
nicht zum Fälligkeitstermine eingezahlt haben, eine Mahngebühr erhoben und wie die
Rückstände beigetrieben werden. Die Festsetzung des Betrages der Mahngebühr unterliegt
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

§. 56.

Die Unterstützungsansprüche auf Grund dieses Gesetzes verjähren in zwei Jahren vom Tage
ihrer Entstehung an.
Die dem Unterstützungsberechtigten zustehenden Forderungen können mit rechtlicher
Wirkung weder verpfändet, noch übertragen, noch für andere als die im §. 749 Absatz 4 der
Civilprozeßordnung bezeichneten Forderungen der Ehefrau und ehelichen Kinder und die des
ersatzberechtigten Armenverbandes gepfändet werden; sie dürfen nur auf geschuldete
Eintrittsgelder und Beiträge, welche von dem Unterstützungsberechtigten selbst einzuzahlen
waren, sowie auf Geldstrafen, welche er durch Zuwiderhandlungen gegen die auf Grund des §.
6a Absatz 2 oder §. 26a Absatz 2 Ziffer 2a erlassenen Vorschriften verwirkt hat, aufgerechnet
werden.

§. 56a.

Auf Antrag von mindestens dreißig betheiligten Versicherten kann die höhere
Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Kasse und der Aufsichtsbehörde die Gewährung der
im §. 6 Absatz 1 Ziffer 1 und §. 7 Absatz 1 bezeichneten Leistungen durch weitere als die von
der Kasse bestimmten Aerzte, Apotheken und Krankenhäuser verfügen, wenn durch die von
der Kasse getroffenen Anordnungen eine den berechtigten Anforderungen der Versicherten
entsprechende Gewährung jener Leistungen nicht gesichert ist.
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Wird einer solchen Verfügung nicht binnen der gesetzten Frist Folge geleistet, so kann die
höhere Verwaltungsbehörde die erforderlichen Anordnungen statt der zuständigen
Kassenorgane mit verbindlicher Wirkung für die Kasse treffen.
Die nach Absatz 1 und 2 zulässigen Verfügungen sind der Kasse zu eröffnen und zur Kenntniß
der betheiligten Versicherten zu bringen. Die Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde ist
endgültig.

§. 57.

Die auf gesetzlicher Vorschrift beruhende Verpflichtung von Gemeinden oder
Armenverbänden zur Unterstützung hülfsbedürftiger Personen, sowie die auf Gesetz, Vertrag
oder letztwilliger Anordnung beruhenden Ansprüche der Versicherten gegen Dritte werden
durch dieses Gesetz nicht berührt.
Soweit auf Grund dieser Verpflichtung Unterstützungen für einen Zeitraum geleistet sind, für
welchen dem Unterstützten auf Grund dieses Gesetzes ein Unterstützungsanspruch zusteht,
geht der letztere im Betrage der geleisteten Unterstützung auf die Gemeinde oder den
Armenverband über, von welchen die Unterstützung geleistet ist.
Das Gleiche gilt von den Betriebsunternehmern und Kassen, welche die den bezeichneten
Gemeinden und Armenverbänden obliegende Verpflichtung zur Unterstützung auf Grund
gesetzlicher Vorschrift erfüllt haben.
Ist von der Gemeinde-Krankenversicherung oder von der Orts-Krankenkasse Unterstützung in
einem Krankheitsfalle geleistet, für welchen dem Versicherten ein gesetzlicher
Entschädigungsanspruch gegen Dritte zusteht, so geht dieser Anspruch in Höhe der
geleisteten Unterstützung auf die Gemeinde-Krankenversicherung oder die Orts-Krankenkasse
über.
In Fällen dieser Art gilt als Ersatz der im §. 6 Absatz 1 Ziffer 1 bezeichneten Leistungen die
Hälfte des gesetzlichen Mindestbetrages des Krankengeldes.

§. 57a.

Auf Erfordern einer Gemeinde-Krankenversicherung oder einer Orts-Krankenkasse ist den bei
ihr versicherten Personen, welche außerhalb des Bezirks derselben wohnen, im Falle der
Erkrankung von der für Versicherungspflichtige desselben Gewerbszweiges oder derselben
Betriebsart bestehenden Orts-Krankenkasse oder in Ermangelung einer solchen von der
Gemeinde-Krankenversicherung des Wohnortes dieselbe Unterstützung zu gewähren, welche
der Erkrankte von der Gemeinde-Krankenversicherung oder Orts-Krankenkasse, der er
angehört, zu beanspruchen hat. Diese haben der unterstützenden Orts-Krankenkasse oder
Gemeinde-Krankenversicherung die hieraus erwachsenden Kosten zu erstatten.
Dasselbe gilt für Versicherte, welche während eines vorübergehenden Aufenthalts außerhalb
des Bezirks der Gemeinde-Krankenversicherung oder Orts-Krankenkasse, der sie angehören,
erkranken, sofern oder solange ihre Ueberführung nach ihrem Wohnorte nicht erfolgen kann.
Eines besonderen Antrages der Gemeinde-Krankenversicherung oder Orts-Krankenkasse
bedarf es in diesen Fällen nicht.
Erfolgt die Erkrankung im Auslande, so hat der Betriebsunternehmer dem Erkrankten, sofern
oder solange eine Ueberführung in das Inland nicht erfolgen kann, diejenigen
Unterstützungen zu gewähren, welche der letztere von der Gemeinde-Krankenversicherung
oder der Orts-Krankenkasse, der er angehört, zu beanspruchen hat. Diese hat dem
Betriebsunternehmer die ihm hieraus erwachsenden Kosten zu erstatten.
Für die Erstattung der Kosten gilt in diesen Fällen als Ersatz der im §. 6 Absatz 1 Ziffer 1
bezeichneten Leistungen die Hälfte des Krankengeldes.



§. 57b.

Streitigkeiten zwischen Gemeinde-Krankenversicherungen und Orts-Krankenkassen oder
zwischen Orts-Krankenkassen über die Frage, welcher von ihnen die in einem Gewerbszweige
oder in einer Betriebsart oder in einem einzelnen Betriebe beschäftigten Personen angehören,
werden von der höheren Verwaltungsbehörde entschieden.
Gegen die Entscheidung steht den Betheiligten nur die Beschwerde an die Zentralbehörde zu.
Die Beschwerde ist binnen zwei Wochen nach der Eröffnung der Entscheidung einzulegen.
Ergeht die Entscheidung dahin, daß versicherungspflichtige Personen einer anderen Kasse, als
derjenigen, bei welcher sie bisher thatsächlich versichert waren, anzugehören haben, so ist in
derselben der Zeitpunkt zu bestimmen, mit welchem das neue Versicherungsverhältniß in
Kraft tritt.

§. 58.

Streitigkeiten, welche zwischen den auf Grund dieses Gesetzes zu versichernden Personen
oder ihren Arbeitgebern einerseits und der Gemeinde-Krankenversicherung oder der Orts-
Krankenkasse andererseits über das Versicherungsverhältniß oder über die Verpflichtung zur
Leistung oder Einzahlung von Eintrittsgeldern und Beiträgen oder über
Unterstützungsansprüche entstehen, sowie Streitigkeiten über Unterstützungsansprüche aus
§. 57a Absatz 3 und über Erstattungsansprüche aus §. 50 werden von der Aufsichtsbehörde
entschieden. Erstreckt sich der Bezirk der Gemeinde-Krankenversicherung oder der Orts-
Krankenkasse über mehrere Gemeindebezirke, so kann durch die Zentralbehörde die
Entscheidung anderen Behörden übertragen werden. Die Entscheidung kann binnen vier
Wochen nach der Zustellung derselben mittelst Klage im ordentlichen Rechtswege, soweit
aber landesgesetzlich solche Streitigkeiten dem Verwaltungsstreitverfahren überwiesen sind,
im Wege des letzteren angefochten werden.
Streitigkeiten über die im §. 57 Absatz 2 und 3 bezeichneten Ansprüche, Streitigkeiten über
Erstattungsansprüche aus §. 3a, Absatz 4, §§. 3b und 57a, ferner Streitigkeiten zwischen
Gemeinde-Krankenversicherungen und Krankenkassen über den Ersatz irrthümlich geleisteter
Unterstützungen werden im Verwaltungsstreitverfahren, wo ein solches nicht besteht, von der
Aufsichtsbehörde entschieden. Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde kann binnen vier
Wochen nach Zustellung derselben im Wege des Rekurses nach Maßgabe der §§. 20 und 21
der Gewerbeordnung angefochten werden.
Streitigkeiten zwischen einem Verbande und den betheiligten Kassen (§. 46) aus dem
Verbandsverhältniß werden von der Aufsichtsbehörde entschieden. Die Entscheidungen
können binnen vier Wochen nach der Zustellung derselben im Wege des
Verwaltungsstreitverfahrens, wo ein solches nicht besteht, im Wege des Rekurses nach
Maßgabe der Vorschriften der §§. 20 und 21 der Gewerbeordnung angefochten werden.
Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde über Unterstützungsansprüche oder über Ansprüche
eines Verbandes an die betheiligten Kassen (Absatz 1 und 3) ist vorläufig vollstreckbar.

Artikel 21.

Die §§. 63 bis 65 werden durch folgende Bestimmungen ersetzt:

§. 63.

Versicherungspflichtige Personen, welche in dem Betriebe, für welchen eine Betriebs- (Fabrik-
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) Krankenkasse errichtet ist, beschäftigt werden, gehören vorbehaltlich der Bestimmungen des
§. 75 mit dem Tage des Eintritts in die Beschäftigung der Kasse als Mitglieder an.
Nichtversicherungspflichtige in dem Betriebe beschäftigte Personen haben das Recht, der
Kasse beizutreten, sofern ihr jährliches Gesammteinkommen zweitausend Mark nicht
übersteigt. Der Beitritt erfolgt durch schriftliche oder mündliche Anmeldung bei dem
Kassenvorstande, gewährt aber keinen Anspruch auf Unterstützung im Falle einer bereits zur
Zeit dieser Anmeldung eingetretenen Erkrankung. Die Kasse ist berechtigt,
nichtversicherungspflichtige Personen, welche sich zum Beitritt melden, einer ärztlichen
Untersuchung unterziehen zu lassen und ihre Aufnahme abzulehnen, wenn die Untersuchung
eine bereits bestehende Krankheit ergiebt.
Versicherungspflichtigen Personen ist der Austritt mit dem Schlusse des Rechnungsjahres zu
gestatten, wenn sie denselben mindestens drei Monate vorher bei dem Vorstande beantragen
und vor dem Austritt nachweisen, daß sie einer der im §.75 bezeichneten Kassen angehören.
Nichtversicherungspflichtige Personen, welche die Beiträge an zwei auf einander folgenden
Zahlungsterminen nicht geleistet haben, scheiden damit aus der Kasse aus.

§. 64.

Die für Orts-Krankenkassen geltenden Bestimmungen der §§. 20 bis 42, 46 bis 46b, 48a und 49
a Absatz 4 finden auf die Betriebs- (Fabrik-) Krankenkassen mit folgenden Abänderungen
Anwendung:

1. Das Kassenstatut (§. 23) ist durch den Betriebsunternehmer in Person oder durch einen
Beauftragten nach Anhörung der beschäftigten Personen oder der von denselben gewählten
Vertreter zu errichten.
2. Durch das Kassenstatut kann dem Betriebsunternehmer oder einem Vertreter desselben der
Vorsitz im Vorstande und in der Generalversammlung übertragen werden.
3. Die Rechnungs- und Kassenführung ist unter Verantwortlichkeit und auf Kosten des
Betriebsunternehmers durch einen von demselben zu bestellenden Rechnungs- und
Kassenführer wahrzunehmen. Verwendungen von Kassengeldern in den Nutzen der
Betriebsunternehmer fallen unter die Vorschrift des §. 42 Absatz 2.
4. Reichen die Bestände einer auf Grund der Vorschrift des §. 61 errichteten Betriebs- (Fabrik-
) Krankenkasse nicht aus, um die laufenden Ausgaben derselben zu decken, so sind von dem
Betriebsunternehmer die erforderlichen Vorschüsse zu leisten.
5. Die aus dem Betriebe ausgeschiedenen Personen, welche auf Grund der Vorschrift des §. 27
Mitglieder der Kasse bleiben, können Stimmrechte nicht ausüben und Kassenämter nicht
bekleiden.

§. 65.

Die Betriebsunternehmer sind verpflichtet, die statutenmäßigen Eintrittsgelder und Beiträge
für die von ihnen beschäftigten versicherungspflichtigen Kassenmitglieder zu den durch das
Kassenstatut festgesetzten Zahlungsterminen in die Kasse einzuzahlen und die Beiträge zu
einem Drittel aus eigenen Mitteln zu leisten.
Werden die gesetzlichen Mindestleistungen der Kasse (§. 20) durch die Beiträge, nachdem
diese für die Versicherten drei Prozent der durchschnittlichen Tagelöhne oder des
Arbeitsverdienstes erreicht haben, nicht gedeckt, so hat der Betriebsunternehmer die zur



Deckung derselben erforderlichen Zuschüsse aus eigenen Mitteln zu leisten.
Die Bestimmungen des §. 52 Absatz 3 und der §§. 52 a bis 53 a, 54 a bis 58 finden auch auf
Betriebs- (Fabrik-) Krankenkassen entsprechende Anwendung.

Artikel 22.

Im §. 66 Absatz 1 werden die Worte „Absatz 1 bis 4“ gestrichen.

Artikel 28.

Hinter §. 67 werden folgende §§. 67a bis 67c eingeschoben:

§. 67a.

Geht von mehreren Betrieben eines Unternehmers, für welche eine gemeinsame Betriebs-
(Fabrik-) Krankenkasse besteht, einer in den Besitz eines anderen Unternehmers über, so
scheiden die in diesem Betriebe beschäftigten Personen auf den Antrag eines der betheiligten
Unternehmer aus der Kasse aus.
In diesem Falle erfolgt die Theilung des Vermögens der bisher gemeinsamen Kasse nach
folgenden Bestimmungen:

1. Ergiebt sich nach Berichtigung der etwa vorhandenen Schulden und Deckung der vor dem
Zeitpunkte des Ausscheidens bereits entstandenen Unterstützungsansprüche ein
überschießendes Vermögen, so ist der Theil desselben, welcher dem Verhältniß der Zahl der
ausscheidenden zur Gesammtzahl der bisherigen Kassenmitglieder entspricht, derjenigen
Krankenkasse zu überweisen, welcher die in dem ausscheidenden Betriebe beschäftigten
Personen fortan anzugehören haben.
2. Ergiebt sich ein Fehlbetrag, so ist derselbe, falls der Antrag von dem Unternehmer des
ausscheidenden Betriebes gestellt worden ist, von diesem in dem unter Ziffer 1 festgesetzten
Verhältniß zu decken.

Der Antrag auf Ausscheidung ist an die höhere Verwaltungsbehörde zu richten. Diese
bestimmt den Zeitpunkt, mit welchem die Ausscheidung stattzufinden hat, und entscheidet
über die Vertheilung des Vermögens. Gegen diese Entscheidung steht den Betheiligten binnen
zwei Wochen die Beschwerde an die Zentralbehörde zu.

§. 67b.

Bei Veränderungen in der Organisation einer öffentlichen Betriebsverwaltung kann auf deren
Antrag die höhere Verwaltungsbehörde die Bezirke der für diese Verwaltung bestehenden
Betriebs- (Fabrik-) Krankenkassen nach Anhörung der Kassenorgane anderweit festsetzen.
Dabei finden die Vorschriften des §. 67a Absatz 2 und 3 entsprechende Anwendung.

§. 67c.

Mehrere Betriebs- (Fabrik-) Krankenkassen für Betriebe desselben Unternehmers können mit
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Zustimmung ihrer Generalversammlungen zu einer Kasse vereinigt werden.
Die Vereinigung erfolgt durch Errichtung eines Kassenstatuts für die vereinigte Kasse nach
Vorschrift des §. 64 Ziffer 1 mit der Maßgabe, daß als Vertreter der beschäftigten Personen
die Generalversammlungen der bestehenden Kassen gelten.
Mit dem Zeitpunkte, zu welchem die vereinigte Kasse ins Leben tritt, gehen auf dieselbe alle
Rechte und Verbindlichkeiten der bisherigen Kassen über.

Artikel 24.

Der fünfte Absatz des §. 68 wird abgeändert, wie folgt:
Auf das Vermögen der geschlossenen oder aufgelösten Kasse finden die Vorschriften des §. 47
Absatz 5 entsprechende Anwendung. Sind die zur Deckung bereits entstandener
Unterstützungsansprüche erforderlichen Mittel nicht vorhanden, so sind die letzteren vor
Schließung oder Auflösung der Kasse aufzubringen. Die Haftung für dieselben liegt dem
Betriebsunternehmer ob.

Artikel 25.

Die §§. 73 und 74 werden durch folgende Bestimmungen ersetzt:

G. Innungs-Krankenkassen.
§. 73.

Auf Krankenkassen, welche auf Grund der Vorschriften des Titels VI der Gewerbeordnung von
Innungen für die Gesellen und Lehrlinge ihrer Mitglieder errichtet werden, finden die
Vorschriften des §. 19 Absatz 5, §§. 20 bis 22, 26 bis 33, 39 bis 42, 46, 46a, 46b, 48a Absatz 2,
§. 49a Absatz 4, §§. 51 bis 53a, 54a bis 58, 65 Absatz 2 Anwendung.
Wird für eine Innung nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmung eine Innungs-
Krankenkasse errichtet, so werden die von Innungsmitgliedern in ihrem Gewerbebetriebe
beschäftigten versicherungspflichtigen Personen, vorbehaltlich der Bestimmung des §. 75,
soweit sie zu dem Zeitpunkte, mit welchem die Kasse ins Leben tritt, in dieser Beschäftigung
stehen, mit diesem Zeitpunkte, soweit sie später in diese Beschäftigung eintreten, mit diesem
Eintritt Mitglieder der Innungs-Krankenkasse.
Versicherungspflichtige Personen, deren Arbeitgeber der Innung, für welche eine Innungs-
Krankenkasse errichtet ist, erst nach deren Errichtung beitreten, werden, soweit sie bisher
einer Orts-Krankenkasse angehörten, mit Beginn des neuen Rechnungsjahres Mitglieder der
Innungs-Krankenkasse, sofern der Arbeitgeber drei Monate zuvor dem Vorstande der Orts-
Krankenkasse seinen Eintritt in die Innung nachgewiesen hat.
Mit dem Zeitpunkte, mit welchem versicherungspflichtige Personen Mitglieder einer Innungs-
Krankenkasse werden, scheiden sie aus anderen auf Grund dieses Gesetzes errichteten
Kassen, welchen sie bis dahin vermöge ihrer Beschäftigung angehörten, aus.
Den Zeitpunkt, mit welchem eine neuerrichtete Innungs-Krankenkasse ins Leben tritt,
bestimmt die höhere Verwaltungsbehörde.
Im Uebrigen bleiben für diese Kassen die Vorschriften des Titels VI der Gewerbeordnung in
Kraft.
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H.Verhältniß der Knappschaftskassen und der
eingeschriebenen und anderen Hülfskassen zur

Krankenversicherung.
§. 74.

Für die Mitglieder der auf Grund berggesetzlicher Vorschriften errichteten Krankenkassen
(Knappschaftskassen) tritt weder die Gemeinde-Krankenversicherung noch die Verpflichtung,
einer nach Maßgabe der Vorschriften dieses Gesetzes errichteten Krankenkasse anzugehören,
ein.
Die statutenmäßigen Leistungen dieser Kassen in Krankheitsfällen müssen die für die
Betriebs- (Fabrik-) Krankenkassen vorgeschriebenen Mindestleistungen erreichen.
Die Vorschriften des §. 26 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1, §§. 56a und 57a finden auch auf
Knappschaftskassen Anwendung.
Im Uebrigen bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über die Knappschaftskassen
unberührt.

Artikel 26.

Die §§. 75 und 76 werden durch folgende Bestimmungen ersetzt:

§. 75.

Mitglieder der auf Grund des Gesetzes über die eingeschriebenen Hülfskassen vom 7. April
1876 (Reichs-Gesetzbl. S. 125) / 1. Juni 1884 (Reich-Gesetzbl S. 54) errichteten Kassen sind
von der Verpflichtung, der Gemeinde-Krankenversicherung oder einer nach Maßgabe dieses
Gesetzes errichteten Krankenkasse anzugehören, befreit, wenn die Hülfskasse, welcher sie
angehören, allen ihren versicherungspflichtigen Mitgliedern oder doch derjenigen
Mitgliederklasse, zu welcher der Versicherungspflichtige gehört, im Krankheitsfalle
mindestens diejenigen Leistungen gewährt, welche nach Maßgabe der §§. 6 und 7 von der
Gemeinde, in deren Bezirk der Versicherungspflichtige beschäftigt ist, zu gewähren sind. Die
durch Kassenstatut begründeten Beschränkungen der Unterstützungsansprüche schließen die
Befreiung nicht aus, wenn sie sich innerhalb der Grenzen der den Gemeinden nach §. 6a
gestatteten Beschränkungen halten.
Tritt ein Mitglied einer eingeschriebenen Hülfskasse an einem Orte in Beschäftigung, an
welchem das Krankengeld der Mitgliederklasse, der es bisher angehörte, hinter dem von der
Gemeinde-Krankenversicherung zu gewährenden Krankengelde zurückbleibt, so gilt die
Befreiung noch für die Dauer von zwei Wochen. Die Meldepflicht des Arbeitgebers (§. 49
Absatz 1) beginnt in diesen Fällen erst mit dem Ablauf dieser zwei Wochen.
Mitgliedern einer eingeschriebenen Hülfskasse, welche zugleich der Gemeinde-
Krankenversicherung oder einer auf Grund dieses Gesetzes errichteten Krankenkasse
angehören, kann an Stelle der freien ärztlichen Behandlung und Arznei eine Erhöhung des
Krankengeldes um ein Viertel des Betrages des ortsüblichen Tagelohnes (§. 8) ihres
Beschäftigungsortes gewährt werden.
Die vorstehenden Bestimmungen finden auch auf Mitglieder solcher auf Grund
landesrechtlicher Vorschriften errichteten Hülfskassen Anwendung, deren Statut von einer
Staatsbehörde genehmigt ist und über die Bildung eines Reservefonds den §§. 32, 33
entsprechende Bestimmungen enthält.
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§. 75a.

Den eingeschriebenen Hülfskassen, sowie den im §. 75 Absatz 4 bezeichneten, auf Grund
landesrechtlicher Vorschriften errichteten Hülfskassen ist auf ihren Antrag eine amtliche
Bescheinigung darüber auszustellen, daß sie, vorbehaltlich der Höhe des Krankengeldes, den
Anforderungen des §. 75 genügen.
Die Bescheinigung wird ausgestellt:

1. für Kassen, deren Bezirk über die Grenzen eines Bundesstaates nicht hinausreicht, von der
Zentralbehörde,
2. für Kassen, deren Bezirk über die Grenzen eines Bundesstaates hinausreicht, von dem
Reichskanzler.

Wird die Bescheinigung versagt, so sind die Gründe mitzutheilen.
Tritt in dem Statut der Kasse eine Aenderung ein, so ist von Amtswegen zu prüfen, ob die
Kasse den Anforderungen des §. 75 auch ferner entspricht. Nach dem Ausfall dieser Prüfung
ist die Bescheinigung von Neuem zu ertheilen oder zu widerrufen.
Die Bescheinigung und deren Widerruf sind in dem Falle zu 1 durch das für die amtlichen
Bekanntmachungen der Zentralbehörde bestimmte Blatt, in dem Falle zu 2 durch den Reichs-
Anzeiger bekannt zu machen.

§. 75b.

Bei Streitigkeiten über die Befreiung eines Mitgliedes einer Hülfskasse von der Verpflichtung,
einer Gemeinde-Krankenversicherung oder einer auf Grund dieses Gesetzes errichteten
Krankenkasse anzugehören, ist für die Entscheidung der Frage, ob die Kasse den
Anforderungen des §. 75 genügt, vorbehaltlich der Frage, ob das Krankengeld die Hälfte des
ortsüblichen Lohnes gewöhnlicher Tagearbeiter am Beschäftigungsorte des Mitgliedes
erreicht, die auf Grund des §. 75a ausgestellte Bescheinigung maßgebend.
Der Nachweis der Bescheinigung wird durch Vorlegung eines Exemplars des Kassenstatuts
geführt, in welchem das die Bekanntmachung enthaltende Blatt nach Jahrgang, Nummer und
Seitenzahl angegeben ist.

§. 76.

Die Bestimmungen der §§. 57 und 58 Absatz 2 finden auf die im §. 75 bezeichneten
Hülfskassen Anwendung.

Artikel 27.

Vor dem §. 77 werden folgende Bestimmungen eingeschaltet:

J. Schluß-, Straf- und Uebergangsbestimmungen.
§. 76a.
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Die Verwaltungen der Gemeinde-Krankenversicherung, sowie die Vorstände der
Krankenkassen und der im §. 75 bezeichneten Hülfskassen sind verpflichtet, den Behörden von
Gemeinden und Armenverbänden, welche auf Grund der ihnen obliegenden gesetzlichen
Verpflichtung zur Unterstützung hülfsbedürftiger Personen Versicherte unterstützt haben, auf
Erfordern Auskunft darüber zu ertheilen, ob und in welchem Umfange diesen Personen gegen
sie Unterstützungsansprüche auf Grund dieses Gesetzes zustehen.
Die Verwaltungen der Gemeinde-Krankenversicherung, sowie die Vorstände der
Krankenkassen und der im §. 75 bezeichneten Hülfskassen sind ferner verpflichtet, den auf
Grund der Unfallversicherungsgesetze bestehenden Berufsgenossenschaften, sowie den auf
Grund des Gesetzes, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung, vom 22. Juni 1889
(Reichs-Gesetzbl. S. 97) bestehenden Versicherungsanstalten zu gestatten, zum Zweck der
Ermittelung der von ihren Mitgliedern beziehungsweise den Arbeitgebern ihres Bezirks
beschäftigten Versicherten und deren Beschäftigungszeit und Lohnhöhe durch Beauftragte
von den Büchern und Listen der Kasse in deren Geschäftsräumen während der
Geschäftsstunden Einsicht zu nehmen.
Die Mitglieder der Verwaltungen der Gemeinde-Krankenversicherung und der
Kassenvorstände können zur Erfüllung der ihnen durch vorstehende Bestimmungen
auferlegten Verpflichtungen von der Aufsichtsbehörde durch Geldstrafen bis zu zwanzig Mark
angehalten werden.

§. 76b.

Die Verwaltungen der Gemeinde-Krankenversicherung, sowie die Vorstände der
Krankenkassen und der im §. 75 bezeichneten Hülfskassen sind verpflichtet, jeden
Erkrankungsfall, welcher durch einen nach den Unfallversicherungsgesetzen zu
entschädigenden Unfall herbeigeführt ist, sofern mit dem Ablauf der vierten Woche der
Krankheit die Erwerbsfähigkeit des Erkrankten noch nicht wiederhergestellt ist, binnen einer
Woche nach diesem Zeitpunkte dem Vorstande der Berufsgenossenschaft, bei welcher der
Erkrankte gegen Unfall versichert ist, anzuzeigen. Ist die Berufsgenossenschaft in Sektionen
getheilt, so ist die Anzeige an den Sektionsvorstand zu richten. Zur Erstattung der Anzeige ist,
sofern der Vorstand der Gemeinde oder der Krankenkasse nicht eine andere Person damit
beauftragt, der Rechnungsführer, für örtliche Verwaltungsstellen der eingeschriebenen
Hülfskassen dasjenige Mitglied, welches die Rechnungsgeschäfte derselben führt, verpflichtet.
Die Unterlassung der Anzeige kann von der Aufsichtsbehörde mit Ordnungsstrafe bis zu
zwanzig Mark geahndet werden.

§. 76c.

In Erkrankungsfällen, welche durch Unfall herbeigeführt werden, ist die Berufsgenossenschaft
berechtigt, das Heilverfahren auf ihre Kosten zu übernehmen. Vom Tage der Uebernahme an
bis zur Beendigung des Heilverfahrens oder bis zum Ablauf der dreizehnten Woche nach
Beginn des Krankengeldbezuges geht der Anspruch des Erkrankten auf Krankengeld auf die
Berufsgenossenschaft über. Auf diese gehen dagegen für denselben Zeitraum alle
Verppflichtungen über, welche der Krankenkasse dem Erkrankten gegenüber obliegen.
Streitigkeiten aus diesem Verhältniß werden, soweit sie zwischen dem Erkrankten und der
Berufsgenossenschaft entstehen, nach Vorschrift des §. 58 Absatz 1, soweit sie zwischen der
Berufsgenossenschaft und der Gemeinde-Krankenversicherung oder Krankenkasse entstehen,
nach Vorschrift des §. 58 Absatz 2 entschieden.

https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz,_betreffend_die_Invalidit%C3%A4ts-_und_Altersversicherung
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz,_betreffend_die_Invalidit%C3%A4ts-_und_Altersversicherung


§. 76d.

Den Berufsgenossenschaften stehen in Beziehung auf die Anwendung der §§. 76a, 76b, 76c
das Reich, die Staaten und diejenigen Verbände gleich, welche nach den Bestimmungen der
Unfallversicherungsgesetze an die Stelle der Berufsgenossenschaften treten.

§. 76e.

Gegen die Strafverfügungen, welche auf Grund der im §.6a Absatz 2 und §. 26a Absatz 2 Ziffer
2a zugelassenen Bestimmungen getroffen worden sind, ist binnen zwei Wochen nach deren
Eröffnung Beschwerde an die Aufsichtsbehörde zulässig. Die Entscheidung der letzteren ist
endgültig.
Gegen die auf Grund der §§. 76a und 76b getroffenen Strafverfügungen ist binnen zwei
Wochen nach deren Eröffnung Beschwerde an die nächst vorgesetzte Behörde zulässig. Die
Entscheidung der letzteren ist endgültig.

Artikel 28.

Im §. 78 werden im ersten Absatz die Worte „zu versichernden“ durch „versicherten“ und im
zweiten Absatz die Worte „den Versicherungspflichtigen“ durch „den Versicherten“ ersetzt.

Artikel 29.

Hinter §. 78 wird folgender §. 78a eingeschoben:

§. 78a.

Bei der Berechnung einer in diesem Gesetze vorgesehenen Frist, welche nach Tagen bestimmt
ist, wird der Tag nicht mitgerechnet, auf welchen der Zeitpunkt oder das Ereigniß fällt, nach
welchem der Anfang der Frist sich richten soll.
Eine nach Wochen oder Monaten bestimmte Frist endigt mit Ablauf desjenigen Tages der
letzten Woche oder des letzten Monats, welcher durch seine Benennung oder Zahl dem Tage
entspricht, an welchem die Frist begonnen hat. Fehlt dieser Tag in dem letzten Monat, so
endigt die Frist mit Ablauf des letzten Tages dieses Monats.
Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag oder allgemeinen Feiertag, so endigt die Frist mit
Ablauf des nächstfolgenden Werktages. Auf die Berechnung der Dauer der
Krankenunterstützung findet diese Vorschrift keine Anwendung.

Artikel 30.

Die §§. 81 bis 83 und 85 werden durch folgende Bestimmungen ersetzt:

§. 81.

Wer der ihm nach §. 49 oder nach den auf Grund des §. 2 Absatz 2 erlassenen Bestimmungen
obliegenden Verpflichtung zur An- oder Abmeldung oder der ihm nach §. 49a obliegenden
Anzeigepflicht nicht nachkommt, wird mit Geldstrafe bis zu zwanzig Mark bestraft.
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§. 82.

Arbeitgeber, welche den von ihnen beschäftigten, dem Krankenversicherungszwange
unterliegenden Personen bei der Lohnzahlung vorsätzlich höhere als die nach §§. 53, 65
zulässigen Beträge in Anrechnung bringen, oder der Bestimmung des §. 53 Absatz 3, oder dem
Verbote des §. 80 entgegenhandeln, werden, sofern nicht nach anderen gesetzlichen
Bestimmungen eine härtere Strafe eintritt, mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark oder mit
Haft bestraft.

§. 82a.

Die Arbeitgeber sind befugt, die Erfüllung der ihnen durch dieses Gesetz auferlegten
Verpflichtungen solchen Personen zu übertragen, welche sie zur Leitung ihres Betriebes oder
eines Theiles desselben oder zur Beaufsichtigung bestellt haben.
Sind die in diesem Gesetze gegebenen Vorschriften von solchen Personen übertreten worden,
so trifft die Strafe die letzteren. Der Arbeitgeber ist neben denselben strafbar, wenn die
Zuwiderhandlung mit seinem Vorwissen begangen ist, oder wenn er bei der nach den
Verhältnissen möglichen eigenen Beaufsichtigung des Betriebes, oder bei der Auswahl oder
der Beaufsichtigung der Betriebsleiter oder Aufsichtspersonen es an der erforderlichen
Sorgfalt hat fehlen lassen.
Für den Erstattungsanspruch aus §. 50 haftet neben dem zur Anmeldung etwa verpflichteten
Betriebsleiter oder Aufseher in allen Fällen auch der Arbeitgeber. Mehrere Verpflichtete
haften dabei als Gesammtschuldner.

§. 82b.

Arbeitgeber, welche den von ihnen beschäftigten Personen auf Grund des §. 53 Lohnbeträge in
Abzug bringen, diese Beträge aber in der Absicht, sich oder einem Dritten einen
rechtswidrigen Vermögensvortheil zu verschaffen, oder die berechtigte Gemeinde-
Krankenversicherung oder Krankenkasse zu schädigen, den letzteren vorenthalten, werden
mit Gefängniß bestraft, neben welchem auf Geldstrafe bis zu dreitausend Mark, sowie auf
Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden kann. Sind mildernde Umstände
vorhanden, so kann ausschließlich auf Geldstrafe erkannt werden.

§. 82c.

Die auf Grund der §§. 81, 82, 82a verhängten Geldstrafen fließen derjenigen Orts-, Betriebs-
(Fabrik-), Bau- oder Innungs-Krankenkasse zu, welcher die betheiligte versicherungspflichtige
Person angehört, in Ermangelung einer solchen Kasse der Gemeinde-Krankenversicherung.

§. 83.

Die in diesem Gesetze für Gemeinden getroffenen Bestimmungen gelten auch für die einem
Gemeindeverbande nicht einverleibten selbständigen Gutsbezirke und Gemarkungen
(ausmärkische Bezirke) mit Ausnahme des §. 5 Absatz 2 und des §. 13. Soweit aus denselben
der Gemeinde Rechte und Pflichten erwachsen, tritt an ihre Stelle der Gutsherr oder der
Gemarkungsberechtigte.



§. 85.

Bestehende Krankenkassen, in Ansehung deren nach den bisher geltenden Vorschriften für
Personen, welche unter die Vorschrift des §. 1 fallen, eine Beitrittspflicht begründet war,
unterliegen den Vorschriften dieses Gesetzes.
Bisherige Leistungen dieser Kassen, welche nach den Vorschriften dieses Gesetzes von den
Krankenkassen nicht übernommen werden dürfen, können, soweit sie nicht in Invaliden-,
Wittwen- und Waisenpensionen bestehen, beibehalten werden, sofern die bisherigen
statutenmäßigen Kassenbeiträge mit Hülfe der Einkünfte des etwa vorhandenen Vermögens
nach dem Urtheil der höheren Verwaltungsbehörde zur dauernden Deckung der
Kassenleistungen ausreichend sind, oder auf dem für die Abänderung des Statuts
vorgeschriebenen Wege und unter Berücksichtigung der Vorschrift des §. 31 Absatz 2 erhöht
werden.
Im Uebrigen finden auf die Abänderung des Statuts die Vorschriften der §§. 24, 30
Anwendung.

Artikel 31.

Im §. 87 am Schluß des zweiten Absatzes hat das Citat zu lauten: „§. 88 Absatz 1 und 3“

Artikel 32.

Dieses Gesetz tritt, soweit es sich um die zu seiner Durchführung erforderlichen Maßnahmen
handelt, sofort, im Uebrigen mit dem 1. Januar 1893 in Kraft.
Mit dem gleichen Tage treten außer Wirksamkeit die Bestimmungen des §. 4 Absatz 5 des
Gesetzes über die eingeschriebenen Hülfskassen vom 7. April 1876 (Reichs-Gesetzbl. S. 125)
in der Fassung des Gesetzes vom 1. Juni 1884 (Reichs-Gesetzbl. S. 54) [416] , der §§. 15, 16,
17 Absatz 2 des Gesetzes über die Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung vom 28.
Mai 1885 (Reichs-Gesetzbl. S. 159) und der §§. 134 Absatz 1, 135, 139, 140 des Gesetzes,
betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forstwirthschaftlichen
Betrieben beschäftigten Personen, vom 5. Mai 1886 (Reichs-Gesetzbl. S. 132).
Der Reichskanzler wird ermächtigt, den Text des Gesetzes vom 15. Juni 1883, wie er sich aus
den Aenderungen durch gegenwärtiges Gesetz ergiebt, durch das Reichs-Gesetzblatt mit der
Ueberschrift „Krankenversicherungsgesetz“ bekannt zu machen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen
Insiegel.
Gegeben Berlin, den 10. April 1892.

(L. S.)  Wilhelm.
 

  von Boetticher.
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Verordnung vom 16. August 1876,
betreffend die Kautionen der bei der
Militär- und Marineverwaltung
angestellten Beamten.

2. 1930. 7.

1. Janr. 1891. 1. Janr.
1891.

Verordnung, betreffend die
Rechtsverhältnisse in Deutsch-
Ostafrika.

1. 1929. 1–5.

9. Janr. 1891. 12. Janr.
1891.

Bekanntmachung, betreffend die
Einfuhr von Pflanzen und sonstigen
Gegenständen des Gartenbaues.

2. 1931. 8.

14. Janr.
1891.

16. Janr.
1891.

Bekanntmachung, betreffend den
Antheil der Reichsbank an dem
Gesammtbetrage des steuerfreien
ungedeckten Notenumlaufs.

3. 1932. 9.

22. Janr.
1891.

12. Febr.
1891.

Allerhöchster Erlaß, betreffend die
Aufnahme einer Anleihe auf Grund
des Gesetzes vom 5. Juli 1890.

5. 1935. 13.

1. Febr. 1891. 4. Febr.
1891.

Verordnung, betreffend das Verbot
von Maschinen zur Herstellung
künstlicher Kaffeebohnen.

4. 1933. 11.

3. Febr. 1891. 4. Febr.
1891.

Bekanntmachung, betreffend den
Aufruf und die Einziehung der
Einhundertmarknoten der
Chemnitzer Stadtbank.

4. 1934. 12.
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5. Febr. 1891. 17. Juni
1891.

Uebereinkommen zwischen dem
Deutschen Reich und Dänemark über
die Aufhebung des Abschosses und
Abfahrtsgeldes.

22. 1966. 346–347.

9. Febr. 1891. 12. Febr.
1891.

Allerhöchster Erlaß, betreffend die
Zinstermine für die zufolge der
Allerhöchsten Erlasse vom 7.
September 1889, 17. März 1890, 17.
September 1890 und 22. Januar 1891
noch zu begebenden Anleihebeträge.

5. 1936. 14.

9. Febr. 1891. 21. Febr.
1891.

Gesetz, betreffend die Kontrole des
Reichshaushalts und des
Landeshaushalts von Elsaß-
Lothringen für daß Etatsjahr
1890/91.

6. 1937. 15. [V]

16. Febr.
1891.

21. Febr.
1891.

Verordnung, betreffend Abänderung
der Bestimmungen über Gewährung
von Tagegeldern, Fuhrkosten und
Umzugskosten an die Beamten der
Militär- und Marineverwaltung.

6. 1938. 16–17.

23. Febr.
1891.

20. März
1891.

Bekanntmachung, betreffend den
Beitritt Mexikos zu der am 20. Mai
1875 abgeschlossenen
internationalen Meterkonvention.

7. 1940. 19.

7. März 1891. 20. März
1891.

Allerhöchster Erlaß, betreffend die
Zutheilung der Insel Helgoland in
Bezug auf die Verwaltung des Post-
und Telegraphenwesens zu dem
Bezirk der Kaiserlichen Ober-
Postdirektion in Hamburg vom 1.
April 1891 ab.

7. 1939. 19.

22. März
1891.

25. März
1891.

Verordnung, betreffend die
Einführung von Reichsgesetzen in
Helgoland.

8. 1941. 21–24.

22. März
1891.

28. März
1891.

Gesetz, betreffend die Feststellung
des Reichshaushalts-Etats für das
Etatsjahr 1891/92.

9. 1942.
(mit Anl.) 25–49.

22. März
1891.

28. März
1891.

Gesetz, betreffend die Aufnahme
einer Anleihe für Zwecke der
Verwaltungen des Reichsheeres, der
Marine, der Reichseisenbahnen und
der Post und Telegraphen.

9. 1943. 50.

22. März
1891.

28. März
1891.

Gesetz, betreffend die Feststellung
eines vierten Nachtrags zum
Reichshaushalts-Etat für das
Etatsjahr 1890/91.

9. 1944. 51.

22. März
1891.

28. März
1891.

Gesetz, betreffend die Kaiserliche
Schutztruppe in Deutsch-Ostafrika. 10. 1945. 53–57.

7. April 1891. 11. April
1891. Patentgesetz. 12. 1947. 79–90.
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